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Der Vorsitzende: Liebe Kolleginnen und Kollegen
des Familienausschusses, ich begrüße Sie herzlich
zu unserer heutigen öffentlichen Anhörung. Herz-
lich willkommen heiße ich auch die Vorsitzende
des Ausschusses für Arbeit und Soziales, Frau
Kollegin Kerstin Griese, sowie die Mitglieder der
weiteren mitberatenden Ausschüsse. Ich begrüße
zudem Frau Parlamentarische Staatssekretärin
Elke Ferner für die Bundesregierung sowie die Be-
sucherinnen und Besucher auf der Tribüne. Insbe-
sondere heiße ich jedoch die zu unserer heutigen
Anhörung eingeladenen Sachverständigen herz-
lich willkommen: Frau Dr. Elisabeth Fix vom
Deutschen Caritasverband e. V., Berlin, Frau
Dr. Sandra Hartig vom Deutschen Industrie- und
Handelskammertag e. V., Berlin, Frau Barbara Kö-
nig vom Zukunftsforum Familie e. V., Berlin, Frau
Professor Dr. Gabriele Kuhn-Zuber vom Sozialver-
band Deutschland e. V., Berlin, Frau Dr.
Anja Ludwig vom AWO Bundesverband e. V.,
Berlin, Herrn Professor Dr. Gregor Thüsing vom
Institut für Arbeitsrecht der Universität Bonn so-
wie Frau Anja Weusthoff vom DGB Bundesvor-
stand, Berlin.

Ich weise darauf hin, dass eine Tonaufzeichnung
der Anhörung erfolgt. Zusätzlich wird ein Wort-
protokoll erstellt, welches im Internet abrufbar
sein wird. Bild- und Tonaufzeichnungen anderer
Personen während der Sitzung sind nicht gestat-
tet. Ebenso bitte ich, während der Anhörung auf
die Benutzung von Mobiltelefonen zu verzichten.
Weiterhin weise ich darauf hin, dass die Stellung-
nahmen der Sachverständigen vor dem Sitzungs-
saal ausliegen und auch ins Internet eingestellt
wurden.

Der Ablauf der öffentlichen Anhörung ist wie folgt
vorgesehen: Wir beginnen mit den Eingangsstate-
ments der Sachverständigen von jeweils ca. 5 Mi-
nuten. Daran schließen sich eine Fragerunde von
60 Minuten, die sogenannte Berliner Stunde, und
eine freie Fragerunde von 10 Minuten an. Die Kol-
legin Schwarzer hat sich gemeldet. Bitte sehr.

Abg. Christina Schwarzer (CDU/CSU): Sehr ge-
ehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und
Herren, bevor wir mit der eigentlichen Anhörung
beginnen, möchte ich Dir, lieber Paul, im Namen
des gesamten Ausschusses nachträglich zu Dei-
nem Geburtstag in der letzten Woche gratulieren.

Wir wünschen Dir viel Glück, Gesundheit und
weiterhin viel Freude bei der Arbeit.

Der Vorsitzende: Herzlichen Dank für die Glück-
wünsche. Wir beginnen nun mit der öffentlichen
Anhörung zum Gesetzentwurf der Bundesregie-
rung zur besseren Vereinbarkeit von Familie,
Pflege und Beruf auf den Bundestagsdrucksa-
chen 18/3124 und 18/3157. Zunächst bitte ich die
Sachverständigen um ein kurzes Eingangsstate-
ment von jeweils 5 Minuten. Ich werde Ihnen ein
Zeichen geben, wenn Sie die Redezeit in Ihrem
Eingangsstatement ausgeschöpft haben und wäre
Ihnen dankbar, wenn Sie dann zum Ende kom-
men könnten. Der Ablauf der Redezeit wird zu-
dem durch ein akustisches Zeichen signalisiert.
Die verbleibende Redezeit ist auch auf dem Moni-
tor ablesbar. Ich bitte zunächst Frau Dr. Fix vom
Deutschen Caritasverband e. V. um Ihr Eingangs-
statement. Danach werde ich den weiteren Sach-
verständigen in alphabetischer Reihenfolge das
Wort erteilen. Bitte Frau Dr. Fix.

Frau Dr. Elisabeth Fix (Deutscher Caritasverband
e. V.): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Der Deut-
sche Caritasverband begrüßt die zahlreichen Ver-
änderungen und Verbesserungen des vorliegenden
Gesetzentwurfes gegenüber dem geltenden Fami-
lienpflegezeit- und dem Pflegezeitgesetz. Von gro-
ßer Bedeutung ist erstens, dass nunmehr ein
Rechtsanspruch auf die Familienpflegezeit be-
steht. Somit sind Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer nicht mehr auf das Entgegenkommen ih-
res Arbeitgebers angewiesen, wenn sie eine Frei-
stellung zur Pflege ihrer Angehörigen benötigen.
Leider sind – wie auch bei der Elternzeit – die Be-
triebe mit weniger als 15 Beschäftigten vom
Rechtsanspruch ausgenommen. Andererseits
muss man jedoch sehen, dass gerade in Kleinstbe-
trieben, z. B. im Handwerk, bei kurzfristigen Aus-
zeiten von Mitarbeitern nicht so leicht Ersatzper-
sonal gefunden werden kann. Wir bauen darauf,
dass der drohende Fachkräftemangel auch und ge-
rade in Kleinbetrieben dazu führen wird, dass
diese ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
passgenaue Lösungen zur Verbesserung der Ver-
einbarkeit von Familie, Pflege und Beruf anbieten
werden.

Der Deutsche Caritasverband begrüßt zweitens be-
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sonders, dass das bisherige, sehr komplizierte Mo-
dell der Entgeltaufstockung durch den Arbeitgeber
durch eine schlanke, unbürokratische Darlehens-
lösung im direkten Kreditnahmeverhältnis zwi-
schen Beschäftigten und dem Bundesamt für Fa-
milie und zivilgesellschaftliche Aufgaben
(BAFzA) ersetzt werden soll. Genau dieses Modell
hatten wir bei der Einführung der Familienpflege-
zeit im Jahr 2011 vorgeschlagen. Von großer Be-
deutung für den Deutschen Caritasverband ist
drittens auch, dass es Härtefallregelungen gibt.
Denn die mit der Darlehensrückzahlung verbun-
denen Risiken sind gerade für „Aufstocker“, Ge-
ringverdiener und Menschen mit niedrigem Ein-
kommen sehr hoch. Der Gesetzgeber muss alles
dafür tun, auch diesen Personengruppen eine
Freistellung für die Pflege ihrer Angehörigen fak-
tisch und juristisch zu ermöglichen, und muss
dazu die entsprechenden Rahmenbedingungen
schaffen.

Bei einer Reihe von anderen Punkten sehen wir
jedoch noch Korrekturbedarf. Erstens sollte es
möglich sein, dass die bis zu 24-monatige Freistel-
lung für Familienpflegezeit und Pflegezeit auch
vollständig ausgeschöpft werden kann. So sollte
es beispielsweise auch möglich sein, dass eine
erste Phase der Familienpflegezeit, gefolgt von ei-
ner zweiten Phase der Pflegezeit, durch eine dritte
Phase der Familienpflegezeit ergänzt wird, bis die
24 Monate gegebenenfalls ausgeschöpft sind.

Wir halten es zweitens für unabdingbar, dass die
dreimonatige Phase der Begleitung am Lebens-
ende in jedem Fall zusätzlich zu den bis zu
24 Monaten der Freistellung im Rahmen der bei-
den Pflegezeitmodelle gewährt werden kann.
Denn weder die Dauer der Pflegebedürftigkeit
noch die Krankheitsumstände am Lebensende
sind in irgendeiner Weise vorhersehbar.

Nachbesserungsbedarf sehen wir drittens auch
beim Kreis der anspruchsberechtigten Familienan-
gehörigen. Grundsätzlich ist die im Gesetz jetzt
vorgesehene Erweiterung des Berechtigtenkreises
begrüßenswert. Jedoch sollten aus unserer Sicht
auch Verwandte ersten Grades – Nichten, Neffen,
Cousinen, Cousins, Tanten und Onkel – berück-
sichtigt werden. Zudem geben wir zu bedenken,
dass es gerade in unserer modernen, von berufli-
cher Mobilität gekennzeichneten Gesellschaft

auch möglich sein muss, dass gute Freunde die
Pflegebedürftigen pflegen können, obwohl sie
keine Familienangehörigen im engeren Sinne
sind. Dies erscheint geboten, auch wenn in der
heutigen Konferenz der Berichtskommissionen
zum Siebten Altenbericht und zum Zweiten Enga-
gementbericht über das Thema „Sorgende Ge-
meinschaften“ geredet worden ist.

Der Deutsche Caritasverband begrüßt ausdrück-
lich, dass der Gesetzgeber die zehntägige kurzzei-
tige Arbeitsverhinderung mit der Einführung einer
Lohnersatzleistung verknüpft hat. Hier sollte der
Gesetzgeber jedoch viertens auch klarstellen, dass
die zehn Tage, die bei einer akut auftretenden
Pflegesituation gewährt werden, nicht am Stück
genommen werden müssen, sondern auch flexibel
eingesetzt werden können, um ein Pflegearrange-
ment zu treffen.

Schließlich plädiert der Deutsche Caritasverband
dafür, auch die Pflege von Personen der Pflege-
stufe Null in die Anspruchsberechtigung für die
Pflegezeit und die Familienpflegezeit einzubezie-
hen. Denn dieser Personenkreis ist sowohl im
Pflegeneuausrichtungsgesetz aus der letzten Legis-
laturperiode als auch in dem jetzt vor dem Ab-
schluss stehenden Ersten Pflegestärkungsgesetz
im Vorgriff auf den neuen Pflegebedürftigkeitsbe-
griff in vielen Bereichen des SGB XI leistungsbe-
rechtigt. Wir sehen daher keinerlei Grund, diesen
Personenkreis bei der Familienpflegezeit auszu-
schließen.

Frau Dr. Sandra Hartig (Deutscher Industrie- und
Handelskammertag e. V.): Sehr geehrter Herr Vor-
sitzender, sehr geehrte Abgeordnete, die Verein-
barkeit von Beruf und Pflege ist als Thema in den
Unternehmen angekommen. Ich würde behaup-
ten, vor allem in den KMU hat sich nahezu jede
Unternehmerin und jeder Unternehmer schon mit
dem Thema beschäftigt – entweder weil sie selbst
im Verwandten- oder Bekanntenkreis jemanden
haben, der pflegebedürftig ist oder sie haben sich
zumindest schon einmal darüber Gedanken ge-
macht, was eigentlich passiert, wenn sie selbst alt
sind und wer sich in diesen Fall um sie kümmert.

Die Leiterin des Netzwerkbüros „Erfolgsfaktor Fa-
milie“, das das Bundesfamilienministerium ge-
meinsam mit dem DIHK betreibt und wo



Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend

18. Wahlperiode Protokoll der 22. Sitzung
vom 24. November 2014

Seite 12 von 97

5.500 Unternehmen Mitglied sind, hat mir bestä-
tigt, dass nach ihrer Erfahrung jedes Unterneh-
men, das sich mit der Vereinbarkeit von Familie
und Beruf beschäftigt, sich selbstverständlich
auch des Themas „Vereinbarkeit von Beruf und
Pflege“ annimmt. Nicht überall sind die Möglich-
keiten so weitreichend wie zum Beispiel bei unse-
rem Ehrenpräsidenten Ludwig-Georg Braun, in
dessen Unternehmen man für drei Jahre in eine
Pflegeteilzeit gehen kann und 65 Prozent des Net-
toeinkommens erhält. Bei ihm muss man übrigens
auch nichts zurückzahlen. Das machen Unterneh-
mer, wenn sie ihren Sitz nicht gerade in Berlin o-
der in München haben. Aber ich glaube auch,
dass gerade die in den Unternehmen getroffenen
kleinen Regelungen und individuellen Abspra-
chen sehr helfen, z. B., dass man eine Zeit lang
ganz oder stundenweise von Zuhause aus arbeiten
kann. So etwas bringt in den meisten Fällen schon
viel.

Aus unserer Sicht ist es wichtig, dass man nicht
den Ausstieg fördert, sondern die Vereinbarkeit
und die Erwerbstätigkeit möglich macht, wenn
solch eine Situation eintritt. Deswegen ist die
Zielsetzung des Gesetzentwurfes, die Vereinbar-
keit von Familie, Pflege und Beruf zu fördern, aus
unserer Sicht richtig. Wir erkennen auch an, dass
der Gesetzentwurf versucht, beiden Seiten Rech-
nung zu tragen. Positiv bewerten wir – wie von
meiner Vorrednerin schon angesprochen – die di-
rekte Darlehensvergabe an die Beschäftigten. Ge-
rade für KMU sind die bisherigen Regelungen mit
Wertkonten und vorzeitiger Gehaltsauszahlung
ein fast unüberwindbares Hindernis.

Mit Sorge sehen wir allerdings, dass ein neuer
Rechtsanspruch auf Familienpflegezeit eingeführt
wird. Die Elternzeit kann man zukünftig in drei
Abschnitten nehmen, wenn man zwei Kinder hat,
maximal sogar in sechs Abschnitten. Hinzu
kommt noch, wenn der Koalitionsvertrag wirklich
Realität wird, das geplante Rückkehrrecht auf eine
Teilzeitstelle. Am eklatantesten finde ich persön-
lich, dass man in Anlehnung an die Familienzeit
auch in der „Gründerzeit“ ganz oder zeitweise
freigestellt wird. In der Kombination von allen
Ansprüchen bringt dies KMU schon an Grenzen.

Der Rechtsanspruch allein wird aus unserer Sicht
auch nicht dazu führen, dass er von viel mehr

Mitarbeitern genutzt wird. Ich glaube aber, dass
die Darlehensvergabe mit den relativ guten Härte-
fallregelungen schon zu einer erhöhten Inan-
spruchnahme führen wird. Deswegen ist es aus
unserer Sicht wichtig, die Kleinbetriebsklausel
vorzusehen. Es wird auch niemanden verwun-
dern, dass wir die Grenze von 15 Mitarbeitern für
zu gering halten, zumal man dort an den Arbeitge-
ber und nicht an den Betrieb anknüpft. Da gibt es
auch ein paar Beispiele. Zudem werden Köpfe
und nicht Vollzeitstellen gezählt, das heißt, auch
Betriebe mit weniger als 15 Mitarbeitern, die viele
Teilzeitstellen haben, sind sehr schnell bei der Re-
gelung mit dabei.

Grundsätzlich ist die Situation in den Betrieben
völlig unterschiedlich. Dies gilt etwa für kleine
Unternehmen aus derselben Branche. Auch die
Pflegesituationen sind sehr unterschiedlich. Nicht
jede pflegebedürftige Mutter braucht z. B. die glei-
che persönliche Zuwendung und Zeit. Deswegen
denken wir, dass die Lösungen, die KMU mit ih-
ren Mitarbeitern finden, der Lebenswelt ein Stück
weit mehr Rechnung tragen. Wir schlagen daher
vor, noch mehr für dieses Thema zu sensibilisie-
ren und dabei auch an die Öffentlichkeit zu ge-
hen. Pflege ist kein Thema, mit dem man Stim-
men gewinnt. Das ist uns klar. Aber es wird uns
alle angehen und wir werden uns alle damit be-
schäftigen müssen: die Unternehmen, die Politik
und die Gesellschaft.

Frau Barbara König (Zukunftsforum Fami-
lie e. V.): Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr ge-
ehrte Damen und Herren Abgeordnete, liebe Kol-
leginnen und Kollegen, ich bedanke mich auch im
Namen des Zukunftsforums Familie zunächst für
die Einladung. Ich werde mich im Folgenden auf
die aus familienpolitischer Sicht relevanten
Punkte konzentrieren.

Familien in Deutschland werden schon lange bun-
ter und vielfältiger, womit auch ein Rückgang tra-
ditioneller Arbeitsteilung zwischen Männern und
Frauen einhergeht. Frauen wollen eben nicht
mehr eine Lebenswelt, die sich, wie es die Abge-
ordnete Carola Reimann in der Debatte letzte Wo-
che treffend beschrieben hat, auf Kinder, Küche,
Kanüle beschränkt. Insofern sind wir froh, dass es
diesen Gesetzentwurf nun gibt, weil er verschie-
dene Aspekte einer partnerschaftlicheren und
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auch vielseitigeren Arbeitsteilung berücksichtigt.
Immer mehr ältere Menschen möchten auch zu
Hause gepflegt werden. Sie möchten so lange wie
möglich in ihren eigenen vier Wänden bleiben,
was aber nicht heißt, dass für Angehörige in ir-
gendeiner Weise eine Pflicht bestehen darf, zu
pflegen – auch keine moralische Pflicht.

Aus unserer Sicht muss ein Gesetz zur besseren
Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf vor
allem drei Ziele erfüllen: Es muss erstens Partner-
schaftlichkeit möglich machen. Es muss zweitens
den Angehörigen genügend zeitliche Flexibilität
geben und es darf drittens kein Luxus für gut ver-
dienende Menschen sein, sondern auch Gering-
verdiener müssen davon profitieren können.

Zu den einzelnen Punkten des Gesetzentwurfs:
Aus meiner Sicht ist die wichtigste Errungen-
schaft des vorliegenden Gesetzentwurfes der
Rechtsanspruch auf Familienpflegezeit. Bislang
war das Gesetz ein „zahnloser Tiger“, wie dessen
sehr geringe Inanspruchnahme gezeigt hat. Der
zweite wichtige Punkt ist die neue zehntägige
Lohnersatzleistung, das Pflegeunterstützungsgeld,
das die kurzfristige Arbeitsverhinderung besser
möglich macht und sicherlich auch zu einer stär-
keren Inanspruchnahme führen wird. Besonders
wichtig ist auch, dass der Begriff des „nahen An-
gehörigen“ ausgeweitet wird. Denn das Zukunfts-
forum Familie tritt für einen sehr vielseitigen Fa-
milienbegriff ein. Für uns ist Familie überall dort,
wo Menschen dauerhaft füreinander Verantwor-
tung übernehmen, Sorge tragen und Zuwendung
schenken. Dieser Begriff schließt also nicht nur
das ein, was jetzt im Gesetz geregelt ist, sondern
geht darüber hinaus und bezieht Wahlverwandt-
schaften, Freundinnen, Freunde, Nachbarinnen
und Nachbarn mit ein. Hier sehen wir durchaus
Nachbesserungsbedarf.

Wir glauben, dass der Gesetzentwurf zu einer hö-
heren Inanspruchnahme der Familienpflegezeit
führen wird. Wir haben aber auch ein paar Kritik-
punkte: Der erste betrifft den zeitlichen Aspekt.
Wir wissen, dass Pflege – im Durchschnitt – acht
Jahre lang dauert und – anders als bei Kindern –
wenig planbar und vorhersehbar ist. Insofern ist
die Zeit von 24 Monaten knapp bemessen. Das-
selbe gilt auch für die Sterbebegleitung von bis zu
drei Monaten. Positiv finden wir den Vorschlag

des Bundesrates, die sechs Monate im Pflegezeit-
gesetz in mehrere Zeitabschnitte aufteilen zu kön-
nen – eventuell auch zur Sterbebegleitung.

Was die Nutzerinnen und Nutzer der Pflege- und
Familienpflegezeit angeht, finden wir die Darle-
hensregelung gut. Auch die Härtefallregelung
stellt sicherlich eine Verbesserung dar. Als sehr
positiv beurteilen wir – im Gegensatz zu meiner
Vorrednerin –, dass es hoffentlich bald auch ein
Rückkehrrecht von Teilzeit auf die ursprüngliche
Arbeitszeit geben wird, weil dies im Paket sicher-
lich eine allgemeine Vereinbarkeit noch besser
möglich machen wird.

Ich will noch etwas zu den 15 Beschäftigten sa-
gen. Das Zukunftsforum Familie hält das wirklich
für das Minimum. Im Gegensatz zu Frau Dr. Har-
tig wollen wir das nicht noch weiter heraufsetzen,
da gerade die meisten Frauen in KMU arbeiten
und wir da nicht auf das Prinzip Hoffnung setzen.
Sicherlich sind viele KMU gewillt, dort etwas zu
tun. Es gibt auch viele kreative Lösungen, wie wir
aus vielen Gesprächen wissen. Aber am Ende ist
es doch der Rechtsanspruch, der den Beschäftig-
ten die Sicherheit gibt, ihr Recht durchzusetzen.
Das wird auch zu einem Bewusstseins- und Kul-
turwandel beitragen. Wir würden vorschlagen,
weil es wohl schwierig werden wird, noch einmal
an die Regelung zu den 15 Beschäftigten heranzu-
gehen, ein flankierendes Modellprojekt zu starten,
an dem sich auch die Sozialpartner – Gewerk-
schaften und Arbeitgeber – beteiligen, um hier zu
kreativen Lösungsansätzen zu kommen. Damit
wäre viel gewonnen.

Und um es vielleicht noch einmal abschließend
zu sagen: Ja, das Glas ist sicherlich nicht halb leer,
sondern halb voll. Der Gesetzentwurf ist ein guter
Einstieg in eine verbesserte Vereinbarkeit, aber si-
cherlich kann noch ein wenig Tee, Kaffee, Wasser
oder was auch immer hinzufließen.

Frau Prof. Dr. Gabriele Kuhn-Zuber (Sozialver-
band Deutschland e. V.): Sehr geehrte Frau Staats-
sekretärin, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr
geehrte Abgeordnete, der vorgelegte Gesetzent-
wurf stellt sich – das wurde in den vorangegange-
nen Aussagen bereits deutlich – als notwendige,
ergänzende gesetzgeberische Regelung dar, um
den Herausforderungen gerecht zu werden, die
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mit der Vereinbarkeit der Pflege nahestehender
Personen und der eigenen Erwerbstätigkeit entste-
hen. Der SoVD hat sich bereits vor sechs Jahren,
als es um die Einführung der Pflegezeit ging, dafür
stark gemacht. Er begrüßt die nunmehr vorgese-
hene Ausgestaltung der Pflegezeit als Rechtsan-
spruch grundsätzlich. Sehr positiv ist auch, dass
dieser Rechtsanspruch auch für die Betreuung
minderjähriger Kinder oder für die Sterbebeglei-
tung von Angehörigen besteht. Auch das Pflege-
unterstützungsgeld als Entgeltersatzleistung für
die kurzzeitige Arbeitsverhinderung ist sehr posi-
tiv zu beurteilen. Dem Grunde nach ist auch das
Darlehen eine positive Regelung, weil sie das Ver-
hältnis zwischen Darlehensgeber und Darlehens-
nehmer direkt regelt und nicht mehr den Arbeit-
geber einschließt. Ob die Regelung unbürokratisch
und schlank ist, darüber kann man sicherlich
streiten. Wir sehen das, glaube ich, ein wenig an-
ders.

Aus Sicht des SoVD bestehen noch einige grund-
legende Probleme und Fragen, die mit dem Gesetz
nicht geklärt werden. Problematisch finde ich, das
möchte ich zunächst bemerken, dass die Pflege-
zeit und die Familienpflegzeit immer noch in
zwei Gesetzen geregelt sind. Das macht den Über-
blick für diejenigen, die ihr Recht in Anspruch
nehmen wollen, sehr schwierig. Es gibt Verweise,
Querverweise und Rückverweisungen. Dies macht
es für die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter,
die bei uns ausgebildet werden und die die Bera-
tung zu dem Gesetz vornehmen sollen, sehr
schwierig. Von daher wäre eine Zusammenfüh-
rung der beiden Gesetze zu einem Gesetz sicher-
lich sehr positiv gewesen.

Zu der Darlehensregelung: Sie schafft sicherlich
eine finanzielle Entlastung während der Familien-
pflegezeit, aber faktisch wird das Darlehen, dessen
Höhe, Aus- und Rückzahlungsmodalitäten doch
sehr komplex ausgestaltet sind, nur diejenigen er-
reichen, die sich das tatsächlich leisten können.
Ich habe mich heute früh hingesetzt und habe ein-
mal versucht, das auszurechnen. Eine alleinste-
hende, alleinerziehende Mutter, die ihren Vater
pflegen möchte und die einen Mindestlohn von
8,50 Euro für eine Vollzeittätigkeit von 40 Stun-
den bekommt, würde mit dem Darlehensbetrag in
der Familienpflegezeit etwa 400 Euro netto weni-

ger erhalten. Es ist also ein ganz erheblicher Be-
trag, der den Leuten weniger zur Verfügung steht.
Das wird sicherlich auch dazu führen, dass es
diese Gruppe weniger in Anspruch nehmen wird.
Ich rede nur von den Menschen, die einen Min-
destlohn bekommen und nicht von denen, die
noch weniger Geld erhalten oder die nur in Teil-
zeit beschäftigt sind. Insofern ist es wichtig, dass
man mitbekommt, in welcher Höhe das Darlehen
überhaupt gezahlt wird, da das eine wichtige Ent-
scheidungsgrundlage für die Inanspruchnahme
dieser Rechte ist.

Im Übrigen halte ich es für eine Illusion, zu glau-
ben, dass mit dem Gesetzentwurf die Probleme,
die bei der Vereinbarkeit von Pflege und Beruf
entstehen, gelöst werden. Vor allem dann, wenn
die pflegebedürftigen Angehörigen nicht im un-
mittelbaren Wohnumfeld wohnen und die Pfle-
genden aufgrund beruflicher Anforderungen viel
unterwegs sind – das das ist ja auch schon gesagt
worden –, können die Ansprüche der Familien-
pflegezeit kaum wahrgenommen werden. Denn
eine Mindestarbeitszeit von 15 Stunden pro Wo-
che zu erbringen, kann nicht gelingen, wenn zwi-
schen dem Wohnort des pflegebedürftigen Ange-
hörigen und dem eigenen Wohnort 500 oder 600
Kilometer liegen. In der Regel kommt nur eine
vollständige Freistellung in Betracht, was nicht
funktioniert, wenn man schulpflichtige Kinder
hat. Denn dann kann man nämlich nicht für ein
halbes Jahr irgendwo anders hingehen. Auch das
Pflegeunterstützungsgeld wird diese Gruppe nicht
erreichen, weil es da um eine akut aufgetretene
Pflegesituation geht. Wenn jemand schon länger
pflegebedürftig ist, kommt das auch nicht in Be-
tracht.

Das macht deutlich, dass es im Bereich von Pflege
und Betreuung von Menschen mit Pflegebedarf
mehr braucht als eine Freistellung oder ein Darle-
hen, weil die Familienpflege zwar notwendig,
aber nicht immer realisierbar ist und in Zukunft
auch immer weniger realisierbar sein wird. Die
Menschen leben im Alter nicht mehr unbedingt
mit ihren Kindern und Schwiegerkindern zusam-
men. Es entstehen neue enge Beziehungen. Wahl-
verwandtschaften, Freunde, Nachbarn – das ist
schon gesagt worden – werden immer wichtiger.
Das macht auch deutlich, dass die Pflege zukünf-
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tig nicht allein und immer weniger über die Fami-
lien abgedeckt werden kann, sondern struktureller
Rahmenbedingungen bedarf. Dazu gehört auch ein
erweiterter Angehörigenbegriff.

Frau Dr. Anja Ludwig (AWO Bundesver-
band e. V.): Herr Vorsitzender, sehr geehrte Frau
Staatssekretärin, liebe Mitglieder des Familienaus-
schusses, ich möchte mich auch im Namen der
Arbeiterwohlfahrt bedanken, dass wir heute hier
Stellung zu dem Gesetzentwurf nehmen können.
Ich habe meinen Fokus etwas anders gefasst als
meine Vorrednerinnen. Ich werde etwas allgemei-
ner bleiben, um den Fragen im Detail nicht schon
zu stark vorzugreifen.

Für die Arbeiterwohlfahrt ist der vorliegende Ge-
setzentwurf ein ganz klares Bekenntnis zur Ver-
besserung der Vereinbarkeit von Pflege und Beruf.
Er ist aber auch – und das ist auch schon gesagt
worden – dringend notwendig mit Blick auf die
geringe Inanspruchnahme des Vorgängerkonzep-
tes. Der Gesetzentwurf in seiner jetzigen Form
geht weit über das hinaus, was in der Vergangen-
heit geregelt wurde. Durch die Einführung des
Rechtsanspruchs, durch das zinslose Darlehen o-
der auch das Pflegeunterstützungsgeld sind hier
wesentliche Kritikpunkte aus der Fachwelt und
der Praxis aufgegriffen worden, die jetzt neu be-
trachtet und neue Möglichkeiten schaffen werden.

Nichtsdestotrotz – und das wird jedem klar, der
sich intensiver mit der Vereinbarkeit von Pflege
und Beruf beschäftigt – gibt es bei diesem Thema
keine Standard- und Pauschallösungen. Die Le-
benssituationen und auch die Pflegearrangements
von Menschen sind einfach viel zu verschieden
und zu bunt, als dass man hier einen Lösungsan-
satz für alle finden könnte. Insofern kann diese
Regelung, wie sie jetzt hier geschaffen wird, in
Einzelfällen sicherlich ein probates Mittel sein,
um Beruf und Pflege miteinander zu vereinbaren.
In manchen Fällen wird sie auch weiterhin ihr
Ziel verfehlen.

In dem Zusammenhang möchte ich auch gerne
noch einmal auf die Frage eingehen, die im Vor-
feld gestellt wurde, ob denn nun durch diese Re-
gelung mit mehr Fachkräften für den Arbeitsmarkt
zu rechnen ist. Ich glaube, mit dieser Erwartung

würde man die Familienpflegezeit völlig über-
frachten und es ist dem Gesetzgeber anzuraten,
um auch Enttäuschung innerhalb der Bevölkerung
zu vermeiden, die Familienpflegezeit als das zu
sehen, was sie ist, nämlich eine Maßnahme, die
vielfach erst in Kombination mit anderen Maß-
nahmen und entsprechenden Rahmenbedingun-
gen ihre volle Wirkung entfalten kann. Wir halten
diesen realistischen Blick auch für notwendig, um
letztendlich für die Thematik der Vereinbarkeit
von Pflege und Beruf ein Gesamtkonzept und
auch ein zielführendes Maßnahmenbündel entwi-
ckeln zu können.

Eine der gestellten Fragen war auch, ob wir davon
ausgehen, dass die Pflegezeit aufgrund der verän-
derten Regelungen stärker in Anspruch genom-
men wird. Sicherlich hätte, das muss man ehrlich-
erweise sagen, die Evaluation des Vorgängerkon-
zeptes mehr Aufschluss darüber geben können.
Leider liegt die Evaluation ja immer noch nicht
vor. Fakt jedenfalls ist, wenn man will, dass Men-
schen eine Leistung in Anspruch nehmen, dann
sollte man die Maßnahmen auch mit den Adressa-
ten zusammen planen und sollte diese von An-
fang an einbeziehen. Das ist relevant. Dann würde
man auch relativ schnell erkennen, dass eine Fa-
milienpflegezeit oft erst in Verbindung mit weite-
ren Faktoren tatsächlich auch für die einzelnen
Pflegearrangements sinnvoll und zielführend sein
kann.

Für wichtig halten wir auch, dass man sich fragt,
für wen die Familienpflegezeit eigentlich geeignet
ist und wer sie vorwiegend in Anspruch nehmen
wird. Wenn man sich mit diesen Fragen beschäf-
tigt, wird man schnell an den Punkt kommen,
dass hier auch Themen der sozialen Ungleichheit
berührt werden. Vor allem Menschen mit niedri-
gem Sozialstatus ziehen die Übernahme von Pfle-
geaufgaben in Erwägung, während das Interesse,
solche Aufgaben zu übernehmen, im bürgerlich-li-
beralen Milieu geringer ausgeprägt ist, wie die
Forschung nachgewiesen hat. Das sollte man mit
in den Blick nehmen, wenn man an dieser Stelle
soziale Ungleichheit nicht noch verstärken will.
Dasselbe gilt auch für die Geschlechterthematik,
die sicherlich noch bei den Einzelfragen angespro-
chen werden wird.
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Herr Prof. Dr. Gregor Thüsing (Universität Bonn/
Institut für Arbeitsrecht): Sehr geehrter Herr Vor-
sitzender, meine werten Damen und Herren, Sie
tun mit diesem Gesetz etwas Gutes. Ich glaube,
das Gesetz zur Vereinbarkeit von Familie, Pflege
und Beruf ist notwendig und stellt eine sinnvolle
Fortentwicklung des bisherigen Rechtsrahmens
dar. Die Ziele, aus denen der Gesetzgeber solche
Regelungen schaffen kann, können unterschied-
lich sein. Der Titel legt ja die Betonung auf die
bessere Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Be-
ruf. Ich glaube aber, man kann dem noch andere
Ziele zur Seite stellen. Nicht nur die Vereinbarkeit
von Familie und Beruf wird erhöht, sondern das
Gesetz ermöglicht es insbesondere auch vielen
Frauen, weiter am Arbeitsleben teilzunehmen,
ihre beruflichen Chancen zu wahren und weiter-
hin zum Familieneinkommen beizutragen. Insbe-
sondere aber wird durch diese erweiterten Mög-
lichkeiten, Familie und Beruf zu vereinbaren, dem
Wunsch vieler Beschäftigter Rechnung getragen,
dass sie ihre Angehörigen pflegen. Ob da im Ein-
zelfall eine moralische Verpflichtung besteht oder
nicht, das haben wir hier nicht zu kommentieren.
Es ist jedenfalls oftmals das Bedürfnis. Wenn wir
für die Realisierung dieses Bedürfnisses gute Rah-
menbedingungen schaffen, ist das allemal im Inte-
resse unserer Gesellschaft. Das scheint mir insbe-
sondere für den Anspruch auf Begleitung in der
letzten Lebensphase wichtig zu sein. Ich halte es
für sehr wichtig, dass der Gesetzgeber sich deut-
lich dazu bekennt, dass hier eine besondere Situa-
tion besteht, in der wir es Beschäftigten ermögli-
chen wollen, ihrem Bedürfnis, in den letzten Mo-
naten für die Lieben, deren Verlust droht, da zu
sein, nachzukommen.

Ich glaube, man kann diesen Gesetzentwurf in ei-
nem erweiterten Sinne auch in die aktuell ge-
führte Diskussion um Sterbehilfe stellen. Wenn
wir Verwandten, wenn wir Angehörigen die Mög-
lichkeit geben und erleichtern, diejenigen, die
ihnen lieb sind, auf der letzten Strecke ihres Le-
bens zu begleiten, dann wird vielleicht das eine o-
der andere Mal der Wunsch, diesem Leben ein
vorzeitiges Ende zu setzen, nicht ganz so ausge-
prägt sein. Wenn es dazu nur in einigen Fällen
dienen kann, glaube ich, kann man schon sagen,
dass es ein gutes Gesetz ist.

Insgesamt ist dieses Gesetz daher ganz und gar zu

begrüßen. Ich will mich hier im Eingangsreferat
nicht bereits auf Einzelheiten beziehen. Ich
möchte daher nur zwei Punkte ansprechen. Die
Einführung eines Rechtsanspruches auf Familien-
pflegezeit ist in der Vergangenheit schon vielfach
gefordert worden und das geplante Gesetz zieht
hier vielleicht auch Konsequenzen aus dem Ach-
ten Familienbericht der Bundesregierung, bei dem
die Mitglieder der Berichtskommission einstim-
mig der Auffassung waren, dass ein solcher
Rechtsanspruch kommen sollte. Als man die Fa-
milienpflegezeit eingeführt hat, wurde von eini-
gen der endgültige, sofortige und vor allem auch
sichere „Untergang des Abendlandes“ prognosti-
ziert. Dieser ist ausgeblieben und ich glaube, diese
Tatsache ermöglicht uns, hier einen Schritt weiter
zu gehen.

Ich will einen anderen Punkt ansprechen, weil er
in den Eingangsreferaten der Kolleginnen schon
erwähnt wurde. Ich halte den Schwellenwert für
gut und richtig und systematisch etabliert auch im
Arbeitsrecht. Es gibt andere Gesetze, zum Beispiel
das Teilzeit- und Befristungsgesetz, in dem die
Ansprüche auf Arbeitszeitanpassung an die Größe
eines Arbeitgebers geknüpft sind. Das heißt nicht,
dass in kleinen Unternehmen Regelungen zur bes-
seren Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf
nicht möglich sein könnten, aber sie werden eben
nicht in das enge formale Gerüst eines Gesetzes
gesteckt, das nicht alle Situationen klären kann.
Ich glaube, gerade in kleineren Einheiten ist die
Möglichkeit viel eher gegeben, auf unkonventio-
nelle Weise zu einer guten Lösung zu kommen.

Ein weiterer Punkt, der auch schon von den Vor-
rednerinnen angesprochen wurde, ist mir wichtig:
Wir haben die sehr pfadabhängige Zweiteilung
von Familienpflegezeitgesetz und Pflegezeitgesetz
nebeneinander. Das verwundert. Es mag der Ge-
setzgebungsästhetik dienen und vielleicht auch
der Verständlichkeit, wenn man diese beiden Ge-
setze zusammenfassen würde. Es spricht nichts
mehr dafür, sie eigenständig bestehen zu lassen,
außer dass es vielleicht eine Woche mehr Arbeit
kosten würde, beide Gesetze miteinander zu ver-
binden. Wenn man sich die Mühe macht, dann
sollte man vielleicht auch eine Rechtsförmlich-
keitsprüfung zusätzlich machen. Da finden sich
zum Beispiel Wörter wie „progredient“. Es gibt
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das Handbuch der Rechtsförmlichkeit des Bun-
desjustizministeriums, in dem aus gutem Grund
drinsteht, dass Fremdwörter nicht verwendet wer-
den sollen. Wenn Sie sich heute die Fremdwörter
des Preußischen Allgemeinen Landrechts angu-
cken, verstehen Sie, warum Sie nichts verstehen.
Das sollte gerade bei einem solchen Gesetz, das
auf Öffentlichkeitswirksamkeit angelegt ist, ver-
mieden werden. In Puncto Rechtsförmlichkeit ist
hier insofern noch einiges zu tun und ein biss-
chen „Kartoffeldruck“ herauszunehmen. Insge-
samt ist es aber ein gutes Gesetz.

Frau Anja Weusthoff (DGB Bundesvorstand): Sehr
geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Frau
Staatssekretärin, sehr geehrte Damen und Herren
Abgeordnete, herzlichen Dank für die Einladung
an den DGB zu dieser Anhörung. Der DGB und
seine Mitgliedsgewerkschaften begrüßen aus-
drücklich die Absicht der Bundesregierung, durch
eine Reform des Pflege- und Familienpflegezeitge-
setzes, die Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und
häuslicher Pflege für Angehörige zu verbessern.
Wir unterstützen vor allem die zentralen Neue-
rungen des Gesetzentwurfes, insbesondere den
Rechtsanspruch auf Familienpflegezeit, dessen
Fehlen ein zentraler Mangel der bisherigen Rege-
lung war. Wir unterstützen den Anspruch der
Pflegenden auf ein zinsloses arbeitgeberunabhän-
giges Darlehen im Rahmen der Familienpflegezeit
und wir freuen uns sehr über die Einführung ei-
nes Pflegeunterstützungsgeldes als Entgeltersatz-
leistung bei kurzzeitiger Freistellung zur Organi-
sation der Pflege. Zehn bezahlte Pflegetage sind
ein guter Anfang!

Das Gesetz verschafft Beschäftigten Freiräume für
die Sorge um ihre pflegebedürftigen Angehörigen.
Zwar werden die Pflege- und die Familienpflege-
zeit leider nicht zusammengeführt, aber sie wer-
den immerhin aufeinander abgestimmt. Doch um
zu entscheiden, ob und in welchem Umfang An-
gehörige die Pflege ihrer Lieben übernehmen wol-
len und können, müssen sie frei sein von morali-
schen und sozialen Zwängen und erst recht frei
von Sorge um ihr wirtschaftliches Auskommen.
Daher müssen die finanziellen Einbußen, die sich
aus der Einschränkung der Erwerbstätigkeit zu-
gunsten von Pflege ergeben, ausgeglichen werden.
Für eine Auszeit von einem halben Jahr im Rah-
men der Pflegezeit brauchen wir zwingend eine

Entgeltersatzleistung analog zum Elterngeld. Und
für die Reduzierung der Arbeitszeit im Rahmen
der Familienpflegezeit von maximal 24 Monaten
bedarf es einer Aufstockung des Entgeltes, die
sich an den Vorgaben des Elterngeld Plus orientie-
ren kann. Denn noch immer sind drei Viertel der
Pflegenden Frauen, häufig in prekärer oder in
Teilzeitbeschäftigung, vielfach in kleinen und
mittleren Unternehmen angestellt. Sie nehmen zu-
gunsten der Pflege finanzielle Einbußen sowie Er-
werbsunterbrechungen zulasten ihrer wirtschaftli-
chen Unabhängigkeit und zulasten ihrer eigenen
Alterssicherung auf sich. Doch oft haben sie we-
der hinsichtlich ihres Arbeitszeitvolumens noch
hinsichtlich ihrer Einkommensverhältnisse die
Option, im Rahmen einer längeren Pflegeauszeit
auf Einkommen zu verzichten oder sich auf das
Darlehensmodell der Familienpflegezeit einzulas-
sen. Denn beides muss man sich leisten können.
Daher bedarf es zusätzlicher Anreize, damit mehr
Männer Pflegeaufgaben übernehmen. Dazu kann
eine Entgeltersatzleistung beitragen, die aus der
Pflege entstehende finanzielle Einbußen kompen-
siert. Das lehrt uns das Elterngeld.

Als DGB sind wir davon überzeugt, dass der Aus-
bau von Pflegezeit und Familienpflegezeit auch
die Etablierung lebensphasenorientierter Personal-
politik fördern wird. Diese zeichnet sich dadurch
aus, dass Unternehmen flexibel auf die unter-
schiedlichen und wechselnden Lebenssituationen
der Beschäftigten reagieren. Sie wird inzwischen
auch vom Institut der Deutschen Wirtschaft als
„Königsdisziplin“ moderner Personalpolitik ange-
sehen.

Wie nötig ein solcher Beitrag durch die Einfüh-
rung gesetzlicher Mindeststandards ist, belegt eine
Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft, in
der knapp 1.600 Unternehmen befragt wurden.
Erst acht Prozent der Unternehmen setzen eine
solche lebensphasenorientierte Personalpolitik
um. Dass es selbst in großen Unternehmen, die
der Work-Life-Balance ihrer Beschäftigten häufig
eine hohe Priorität beimessen, oft an entsprechen-
den Budgets und auch an konkreten Projekten
mangelt, zeigt eine Umfrage der Unternehmensbe-
ratung Kienbaum unter 190 deutschen Personal-
chefs. An diesen Zahlen wird deutlich: Es ist
wichtig, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern
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die Vereinbarkeit von Beruf und Familienpflich-
ten durch Rechtsansprüche zu erleichtern. Dies
setzt Entwicklungen in der Arbeitswelt in Gang
und garantiert vielen Beschäftigten gesetzliche
Mindeststandards – gerade wenn ihre eigenen Ar-
beitsverhältnisse nicht durch bessere tarifvertrag-
liche oder betriebliche Lösungen flankiert sind, an
die das Gesetz natürlich in jedem Fall anschluss-
fähig sein muss.

Umso bedauerlicher ist die Einschränkung des
Rechtsanspruchs auf Pflegezeit und Familienpfle-
gezeit auf Betriebe mit mehr als 15 Beschäftigten.
Sie lässt außer Acht, dass diesen rund fünf Millio-
nen Beschäftigten dadurch wesentliche Erleichte-
rungen zur Betreuung ihrer Angehörigen verwehrt
werden. Gerade diesen in kleinen und kleinsten
Unternehmen Beschäftigten darf ein Rechtsan-
spruch auf Familienpflegezeit und Pflegezeit nicht
verwehrt werden. Vielen Dank.

Der Vorsitzende: Herzlichen Dank. Wir kommen
nun zur Frage- und Antwortrunde von einer
Stunde. Ich rufe die Fraktionen nacheinander auf,
denen jeweils ein bestimmtes Zeitbudget für die
Fragen und Antworten zur Verfügung steht:
CDU/CSU-Fraktion 27 Minuten, SPD-Fraktion
17 Minuten, Fraktion DIE LINKE. 8 Minuten und
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ebenfalls
8 Minuten. Ich werde darauf achten, dass wir
diese Zeiten möglichst einhalten. Außerdem wäre
ich dankbar, wenn jede Fragestellerin und jeder
Fragesteller in einem Beitrag maximal zwei Fra-
gen an ein oder zwei Sachverständige richten
würde.

Wir kommen nun zunächst zur Fragerunde der
CDU/CSU-Fraktion. Hier ist mir zunächst die Be-
richterstatterin Frau Kollegin Timmermann-Fech-
ter gemeldet. Bitteschön.

Abg. Astrid Timmermann-Fechter (CDU/CSU):
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine erste Frage
richtet sich an Frau Dr. Fix. Sie haben an ver-
schiedenen Stellen in Ihrer Stellungnahme Bezug
auf die flexibleren Möglichkeiten genommen, die
durch das Gesetz zur besseren Vereinbarkeit von
Familien, Pflege und Beruf entstehen werden. Ne-
ben der Flexibilität spielt aber immer auch die
Planungssicherheit eine Rolle. Wie bewerten Sie
das Gesetzesvorhaben unter diesem Gesichtspunkt

sowohl aus der Arbeitnehmer- als auch aus der
Arbeitgeberperspektive, aber auch vor dem Hin-
tergrund eines drohenden Fachkräftemangels?

Frau Dr. Elisabeth Fix (Deutscher Caritasver-
band e. V.): Bis zu 24 Monate Kombinationsfähig-
keit von Familienpflegezeit und Pflegezeit bietet
schon eine gewisse Planungssicherheit. Pflegepha-
sen sind unvorhersehbar, sie dauern bis zu 8 Jah-
ren, aber oft ist die häusliche Pflege auf zwei Jahre
begrenzt, in ca. 50 bis 60 Prozent aller Fälle.
Wenn jemand tatsächlich eine Auszeit für die
Pflege seiner Angehörigen plant, liegt seitens der
Arbeitnehmer schon eine gewisse Planbarkeit vor.

Gleichzeitig muss man sagen, dass wir uns wün-
schen würden, dass der Zeitraum bis zu 24 Mona-
ten auch hinreichend flexibel ausschöpfbar ist.
Ich hatte im Eingangsstatement schon darauf hin-
gewiesen, dass das nicht ganz der Fall ist. Denn
ich kann in einem Modell, in dem der Familien-
pflegezeit eine Phase der Pflegezeit – beispiels-
weise für einen vollständigen Ausstieg aus dem
Beruf für eine gewisse Zeit – folgt, nicht eine wei-
tere Phase der Familienpflegezeit anschließen,
wenn dies erforderlich wäre. Ich kann auch nicht
unterbrechen und vollständig in den Beruf zu-
rückkehren und dann eine weitere Phase der Fa-
milienpflegezeit anschließen, weil das vorgese-
hene Modell nur eine unmittelbare Abfolge von
Pflegezeit und Familienpflegezeit mit einmaliger
Verlängerungsmöglichkeit der Familienpflegezeit
vorsieht. Insofern würden wir uns hier noch ein
Stück mehr Flexibilität wünschen, um die Plan-
barkeit von unvorhergesehenen Situationen in
stärkerem Maße zu ermöglichen. Seitens der Ar-
beitgeber sind meines Erachtens 24 Monate ein
überschaubarer Zeitraum. Die Familienpflegezeit
erfolgt mit einer Ankündigungsfrist von acht Wo-
chen. Das bietet meines Erachtens einen hinrei-
chenden Spielraum, um gegebenenfalls für eine
Ersatzarbeitskraft zu sorgen. Auch bei der Eltern-
zeit haben wir ja längere und kürzere Phasen. Dort
ist es den Unternehmen überwiegend gelungen,
den Ausfall von Mitarbeitern durch eine Ersatzar-
beitskraft zu bewältigen. Vor diesem Hintergrund
sehe ich arbeitgeberseitig die vorgesehenen Rege-
lungen als ausreichend an – auch im Hinblick auf
die Flexibilisierung von solchen Auszeiten und
auf die Planbarkeit.
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Abg. Marcus Weinberg (Hamburg) (CDU/CSU):
Meine erste Frage richtet sich auch an Frau
Dr. Fix vom Deutschen Caritasverband. Es geht
um das Thema „Stärkung der häuslichen Pflege“,
betrifft aber auch die Frage der nicht häuslichen
Betreuung von Kindern. Könnten Sie bitte aus Ih-
rer Sicht schildern, warum es in dieser Frage die
Besonderheit geben sollte, dass auch die Unter-
stützung von Kindern, die in Einrichtungen sind,
ermöglicht wird.

Dann will ich noch eine Frage an Herrn Professor
Dr. Thüsing stellen. Angestrebt wird ja ein von
Bürokratie relativ befreites Modell beim Pflegeun-
terstützungsgeld. Wir sagen, es soll wie beim Kin-
derkrankengeld relativ einfach sein. Vielleicht
können Sie aus Ihrer Sicht noch einmal schildern,
wo Sie möglicherweise in der Umsetzung techni-
sche Schwierigkeiten sehen bzw. welche Ansätze
es geben könnte, damit das Pflegeunterstützungs-
geld auch befreit ist von bürokratischen Hürden.

Frau Dr. Elisabeth Fix (Deutscher Caritasver-
band e. V.): Wir erachten es als außerordentlich
positiv, dass der Gesetzgeber für die außerhäusli-
che Betreuung von schwerstkranken Kindern und
Jugendlichen eine Familienpflegezeit ermöglicht.
Ich denke hier gerade an krebskranke Kinder. Bei
Kindern wechseln sich Phasen von stationären
Krankenhausaufenthalten oder auch Reha-Aufent-
halten mit Phasen von häuslicher Pflege ab. Eltern
möchten gerne ihre Kinder insbesondere beim
Krankenhausaufenthalt begleiten können. Von da-
her halten wir die Einführung dieser Möglichkeit
der außerhäuslichen Betreuung für einen sehr
wichtigen Schritt.

Gleichzeitig möchte ich darauf hinweisen, dass
die Regelung nicht hinreichend flexibel auf die
üblichen Lebenssituationen abgestellt ist. Denn
wie ich schon erwähnte, die Phasen von Kranken-
hausaufenthalten werden sich abwechseln mit
Phasen, in denen das Kind zu Hause gepflegt wer-
den muss, also häusliche Pflege benötigt. Hier
sieht der Gesetzentwurf vor, dass man sich ent-
scheiden muss zwischen der außerhäuslichen Be-
treuung und der häuslichen Pflege. Eine Kombina-
tion von beidem im Rahmen der Familienpflege-
zeit ist nicht möglich. Hier möchte ich den Ge-
setzgeber bitten, darüber nachzudenken und an
dieser Stelle entsprechend nachzubessern.

Herr Prof. Dr. Gregor Thüsing (Universität
Bonn/Institut für Arbeitsrecht): Obwohl ich nicht
danach gefragt worden bin, möchte ich ein Ausru-
fezeichen hinter das machen, was Frau Dr. Fix ge-
sagt hat. Das ist auch eine Frage, die meine Mitar-
beiter und ich im Vorfeld diskutiert haben, ob das
möglich ist oder nicht. Wir sind nicht zu einer
klaren Antwort gekommen. Wenn es nach dem
Gesetzentwurf nicht möglich ist, dann sollte erwo-
gen werden, diesen Punkt zu ändern.

Im Übrigen ist die Frage hier wie bei jedem Ge-
setz, dass man oftmals das, was daraus wird, am
Anfang nur erahnen kann. Das gilt insbesondere
auch für die verwaltungstechnische Umsetzung
dieses Gesetzes. Sie haben die Zahlung des Pflege-
unterstützungsgeldes angesprochen. Die Regelung
orientiert sich – so wie sie jetzt formuliert ist –
weitgehend an dem bekannten Verfahren beim
Kinderkrankengeld nach dem SGB V. Hier könnte
es z. B. – auf andere Ideen könnte man noch kom-
men, ich bin im Vorfeld nicht darauf gekommen –
Schwierigkeiten bei der Einbeziehung der priva-
ten Pflegeversicherer geben. Auch den privaten
Pflegeversicherern könnte es ermöglicht werden,
ihre Forderung auf Rückzahlung des Arbeitneh-
meranteils an den Sozialversicherungsbeiträgen
gegen die Forderung des Beschäftigten auf Zah-
lung des Pflegeunterstützungsgeldes aufzurech-
nen. Das ist momentan nicht ganz klar und würde
sich an der Auslegung des § 396 BGB orientieren.
Vielleicht sollte hier eine Klarstellung erfolgen,
die den Gleichlauf mit den gesetzlichen Pflegever-
sicherern ermöglicht. Ansonsten sollte man viel-
leicht noch darüber nachdenken, ob das eine oder
andere angepasst werden soll. Man sollte auch
später die Bereitschaft haben, anzupassen, wenn
man merkt, dass das eine oder andere nicht
klappt.

Abg. Antje Lezius (CDU/CSU): Ich habe eine Frage
an Frau Dr. Hartig. Sie haben es eben im State-
ment schon angesprochen: Viele Arbeitgeber, z. B.
Systemgastronomen, besitzen mehrere Filialbe-
triebe. Nach dem vorliegenden Gesetzentwurf
überschreitet ein Unternehmen auch dann die 15-
Mitarbeiter-Schwelle, wenn z. B. drei Filialbe-
triebe von je zehn Mitarbeitern und Mitarbeiterin-
nen zu dem Unternehmen gehören. Welche Prob-
leme sieht der DIHK bei der Festlegung, dass der
Schwellenwert von 15 Beschäftigten sich auf den
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Arbeitgeber bezieht und nicht auf den einzelnen
Betrieb? Halten Sie den Schwellenwert von 15 Be-
schäftigten für ausreichend, um kleine und mitt-
lere Unternehmen zu schützen?

Meine zweite Frage geht an Frau Weusthoff. Wie
beurteilen Sie die Situation der Fachkräfte, die für
eine begrenzte Zeit den Arbeitnehmer bzw. die
Arbeitnehmerin vertreten sollen, der bzw. die sich
in Familienpflegezeit befindet, besonders im Hin-
blick auf die Möglichkeit einer vorzeitigen Rück-
kehr des Stelleninhabers? Könnten aus Ihrer Sicht
Zeitarbeitsverträge eine adäquate Lösung für die-
sen Fall sein?

Frau Dr. Sandra Hartig (Deutscher Industrie- und
Handelskammertag e. V.): Ich hatte es eingangs
schon erwähnt: Uns berichten auch kleine Unter-
nehmen, die über der 15-Mitarbeiter-Grenze lie-
gen, dass sie Probleme mit der Stellenbesetzung
bei der Elternzeit haben. Das mag unterschiedlich
sein, aber gerade solch ein Unternehmen mit
20 Beschäftigten hat durchaus Schwierigkeiten,
geeigneten Ersatz zu finden. Es ist natürlich auch
schwierig. Man muss diese Ersatzkraft erst einmal
finden und man muss sie einarbeiten. Die Bunde-
sagentur für Arbeit geht davon aus, dass man acht
bis zwölf Wochen braucht, um eine Ersatzkraft zu
bekommen, im günstigsten Fall. Je spezialisierter
die Arbeitskräfte sind, desto schwieriger wird es.
Aus unserer Sicht ist der Schwellenwert von 15
Mitarbeitern deswegen zu niedrig. Nehmen Sie
mal ein ganz klassisches Beispiel: Sie sind eine
Unternehmerin, die drei Boutiquen hat, eine in
Hamburg, eine in Elmshorn und eine in Lüneburg.
Sie haben in diesen drei Boutiquen jeweils vier
Stellen, das heißt insgesamt zwölf Stellen. Es sind
aber meistens Frauen, die in den Boutiquen arbei-
ten. Diese sind teilzeitbeschäftigt, weil einige von
ihnen auch Kinder haben. Das heißt, Sie haben
zwar nur zwölf Stellen, aber Sie haben 20 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter. Damit fallen Sie un-
ter diese Regelung. Man muss aber, wenn man Er-
satz organisiert, das in dem Betrieb vor Ort ma-
chen. Ich kann ja niemanden, der in Hamburg
wohnt, dazu abordnen, einen Teil der Arbeit in
Lüneburg zu übernehmen. Manchmal haben die
Mitarbeiter dann auch kein Auto, wenn sie in
Hamburg wohnen. Dann können sie auch nicht
fahren und sie müssen ihr Kind von der Schule
abholen. Deswegen sollte aus unserer Sicht der

Schwellenwert am Betrieb und nicht am Arbeitge-
ber ansetzen. Genau wie in Ihrem Beispiel mit der
Systemgastronomie könnte den Betrieben auf je-
den Fall geholfen werden.

Daneben wäre es wichtig, auch an der Anzahl der
tatsächlichen Mitarbeiter, also an den Vollzeitstel-
len, anzusetzen. Das habe ich vorhin auch schon
erwähnt. Beispielsweise liegt ein kleiner Pflegean-
bieter, bei dem viele teilzeitbeschäftigte Frauen ar-
beiten, sehr schnell über dieser Grenze. Und die
Werkstatt nebenan, wo die Männer vollzeitbe-
schäftigt sind, liegt nicht darüber. Um solche Fälle
auszuschließen, würden wir uns wünschen, dass
der Schwellenwert darauf Rücksicht nehmen
würde. Wir würden es gerne sehen, wenn der
Schwellenwert auf 50 Mitarbeiter hochgesetzt
würde, wenn man sich zu den einzelnen Punkten,
die ich eben angesprochen habe, nicht entschlie-
ßen sollte. Es müsste politisch darüber entschie-
den werden, um das hinzubekommen.

Frau Anja Weusthoff (DGB Bundesvorstand): Si-
cher ist es für den Arbeitgeber immer schwierig,
das zu organisieren, wenn ein Mitarbeiter ausfällt,
auch wenn es Ankündigungsfristen gibt und auch
wenn klar ist, wie lange die Ausfallzeit dauern
wird. Aber wir haben das in vielen Zusammen-
hängen geübt, insbesondere bei der Elternzeit und
beim Elterngeld. Insofern gibt es hier eine geübte
Praxis und das müsste eigentlich zu schaffen sein.
Ganz häufig stellen wir auch fest: Wo ein Wille
ist, da ist ein Weg. Wir glauben, dass dieser
Rechtsanspruch insbesondere in den Unterneh-
men auch dazu führen wird, dass man sich über
das Thema mehr Gedanken macht und möglicher-
weise auch im Vorhinein schon überlegt, wie man
solche Situationen in den Griff bekommen kann,
wenn sie denn eintreten.

Wenn ein Mitarbeiter für 24 Monate ausfällt und
man ihn ersetzen muss, haben wir sicherlich im-
mer das Problem, dass man eine Stelle nur befris-
tet ausschreiben kann. Das ist ja noch die positive
Variante, wenn wir genau wissen, es fehlt jemand
für zwei Jahre. Allerdings sind Sachgrundbefris-
tungen eine Sache, die in der Arbeitswelt relativ
häufig vorkommt und die auch für jeden gut nach-
vollziehbar ist. Das ist, denke ich, nicht problema-
tisch. Problematischer wird es – das haben Sie
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eben betont –, wenn wir den Effekt haben, dass je-
mand zu einem früheren Zeitpunkt wieder
kommt. Es spricht in solchen Fällen sicher nichts
gegen den Einsatz von Zeitarbeitskräften. Die
Frage ist, unter welchen Bedingungen die Zeitar-
beitskraft beschäftigt ist. Ist sie dort sozialversi-
cherungspflichtig beschäftigt und wird ihr der
gleiche tarifvertragliche Lohn bezahlt wie demje-
nigen, der ersetzt werden soll, dann spricht über-
haupt nichts dagegen, in einer solchen Form zu
verfahren.

Abg. Dr. Silke Launert (CDU/CSU): Ich habe eine
Frage an Frau Dr. Fix. Und zwar geht es um einen
Aspekt, den man möglicherweise noch mit dem
vorliegenden Gesetzentwurf kombinieren könnte.
Nach den im Pflegestärkungsgesetz vorgesehenen
Festlegungen liegt die Höchstzahl der Personen je
Wohngruppe bei zehn. Wie beurteilen Sie dies?
Halten Sie diese Höchstzahl für sachgerecht? Se-
hen Sie einen Widerspruch zu anderen heimrecht-
lichen Vorschriften? Sehen Sie hier Änderungsbe-
darf?

Frau Dr. Elisabeth Fix (Deutscher Caritasver-
band e. V.): In der Tat wird uns diese Obergrenze
von zehn Personen Probleme bereiten. Das zeich-
net sich heute schon ab. Wir haben dazu bereits
Rückmeldungen von unseren Landesverbänden
vorliegen. Und zwar liegt das Problem darin, dass
die meisten Landesheimgesetze eine Obergrenze
von 12 Personen für ambulant betreute WGs vor-
sehen und entsprechend sind diese Wohngruppen
auch entstanden. Nun hat der Gesetzgeber in
§ 38a SGB XI eine leistungsrechtliche Norm ge-
schaffen, was wir im Grundsatz sehr begrüßen. Al-
lerdings hat er hier eine von den meisten Landes-
heimgesetzen abweichende Obergrenze, eben die
Obergrenze von zehn Personen, gewählt. Das be-
deutet, dass auch jenseits des Bestandsschutzes
für die Personen, die heute in 12er-WGs leben, bei
jedem ausscheidenden Bewohner, sei es durch
Tod oder sei es durch Auszug aus der WG, der
Nachrücker keinen Rechtsanspruch mehr auf den
Wohngruppenzuschlag hat. Das bringt die Wohn-
gruppe in finanzielle Schwierigkeiten bezüglich
der Finanzierung der Präsenzkraft. Von daher
würden wir es sehr begrüßen, wenn hier noch ein-
mal nachkorrigiert werden könnte und die Ober-
grenze wieder auf zwölf Personen justiert werden

könnte – so wie es auch der Bundesrat ursprüng-
lich vorgesehen hatte.

Abg. Astrid Timmermann-Fechter (CDU/CSU):
Ich habe eine Frage an Frau Dr. Hartig und Herrn
Professor Dr. Thüsing. Die Frage lautet: Sind Sie
der Auffassung, dass die im Gesetzentwurf enthal-
tene Darlehensregelung einen wesentlichen Bei-
trag zur Entlastung der Arbeitgeber darstellt?

Frau Dr. Sandra Hartig (Deutscher Industrie- und
Handelskammertag e. V.): Das ist in der Tat ein
ganz wichtiges Element der geplanten Regelung,
weil die bisherige Regelung, bei der Arbeitgeber
für über zwei Jahre in Vorleistung treten mussten,
gerade für kleine Betriebe überhaupt nicht prakti-
kabel war. Man braucht für so langfristige Abwei-
chungen von Arbeitszeit und Vergütung Wertgut-
habenkonten. Ich habe heute Vormittag in unserer
eigenen Personalabteilung angerufen und gefragt:
Haben wir denn so etwas überhaupt bei der Fami-
lienpflegezeit? Da schlug die Kollegin sozusagen
die Hände über dem Kopf zusammen und sagte:
„Das ist doch wie bei der Altersteilzeit. Da muss
man buchhalterisch rückwärts rechnen und alles
ist relativ kompliziert.“ Dazu brauchen die Unter-
nehmen Lohnprogramme, die für solche Fälle vor-
programmiert sind. Wenn man diese Lohnpro-
gramme hat, dann – so wurde es mir heute erklärt
– kann man Zusatzmodule kaufen, die nicht ganz
billig sind. Wenn solch ein Lohnprogramm dafür
nicht vorgesehen ist, muss man einen sog. Consul-
tant besorgen, der einem das programmiert. Das
kostet – ohne Witz – 1.500 bis 2.000 Euro pro Tag.

Das ist relativ aufwändig und bürokratisch. Dazu
müssen die Adressen der Versicherer herausge-
sucht und der Antrag auf das zinslose Darlehen
muss ausgefüllt werden. Das geht schon, ich habe
das am Wochenende selbst einmal probiert. Aber
so ein KMU ist schon relativ schnell damit über-
fordert. Von daher ist es so, dass die direkte Darle-
hensvergabe aus unserer Sicht von nicht unerheb-
licher Bürokratie entlastet.

Herr Prof. Dr. Gregor Thüsing (Universität
Bonn/Institut für Arbeitsrecht): Vielleicht hätte
man mich gar nicht fragen sollen, denn so viel
Weiteres kann ich dazu gar nicht beitragen. Ich
selbst begrüße auch, dass die Regelung zu Wert-
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guthaben und Arbeitszeitguthaben durch ein Di-
rektdarlehen ersetzt wird. Aus eigener Erfahrung
möchte ich Folgendes sagen: Ich habe für ein gro-
ßes deutsches Unternehmen gerade zu dieser
Frage der Wertguthaben und Arbeitszeitguthaben
ein Gutachten erstellt. Allein der Aufwand, den es
mich gekostet hat, sich da hinein zu denken und
die Rechtsfrage, die sich dahinter verbirgt, über-
haupt zu erkennen, zeigt mir, dass man das insbe-
sondere Kleinunternehmen, wenn man es auf Ar-
beitgeber ab 15 Arbeitnehmern anwenden will,
nicht zumuten darf. Insofern ist das gerade eine
Regelung, die die Praktikabilität dieses Gesetzes
auch in kleineren und mittleren Unternehmen ge-
währleisten kann.

Abg. Antje Lezius (CDU/CSU): Ich würde gerne
noch einmal eine Frage an Frau Dr. Hartig stellen.
Der Entwurf sieht vor, den besonderen Kündi-
gungsschutz ab dem Zeitpunkt der Ankündigung
der Familienpflegezeit zu gewähren. Wie sehen
Sie diese Regelung und welche Fristen halten Sie
aus Sicht der Unternehmen für sinnvoll?

Frau Dr. Sandra Hartig (Deutscher Industrie- und
Handelskammertag e. V.): Das ist aus unserer
Sicht eine echte Regelungslücke. Wir erhoffen uns
hier, dass Rechtssicherheit geschaffen wird. Der
besondere Kündigungsschutz gilt ab Ankündigung
der Pflegezeit oder eben der Familienpflegezeit
und es ist nicht ganz klar, wie weit das gehen
kann. Gilt er für zwei Monate, oder gilt er für
sechs Monate? Zwei Jahre werden die Gerichte
wahrscheinlich als zu lang erachten, aber es be-
steht auf jeden Fall Rechtsunsicherheit. Es gibt ja
auch solche Fälle: Man hat z. B. eine pflegebedürf-
tige Mutter und es sind drei Kinder vorhanden.
Und man entscheidet sich dafür, die Mutter im
ersten, zweiten und dritten Jahr abwechselnd zu
pflegen. Dann muss ich ja irgendwann meinem
Arbeitgeber sagen: „Ach übrigens, im nächsten
Jahr möchte ich gerne pflegen.“ Also, dieser be-
sondere Kündigungsschutz ist für den Arbeitgeber
schon enorm. Wir glauben auch, dass die vorgese-
hene Regelung etwas missbrauchsanfällig ist. Stel-
len Sie sich vor, man ist in der Probezeit und kün-
digt an, man möchte in sechs Monaten pflegen,
und hat dann die Probezeit überstanden und fällt
so unter den normalen Kündigungsschutz. Das
halten wir zumindest für schwierig. Wir wün-

schen uns, dass hier Rechtssicherheit für Unter-
nehmen geschaffen wird.

Abg. Astrid Timmermann-Fechter (CDU/CSU):
Ich habe eine weitere Frage an Frau Dr. Hartig.
Warum gehen Sie davon aus, dass beim Pflegeun-
terstützungsgeld zusätzliche finanzielle Belastun-
gen auf die Unternehmen zukommen, insbeson-
dere vor dem Hintergrund, dass möglicherweise
ohne diese Regelung die Pflegekassen wesentlich
mehr zahlen müssten, wenn die zu pflegenden
Angehörigen zur Kurzzeitpflege in Heimen unter-
gebracht werden müssten?

Frau Dr. Sandra Hartig (Deutscher Industrie- und
Handelskammertag e. V.): Das Pflegeunterstüt-
zungsgeld ist im Augenblick noch relativ kompli-
ziert zu berechnen. Früher hat man beim Kinder-
krankengeld einfach den Durchschnitt genommen
und hat geguckt, was der Arbeitnehmer verdient
hat, und hat dann pauschal Abschläge abgezogen.
Nun wird es so sein, dass man ein fiktives monat-
liches Gehalt anrechnen muss. Das heißt, wie geht
man hier mit Zulagen um, wie geht man mit Er-
schwerniszuschlägen um, mit Einmalzahlungen,
mit Akkordlohn? Das ist alles nicht ganz einfach
und es gibt auch noch keine Berechnungspro-
gramme dafür. Wir wünschen uns hier Übergangs-
fristen, um das zu lösen. Prinzipiell hätten wir
gerne, dass das Pflegeunterstützungsgeld für Be-
triebe, die es in Betriebsvereinbarungen ohnehin
schon gewähren, nicht nur nachrangig gezahlt
wird, sondern dass es der Gerechtigkeit halber für
alle aus der Pflegekasse bezahlt wird.

Abg. Antje Lezius (CDU/CSU): Meine Frage geht
noch einmal an Frau Dr. Hartig. Wenn ein Arbeit-
nehmer für bis zu 24 Monate seine Arbeit auf
15 Stunden verkürzt, um einen Angehörigen zu
pflegen, werden viele Betriebe eine Ersatzkraft für
die ausfallende Zeit einstellen müssen. Wie beur-
teilen Sie die Möglichkeiten der Unternehmen,
auch eine entsprechende Kraft unter den gegebe-
nen Bedingungen für 24 Monate – gerade auch im
ländlichen Raum – zu finden? Wo treten aus Ihrer
Sicht für diesen Arbeitnehmer Probleme auf?

Frau Dr. Sandra Hartig (Deutscher Industrie- und
Handelskammertag e. V.): Unternehmen haben
jetzt schon Schwierigkeiten, Fachkräfte zu finden
– vielleicht nicht in Berlin und vielleicht nicht in
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München, aber eher in der Uckermark oder auf
der Schwäbischen Alb. Die Schwierigkeiten wer-
den noch zunehmen infolge des demografischen
Wandels. Wenn jetzt ein Mitarbeiter in einem Be-
trieb in Familienpflegezeit geht, was kann ich
denn einer möglichen Vertretung anbieten? Ich
kann ihr anbieten: „Pass mal auf, Du kannst für
zwei Jahre kommen, aber eventuell, wenn es vor-
her zu Ende ist, nicht.“ Ich muss ja auch noch gu-
cken, kann derjenige sich darauf einstellen? Die
Vertretung muss ja passen, es muss zeitlich für sie
passen. Das heißt, ein Unternehmen im Dienstleis-
tungsbereich muss dann seine Betriebszeiten ab-
decken. Und wenn der Mitarbeiter, der pflegt,
z. B. nur vormittags arbeiten möchte, dann muss
ich jemanden finden, der die Nachmittagsstunden
ausfüllt, und ich muss gucken, dass die Qualifika-
tion passt und auch, dass die Arbeitsmenge passt.
Also, nehmen wir an, jemand arbeitet noch
80 Prozent, dann kann ich jemandem 20 Prozent
anbieten, was wirklich schwierig ist. Ich glaube,
wenn man da überhaupt jemanden findet, der
dazu bereit ist, dann hat man sehr viel Glück. Und
derjenige – das kann man ihm auch nicht verden-
ken – ist dann auch schnell wieder weg, wenn er
woanders eine feste Stelle gefunden hat, wo er si-
cher sein kann, seinen Arbeitsplatz zu behalten
und nicht innerhalb von wenigen Wochen gekün-
digt zu werden, wenn der Sachgrund zu Tage tritt.

Eine mögliche Alternative, Frau Weusthoff hat es
angesprochen, ist die Zeitarbeit. Das Problem ist,
wenn die Zeitarbeit auf 18 Monate begrenzt ist,
hilft es bei einer 24-monatigen Pflegezeit nicht
wirklich weiter.

Abg. Astrid Timmermann-Fechter (CDU/CSU):
Ich habe noch eine Frage an Herrn Professor
Dr. Thüsing. Was würde es für unsere Gesellschaft
bedeuten, wenn die Familie als Pflegeumgebung
geschwächt würde, wo Sie diese ja zutreffend als
Keimzelle gesellschaftlicher Organisation charak-
terisieren?

Herr Prof. Dr. Gregor Thüsing (Universität
Bonn/Institut für Arbeitsrecht): Diese Frage in der
noch zur Verfügung stehenden Zeit zu beantwor-
ten, ist schwierig. Das „schreit“ nach längeren
Ausführungen, die ich hier leider nicht machen
kann. Ich danke aber sehr herzlich dafür, noch
einmal diesen ganz grundsätzlichen Aspekt zu

verdeutlichen und damit deutlich zu machen, wa-
rum das Gesetz notwendig ist. Dieses Gesetz stärkt
Familie in ihrem Zusammenhalt. Sie ermöglicht
es, Solidarität zu üben. Solidarität ist zunächst
einmal ein Faktum, das sich aus der gegenseitigen
Verbundenheit ergibt. Inwieweit sich daraus
rechtliche Regeln entwickeln lassen, kann man
dann immer noch nachzeichnen. Das Entschei-
dende aber ist, es gibt ein Bedürfnis dafür, dass
eine Familie füreinander einsteht und dass die
Gesellschaft dies anerkennt, indem sie Gesetze
schafft, die ein solches füreinander einstehen er-
möglicht. Das halte ich für notwendig und richtig.

Es wurde schon angesprochen: Die Pflege ist
weiblich. Ohne die vielen pflegenden Arbeitneh-
merinnen käme das ganze Pflegesystem zum Erlie-
gen. Wenn man die nicht entgeltlich Pflegenden
dazu nimmt, sind es sogar noch sehr viel mehr als
die von Frau Weusthoff angesprochenen drei Vier-
tel, die weiblich sind. Regelmäßig pflegt nicht der
Sohn die Mutter, sondern die Schwiegertochter.
Das kann man insofern kritisieren, als wir hier
noch nicht zu einer richtigen gesellschaftlichen
Balance gekommen sind. Aber ich glaube, wenn
man ihnen hier zumindest die Möglichkeit gibt,
nicht das radikale „Opt-out“ zu wählen und zu sa-
gen, „dann verabschiede ich mich vom Arbeits-
markt“, sondern wenn man versucht, gerade
Frauen im Arbeitsmarkt zu halten, ist das nicht
nur gesamtgesellschaftlich wertvoll im Hinblick
auf den schon verschiedentlich angesprochenen
Fachkräftemangel, sondern auch wichtig dafür,
dass Frauen so weiterhin die Möglichkeit haben,
zum Familieneinkommen beizutragen, finanziell
unabhängig zu bleiben – auch im Angesicht des
Fortbestands oder Nichtfortbestands einer mögli-
chen Beziehung. Insofern dient das Gesetz ele-
mentaren und grundsätzlichen Zielen. Ich halte es
letztlich gar nicht für falsch, dass man hier schritt-
weise vorgegangen ist, dass man erst jetzt einen
Rechtsanspruch schafft, nachdem man es ohne
Rechtsanspruch versucht und gemerkt hat, das ist
ein Weg, der angenommen wird und verstärkt
werden kann. Man mag unter diesem Gesichts-
punkt alle Einschränkungen, die wir heute disku-
tiert haben und vielleicht zum jetzigen Zeitpunkt
für richtig halten, noch einmal überdenken, ob sie
weiterhin erforderlich sind, auch in Anbetracht
möglicherweise gewandelter gesellschaftlicher
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Vorstellungen und eines gewandelten Arbeits-
marktes. Insofern glaube ich, dass man auch bei
diesem Gesetz nicht stehen bleiben kann. Es ist
ein weiterer Schritt und es gehört zu den Aufga-
ben des Gesetzgebers, hier „am Ball“ zu bleiben
und zu schauen, was die Regelungen bewirken,
was sie vielleicht noch nicht bewirkt haben, was
sie aber bewirken sollten.

Abg. Sylvia Pantel (CDU/CSU): Bei mir ist die fol-
gende Frage aufgekommen: Angenommen, ich bin
in der Vertretungssituation und habe selbst eine
Mutter, die dann einen Herzinfarkt bekommt; gel-
ten sämtliche Rechte für den vertretenden Arbeit-
nehmer dann auch? Die Frage richtet sich an Frau
Dr. Hartig.

Frau Dr. Sandra Hartig (Deutscher Industrie- und
Handelskammertag e. V.): Es kommt darauf an, ob
Sie den Arbeitsvertrag desjenigen sachgrundlos
befristen oder mit Sachgrund befristen. Wenn mit
Sachgrund befristet wird, dann habe ich – ich
weiß es nicht genau – zwei Wochen Zeit, ihm zu
kündigen. Wenn man ihn sachgrundlos einstellt –
was man als Arbeitgeber meistens macht, denn
man muss dem Arbeitnehmer auch etwas bieten
und man will ihn auch halten und ist froh, dass
man eine Ersatzlösung bekommt –, dann hat man
zwei Kräfte, die gleichzeitig an einem Auftrag ar-
beiten.

Der Vorsitzende: Herzlichen Dank. Wir kommen
nun zur Fragerunde der SPD-Fraktion. Hier ist mir
zunächst die Frau Kollegin Crone gemeldet wor-
den. Bitteschön, Frau Crone.

Abg. Petra Crone (SPD): Die SPD-Bundestagsfrak-
tion bedankt sich ganz herzlich bei den Expertin-
nen und bei dem Experten für ihre Stellungnah-
men. Ich komme gleich zu meiner ersten Frage.
Die zehntägige Auszeit haben wir mit einem
Rechtsanspruch und mit einer Lohnersatzleistung.
Ist die Regelung flexibel genug? Wie bewerten Sie
diese und welche Vorschläge haben Sie? Ich
würde gerne Frau König und Frau Weusthoff fra-
gen.

Frau Barbara König (Zukunftsforum Familie
e. V.): Uns ist ganz wichtig, dass wir zu einer an-
deren Geschlechteraufteilung bei der Pflege kom-
men. Es ist schon mehrmals angeklungen, dass die

Männer, die Söhne, die Schwiegersöhne usw.
noch nicht so richtig dabei sind. Unsere Erfahrung
mit dem Elterngeld und der Elternzeit zeigt, dass
dann, wenn es einen Rechtsanspruch gibt, gerade
auch Männer einen ganz anderen Hintergrund ha-
ben, mit ihren Arbeitgebern, mit ihren Chefs, zu
verhandeln. Wir hoffen deshalb, dass es noch ein-
mal einen „Schub“ geben wird. Nichtsdestoweni-
ger würden wir uns – ähnlich wie Frau Weusthoff
es schon angeregt hat –wünschen, dass auch ein
finanzieller Anreiz durch eine Lohnersatzleistung
gegeben wird – das ist das, was bei Männern am
meisten wirkt, neben politischem Druck und an-
deren Anreizen. Wenn ich mir etwas über den
heutigen Gesetzentwurf hinaus wünschen dürfte,
würde ich mir deshalb wünschen, dass wir – ähn-
lich wie beim Elterngeld – bei der Pflegezeit zu ei-
ner Lohnersatzleistung kämen, die dann auch fle-
xibel eingesetzt werden könnte. Es gibt das Mo-
dell eines 1.000-Stunden-Budgets. Das wären si-
cher Regelungen, die heute nicht zur Verhandlung
stehen, die aber sicherlich noch mehr Männer in
Pflegezeit bringen würden.

Was die zehn Tage angeht, da ist es auf jeden Fall
so, dass wir analog beim Kinderkrankentagegeld
sehen, dass es auch viele Väter in Anspruch neh-
men, also nicht nur die Mütter. Das ist eine gute
Möglichkeit, um das partnerschaftlicher aufzutei-
len. Auch hier gibt es einen klaren Anspruch da-
rauf, das Pflegeunterstützungsgeld relativ unbüro-
kratisch in Anspruch zu nehmen. Das gilt ja nicht
für die Pflege, sondern für die Organisation der
Pflege, aber das ist für Männer vielleicht ein Ein-
stieg in die Pflege.

Frau Anja Weusthoff (DGB Bundesvorstand): Ich
kann mich den Ausführungen von Frau König im
Prinzip anschließen. Es geht darum, die Pflege in
einem akut eintretenden Fall zu organisieren. Hier
gibt es viele Dinge zu bedenken, viel Sorge zu tra-
gen und wenn ich frei von finanzieller Sorge eine
Entscheidung treffen kann und die Lebenssitua-
tion für den zu Pflegenden und für mich neu ein-
stellen kann, ist das von großem Vorteil. Das ist
eine langjährige Forderung des Deutschen Ge-
werkschaftsbundes. Wir sind froh, dass das Pfle-
geunterstützungsgeld für eine Auszeit von bis zu
zehn Tagen nun kommt.

Abg. Kerstin Griese (SPD): Ich habe eine Frage an
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Frau Weusthoff vom DGB. Wir haben ja in der bis
zu 24 Monaten dauernden Familienpflegezeit eine
Reduzierung der Arbeitszeit auf mindestens
15 Stunden. Das finden wir aus arbeitsmarktpoli-
tischer Sicht durchaus gut, um den Bezug zum Ar-
beitsplatz zu behalten. Wie bewerten Sie das aus
der Geschlechterperspektive – gerade im Hinblick
auf die Frage, die wir eben schon angesprochen
hatten, dass meistens Frauen die Pflege leisten?
Wir bemühen uns gerade auch mit diesem Gesetz,
dass Männer und Frauen das gleichermaßen, ge-
rechter verteilt machen. Wie bewerten Sie diese
Regelung mit den 15 Stunden Mindestarbeitszeit?

Frau Anja Weusthoff (DGB Bundesvorstand): Sie
haben gerade betont, dass es sich bei den vorgese-
henen 15 Stunden um eine Mindestarbeitszeit
handelt. Das finden wir richtig. Es geht darum,
Frauen in ihren Erwerbsbiografien zu stärken, um
angesichts flüchtiger Haushaltskonstellationen in
der heutigen Zeit Frauen auch wirtschaftlich un-
abhängig zu erhalten – trotz familiärer Erwartun-
gen, die immer noch an sie gestellt werden. Inso-
fern ist ein Angebot wie die Familienpflegezeit
wichtig. Man könnte das sicher auch in einem an-
deren Rahmen machen, dass Frauen ihre Arbeits-
zeit reduzieren können, wenn sie sich der Pflege-
aufgabe stellen wollen, aber dennoch gezwungen
sind, in dem Arbeitsverhältnis zu verbleiben und
weiter an ihrer beruflichen Biografie zu arbeiten.
Das stärkt
Frauenerwerbsbiografien, was ein ganz wichtiger
Aspekt ist.

Abg. Petra Crone (SPD): Frau Dr. Fix, ich habe in
Ihrer Stellungnahme gelesen, dass Sie die Rege-
lung zur Ankündigung der Familienpflegezeit
nach dem vorgesehenen § 2a des Familienpflege-
zeitgesetzes (FPfZG) als nicht ganz rechtssicher
kritisieren. Ich möchte gerne wissen, worin das
Problem besteht und was Sie vorschlagen.

Frau Dr. Elisabeth Fix (Deutscher Caritasver-
band e. V.): In diesem Paragrafen ist Folgendes ge-
regelt: Wenn ein Arbeitnehmer eine Freistellung
ankündigt, aber nicht erklärt, ob er die Freistel-
lung im Rahmen der Pflegezeit oder der Familien-
pflegezeit begehrt, wird diese Auszeit automatisch
als Pflegezeit gewährt. Und das wird nun proble-
matisch. Nehmen wir mal an, der Betroffene bean-
tragt eine Reduzierung der Arbeitszeit auf

15 Stunden und hätte so automatisch eine Pflege-
zeit beantragt. Er glaubt aber möglicherweise, er
habe eine Familienpflegezeit beantragt. Im An-
schluss an die aus seiner Sicht beantragte Fami-
lienpflegezeit möchte er noch einmal eine Pflege-
zeit in Anspruch nehmen, weil er eine vollstän-
dige Freistellung auf null Stunden begehrt. Dann
wird ihm eröffnet, dass das nicht möglich ist, weil
er ja seinen Rechtsanspruch auf die Pflegezeit im
Rahmen der Reduzierung auf die 15 Stunden Min-
destarbeitszeit verwirkt hat.

Angesichts der Tatsache, dass die Regelungen
durch die vielfältigen Verweise vom Familienpfle-
gezeitgesetz auf das Pflegezeitgesetz wirklich sehr
komplex und für den Laien schwer durchschaubar
sind, schlagen wir dringend vor, hier Rechtssi-
cherheit zu schaffen. Wenn eine Auszeit oder eine
Freistellung angekündigt wird, muss klar sein,
welche Freistellungsart tatsächlich gewollt ist.
Das muss rechtssicher ausgestaltet werden und
wir müssen hier auch über Wege der Beratung
nachdenken, beispielsweise durch Pflegestütz-
punkte, durch Verbraucherzentralen, durch die
Pflegedienste. Diese Beratung muss dann gegebe-
nenfalls auch finanziert werden.

Abg. Petra Crone (SPD): Wir haben ja nach dem
Gesetzentwurf den Angehörigenbegriff und damit
die Möglichkeit, Familienpflegezeit oder Pflege-
zeit zu nehmen, erweitert. Ich würde gerne von
Frau König und Frau Weusthoff wissen, wie sie
das sehen. Meinen Sie, das reicht aus oder wäre es
gegebenenfalls besser, den Angehörigenbegriff
noch stärker zu erweitern?

Frau Barbara König (Zukunftsforum Familie
e. V.): Ich sagte es eingangs bereits, die Erweite-
rung ist auf jeden Fall sehr gut. Das wird sicher-
lich mehr Flexibilität bringen, aber sie reicht uns
bei weitem noch nicht aus. Mein Verband vertritt
einen sehr weiten Familienbegriff. Ich gebe mal
ein plastisches Beispiel: Ich lebe hier in Berlin,
meine Eltern leben in der Nähe von Bonn, 600 Ki-
lometer entfernt. Ich habe keine Geschwister, bin
Einzelkind, aber es gibt eine Nachbarin, die mei-
nen Eltern eng verbunden ist und unterstützend
tätig sein könnte. Das kann sie aber nach dem jet-
zigen Gesetz nicht. Es ist also gerade für diese so-
genannten multilokalen Familien, wie sie im Sozi-
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ologendeutsch heißen, bei denen also die Angehö-
rigen über das Land verteilt leben, immer noch
eine Einschränkung. Der Gesetzentwurf ist gleich-
wohl ein guter Schritt, aber wir könnten uns noch
mehr vorstellen.

Frau Anja Weusthoff (DGB Bundesvorstand): Wir
begrüßen die Erweiterung des Familienkreises un-
eingeschränkt und sehen bei einer weiteren Er-
weiterung sowohl Möglichkeiten als auch Schwie-
rigkeiten. Deswegen sind wir zunächst einmal
sehr zufrieden mit dem, was hier neu vorgeschla-
gen wird.

Abg. Petra Crone (SPD): Die Familienpflegezeit
und die Pflegezeit können ja miteinander kombi-
niert werden und insoweit auch die Dauer von
24 Monaten betragen. Wenn dieser Zeitraum nicht
überschritten wird, wie bewerten Sie die Kombi-
nationsmöglichkeiten dieser beiden Freistellun-
gen? Die Frage richtet sich an Frau Dr. Fix und
Frau Weusthoff.

Frau Dr. Elisabeth Fix (Deutscher Caritasver-
band e. V.): Wie bereits im Eingangsstatement aus-
geführt, ist die Flexibilisierung und die Kombi-
nierbarkeit grundsätzlich positiv zu bewerten.
Aber die Familienpflegezeit und die Pflegezeit
können unter Umständen nicht bis zu 24 Monaten
ausgeschöpft werden, nämlich wenn beispiels-
weise zuerst Familienpflegezeit im Rahmen einer
Freistellung von bis zu 15 Stunden beantragt wird
und danach Pflegezeit genommen wird. Dann
scheint sich die Pflegesituation zu Hause ent-
spannt zu haben, der Beschäftigte kehrt an den
Arbeitsplatz zurück und stellt nach weiteren zwei
Jahren fest, dass nun eine Verschlechterung des
Gesundheitszustandes der zu pflegenden Person
auftritt. Er möchte nun eine weitere Familienpfle-
gezeit anschließen, beispielsweise, um dann die
Dauer von bis zu 24 Monaten auszuschöpfen.
Diese Möglichkeit ist aber nach dem Gesetzent-
wurf nicht gegeben. Insofern sehen wir hier Nach-
besserungsbedarf im Hinblick auf eine möglichst
große Flexibilität und vor allem auf die volle Aus-
schöpfbarkeit der Freistellungsmöglichkeiten bis
zu 24 Monaten.

Frau Anja Weusthoff (DGB Bundesverstand):
Während vorher die Pflegezeit ein halbes Jahr be-

trug und auch weiterhin betragen soll und die Fa-
milienpflegezeit bis zu 24 Monate dauert, bedeu-
tet es in dem Gesetzentwurf in der Kombination,
dass wir dennoch nur auf insgesamt 24 Monate
kommen, was nachteilig ist. Es ist ein geringerer
Freiraum, der sich für die Beschäftigten ergibt.
Insgesamt ist es gut, dass beides miteinander kom-
biniert werden muss. Was wir für problematisch
halten, ist, dass es unterschiedliche Ankündi-
gungszeiten gibt und es deswegen für die Beschäf-
tigten schwierig zu handhaben ist. Wir könnten
uns vorstellen, dass beides flexibler gehandhabt
wird, weil es ja, wie Frau Dr. Fix gerade schon
sagte, jetzt auch einen Verbrauch von Familien-
pflegezeit und Pflegezeit geben kann, wenn diese
nicht komplett ausgeschöpft werden. Wenn man
an die Elternzeit denkt, dann wissen wir, dass
diese inzwischen dreifach gesplittet werden kann.
Über ähnliche Modelle sollte man auch im Zu-
sammenhang mit Pflegezeit bzw. Familienpflege-
zeit nachdenken.

Abg. Sönke Rix (SPD): Das Darlehen ist ja nach
dem jetzigen Entwurf eine vorherige Leistung, die
dem Pflegenden zur Verfügung gestellt werden
soll. Wie bewerten Sie das? Ich würde die Frage
gerne an Frau Dr. Fix und an Frau Weusthoff stel-
len.

Frau Dr. Elisabeth Fix (Deutscher Caritasver-
band e. V.): Sie sprechen die Härtefallregelung an
und konkret den Fall des Darlehensbezugs bei
„Aufstockern“ und Geringverdienern. Wir haben
die Regelung noch einmal genau angesehen. Für
„Aufstocker“ und Geringverdiener ist es beson-
ders problematisch und riskant, ein Darlehen zu
nehmen, da eine Vorrangigkeit der Leistung Darle-
hen vor dem Sozialleistungsbezug besteht. Ande-
rerseits sieht die Härtefallregelung im vorgesehe-
nen § 7 FPfZG eine Stundung vor; wenn die Ar-
beitslosigkeit länger als zwei Jahre besteht, ist das
vollständige Erlöschen des Darlehens vorgesehen.
Von daher sehen wir in der Regelung keine beson-
dere Problematik für SGB-II-Empfänger. Ich be-
tone aber, dass sich jeder SGB-II-Empfänger ge-
nauso wie jeder Geringverdiener sehr genau über-
legen wird, ob er überhaupt das Risiko der Inan-
spruchnahme eines Darlehens eingehen kann.

Frau Anja Weusthoff (DGB Bundesvorstand): Ich
habe das vorhin in meinem Eingangsstatement
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schon einmal betont: Sowohl Pflegezeit als auch
Familienpflegezeit muss man sich leisten können.
Das ist das eine. Das andere ist: Ich will diese Re-
gelung, die Sie gerade angesprochen haben, Herr
Rix, auf den Punkt bringen. Wer zu wenig ver-
dient, darf aufstocken, wer pflegt, darf das nicht,
der muss ein Darlehen aufnehmen. Wie Frau
Dr. Fix gerade noch einmal betont hat, gibt es eine
Härtefallregelung für eine Stundung. Dann ergibt
es doch keinen Sinn, Menschen zuerst mit der
Verantwortung eines Darlehens zu belasten, um es
ihnen dann am Ende zu stunden. Das scheint uns
ein großes Gerechtigkeitsproblem zu sein und
auch in gewisser Hinsicht die Sinnhaftigkeit des
Gesetzes zu unterlaufen.

Abg. Petra Crone (SPD): Die Regelungen der Fami-
lienpflegzeit betreffen die Pflegestufen 1 bis 3.
Wie sehen Sie das und haben Sie dazu noch An-
merkungen? Die Frage richtet sich an Frau Dr. Fix
und an Frau König.

Frau Dr. Elisabeth Fix (Deutscher Caritasver-
band e. V.): Auch hier sehen wir Nachbesserungs-
bedarf. Gerade Menschen der Pflegestufe Null
sind häufig demenzerkrankt und haben besonde-
ren Betreuungsbedarf, der bei Beschäftigten den
Wunsch nach einer – auch kurzzeitigen – Auszeit
für die Pflege und Betreuung aufkommen lassen
kann. Dieser Personenkreis ist aber ausgenommen
von der Berechtigung, ihn Pflegezeit oder Fami-
lienpflegezeit in Anspruch zu nehmen. Vor dem
Hintergrund der Regelungen des Pflegeneuaus-
richtungsgesetzes und des jetzt vorliegenden Ers-
ten Pflegestärkungsgesetzes, in dem wir im Vor-
griff auf den neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff
zahlreiche Leistungsverbesserungen gerade für die
Pflegestufe Null eingeführt haben, kann ich kei-
nen Grund erkennen, warum wir diesem Perso-
nenkreis die Berechtigung für die Inanspruch-
nahme der Familienpflegezeit verwehren sollten.
Ich bitte deshalb dringend darum, bereits in die-
sem Gesetzgebungsschritt auch die Pflege-
stufe Null mit einzubeziehen.

Frau Barbara König (Zukunftsforum Familie
e. V.): Ich mache es kurz und pragmatisch. Ich
schließe mich Frau Dr. Fix an und bitte auch da-
rum, diese Dinge, die ohnehin debattiert werden,
vorwegzunehmen und schon in diesem Gesetz die
Pflegezeit bzw. die Familienpflegezeit schon ab

Stufe 0 gelten zu lassen.

Abg. Petra Crone (SPD): Ich habe noch eine Frage
zu der Möglichkeit, schwerstkranke Kinder auch
im nicht häuslichen Bereich für drei Monate zu
pflegen. Ich möchte gerne Frau Weusthoff und
Frau König fragen, wie sie das bewerten. Gibt es
hier vielleicht Probleme? Ist die vorgesehene Re-
gelung flexibel genug und welche Vorschläge ha-
ben Sie dazu?

Frau Barbara König (Zukunftsforum Familie
e. V.): Ich bin zwar keine Medizinerin, aber mög-
licherweise – Frau Dr. Fix hat es soeben angedeu-
tet – können die Krankheitsbilder bei Kindern
ganz anders aussehen als bei der Pflege älterer
Menschen, so dass es häufiger zu einem Wechsel
zwischen stationärer und häuslicher Pflege
kommt. Bei der Lektüre des Gesetzentwurfs waren
wir uns nicht sicher, ob die vorgesehene Regelung
genügend Flexibilität und Spielraum bietet oder
ob man noch etwas verbessern müsste, weil es bei
Kindern eine besondere Situation durch den
Wechsel von stationären und nichtstationären
Aufenthalten gibt.

Frau Anja Weusthoff (DGB Bundesvorstand): Wo
mehr Flexibilität eingeräumt wird, ist es für die
Beschäftigten immer besser zu handhaben, insbe-
sondere vor dem Hintergrund einer doch sehr
wechselhaften Geschichte bei erkrankten Kindern
im Vergleich zu älteren Menschen.

Abg. Petra Crone (SPD): Ich möchte die gleiche
Frage in Bezug auf die Begleitung auf dem letzten
Lebensweg an Frau Dr. Fix stellen. Wie sehen Sie
die Regelung? Ist es flexibel genug, die Möglich-
keit einzuräumen, hierfür drei Monate Pflegezeit
zu nehmen?

Frau Dr. Elisabeth Fix (Deutscher Caritasverband
e. V.): Ich denke, die drei Monate sind ein gut ge-
wählter Zeitraum. Allerdings sieht der Gesetzent-
wurf anders als der Referentenentwurf vor, dass
die drei Monate jetzt innerhalb der 24 Monate in
Anspruch genommen werden müssen. Das sehen
wir kritisch, denn es ist einfach nicht vorherseh-
bar, wie eine Pflegesituation verläuft. Man weiß
nicht, ob die Krankheitsumstände, die im Gesetz-
entwurf beschrieben werden – progredienter Ver-
lauf, letztes Stadium, Heilung ausgeschlossen,



Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend

18. Wahlperiode Protokoll der 22. Sitzung
vom 24. November 2014

Seite 28 von 97

palliativmedizinische Behandlung notwendig –,
dann auch zutreffen werden. So muss jeder Ar-
beitnehmer, der eine Auszeit für die Pflege eines
Angehörigen plant, drei Monate einplanen und re-
servieren. Das halten wir für nicht sachgerecht.
Wir bitten deshalb darum, die drei Monate wieder
herauszunehmen und die Freistellung zusätzlich
zu den 24 Monaten zu gewähren.

Der Vorsitzende: Herzlichen Dank, Frau Dr. Fix.
Als Nächstes kommen wir zum Fragerecht der
Fraktion DIE LINKE. Als Fragestellerin ist mir
Frau Kollegin Pia Zimmermann gemeldet. Bitte-
schön.

Abg. Pia Zimmermann (DIE LINKE.): Meine ers-
ten Fragen gehen an Frau Professor Dr. Gabriele
Kuhn-Zuber: Welche Belastungen und Konflikte
ergeben sich für pflegende Angehörige insbeson-
dere in der Betreuung demenzkranker Menschen?
Warum reichen Freistellungsmöglichkeiten al-
leine nicht aus? Wie müssen die Leistungen der
Pflegeversicherung ausgebaut werden, damit Pfle-
gende unabhängig vom Geldbeutel professionelle
Pflegeleistungen zur Entlastung in Anspruch neh-
men können?

Frau Prof. Dr. Gabriele Kuhn-Zuber (Sozialver-
band Deutschland e. V.): Demenzkranke zu pfle-
gen ist für die Angehörigen eine sehr große Her-
ausforderung. Es gibt hierzu Studien. Ein beson-
deres Instrument ist das sogenannte Berliner In-
ventar zur Angehörigenbelastung – Demenz, das
speziell die Belastung von Angehörigen, die De-
menzkranke pflegen, beleuchtet. Es gibt objektive
Belastungen, die mit der Pflegebeaufsichtigung zu
tun haben und subjektive Belastungen, die mit ag-
gressivem Verhalten und kognitiven Einschrän-
kungen verbunden sind.

Es gibt Bedürfnisse und Rollenkonflikte, die bei-
spielsweise dadurch entstehen, dass Pflegende in
ihrer persönlichen Freiheit eingeschränkt sind o-
der soziale Ausgrenzung erfahren. Das heißt, die
Betreuung Demenzkranker ist nicht allein auf die
basale Pflege beschränkt. Der Komplex der mit der
Pflege verbundenen Probleme wird nicht dadurch
gelöst, dass man den Leuten sagt: „Ihr bleibt jetzt
zu Hause und pflegt die kranken Angehörigen“. Es
wird ein unterstützendes Netzwerk für die Pfle-

genden benötigt, damit die körperlichen und psy-
chischen Belastungen, die mit der Pflege von De-
menzkranken verbunden sind, aufgefangen wer-
den können. Eine Freistellung oder ein Darlehen,
damit die Menschen zu Hause die Pflege überneh-
men, reicht da nicht aus. Die Betroffenen müssen
durch ehrenamtliche Netzwerke, niedrigschwel-
lige Angebote und durch Beratungsangebote un-
terstützt werden. Ich glaube, dass eines der wich-
tigsten Grundlagen im Bereich der Pflege über-
haupt die ausführliche Beratung und Information
ist, die leider noch nicht im notwendigen Umfang
durch die Pflegestützpunkte geleistet wird. Gerade
im Bereich von Beratung und Information ist noch
viel mehr Unterstützung notwendig.

Abg. Harald Weinberg (DIE LINKE.): Ich habe
auch eine Frage an Frau Professor Dr. Kuhn-Zu-
ber: Welche alternativen Regelungen wären erfor-
derlich, damit auch Geringverdienende oder Emp-
fängerinnen von SGB-II-Leistungen für die Fami-
lienpflegezeit gewonnen werden könnten?

Frau Prof. Dr. Gabriele Kuhn-Zuber (Sozialver-
band Deutschland e. V.): Das lässt sich eigentlich
relativ einfach beantworten. Wir brauchen eine
echte Lohnersatzleistung. Ich denke, dass sich Ge-
ringverdiener das Darlehen nicht leisten können.
Ich hatte ja bereits ausgeführt, mit welchem mo-
natlichen Darlehen jemand rechnen kann, der ei-
nen Mindestlohn bezieht. Es ist auch ein großes
Problem, dass SGB-II-Leistungsempfänger, die das
Darlehen vorrangig in Anspruch nehmen müssen,
sich damit schlechter stellen, weil SGB-II-Leistun-
gen Zuschussleistungen sind. Das Darlehen müs-
sen sie zurückzahlen. Es ist vorhin schon von
Frau Weusthoff kurz angesprochen worden, dass
Pflegende schlechter gestellt werden als Gering-
verdiener oder „Aufstocker“. Ich denke, das Prob-
lem kann nur mit einer echten Lohnersatzleistung
gelöst werden.

Abg. Pia Zimmermann (DIE LINKE.): Vielen
Dank, ich habe eine weitere Frage an Frau Profes-
sor Dr. Kuhn-Zuber. Wie bewerten Sie die feh-
lende Lohnersatzleistung und die Möglichkeit,
Verdienstausfälle durch ein zinsloses Darlehen zu
kompensieren, insbesondere vor dem Hintergrund
einer existierenden sozialen Ungleichheit und ei-
ner geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung?
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Frau Prof. Dr. Gabriele Kuhn-Zuber (Sozialver-
band Deutschland e. V.): Ich denke, dass das Dar-
lehen grundsätzlich gut gemeint ist. Man ver-
sucht, eine Möglichkeit zu schaffen, um den feh-
lenden Verdienst während der Pflegezeit oder der
Familienpflegezeit zu kompensieren. Aber es
reicht nicht. Es wird dazu führen, dass diejenigen,
die Familienpflegezeit in Anspruch nehmen, die
es sich leisten können und bei Ehepaaren oder Le-
benspartnerschaften, bei denen eine Person mehr
verdient und ein ausreichendes Einkommen er-
zielt, nicht der besser verdienende Teil die Fami-
lienpflegezeit in Anspruch nehmen wird, sondern
derjenige, der weniger verdient. Das sind in der
Regel die Frauen, das muss man sagen. Ich denke,
dass die fehlende Lohnersatzleistung dazu führen
wird, dass die Pflege weiterhin von Frauen geleis-
tet werden wird. Hinzu kommt die verstärkte Be-
lastung durch die Rückzahlungsverpflichtung, die
Menschen daran hindern wird, das Darlehen in
Anspruch zu nehmen.

Abg. Harald Weinberg (DIE LINKE.): Frau Dr.
Ludwig, Ihrer Einschätzung nach löst der Gesetz-
entwurf das Problem der Doppelbelastung durch
Pflege und Arbeitssituation nicht. Sie fordern eine
andere Pflegeinfrastruktur, andere Leistungsarten,
eine bessere Absicherung der Pflege. Könnten Sie
das etwas näher erläutern, bitte?

Frau Dr. Anja Ludwig (AWO Bundesver-
band e. V.): Ich hatte ja schon in meinem Ein-
gangsstatement gesagt, dass die Wirkung einer Fa-
milienpflegezeit in hohem Maße davon abhängig
sein wird, inwieweit die Rahmenbedingungen für
die Pflege auch ausreichend und vor allen Dingen
flexibel genug sind für die einzelnen Pflegearran-
gements. Das Problem heute ist, dass die Leistun-
gen häufig vom finanziellen Volumen her nicht
ausreichend abgesichert werden können und auch
die Leistungsangebote oft nicht flexibel genug
sind, um tatsächlich auf die individuellen Bedürf-
nisse der Haushalte reagieren zu können. Das ist
ein ganz zentraler Punkt, der sicherlich abgesi-
chert sein muss, damit eine Familienpflegezeit
auch ihre Wirkung entfalten kann.

Ein weiterer zentraler Punkt ist nach meiner Ein-
schätzung, dass es letztendlich hier nicht nur eine
Absicherung während der Zeit der Berufstätigkeit
der Person geben muss, sondern die Person muss

auch während der Zeit der Pflege abgesichert sein.
Das liest sich im Gesetzentwurf leider etwas „ko-
misch“. Man hat fast den Eindruck, dass die Be-
rufstätigkeit als eine Art Entlastung für pflegende
Angehörige beschrieben wird. Es mag in vielen
Fällen so sein, dass dort soziale Interaktion mög-
lich ist, dass man dort auch Anerkennung be-
kommt, aber man kann Berufstätigkeit per se nicht
als Entlastung beschreiben. Letztendlich darf es
nicht dazu führen, dass Pflegende noch weniger
Selbstbewusstsein entwickeln, für sich Leistungen
in Anspruch zu nehmen. Es ist pflegewissen-
schaftlich belegt, dass es in Deutschland – im Ge-
gensatz zu anderen europäischen Ländern – auf
Seiten der pflegenden Angehörigen ein gering aus-
geprägtes Bewusstsein dafür gibt, dass sie selbst
berechtigt sind, auch Leistungen in Anspruch zu
nehmen. Dies darf durch das Gesetz nicht unter-
miniert werden.

Abg. Pia Zimmermann (DIE LINKE.): Meine
nächste Frage richtet sich ebenfalls an Frau
Dr. Ludwig: Sie heben die Einführung eines unab-
hängigen Beirates für die Vereinbarkeit von Pflege
und Beruf hervor. Welche Schwerpunktaufgaben
sollte dieser Beirat, über die Beratung zu den Aus-
wirkungen des Gesetzes hinaus, bearbeiten und
wie sollte er besetzt sein?

Frau Dr. Anja Ludwig (AWO Bundesver-
band e. V.): Ich habe gesehen, dass der Gesetzge-
ber im vorliegenden Entwurf eine Konkretisierung
vorgenommen hat. Im ersten Referentenentwurf
bezog sich der Arbeitsauftrag lediglich auf die
Umsetzung und die Begleitung der jetzt vorgeleg-
ten Maßnahmen. Im vorliegenden Entwurf steht,
dass das Thema der Vereinbarkeit von Pflege und
Beruf grundsätzlicher angegangen werden soll.
Das ist zu begrüßen. Aber letztendlich fehlt immer
noch der konkrete Arbeitsauftrag. Es wird zum
Beispiel von Fachexperten kritisiert, dass es in
Deutschland keine zentrale Vernetzung der Bera-
tungs- und Informationseinrichtungen bei diesem
Thema gibt. Das könnte beispielweise ein Arbeits-
auftrag sein. Ein weiterer Arbeitsauftrag könnte
sein, diese Querschnittaufgabe in den unter-
schiedlichen Politikressorts – Engagementpolitik,
Familienpolitik, Gesundheitspolitik usw. – zu ver-
netzen. Jetzt ist der Arbeitsauftrag noch zu be-
grenzt formuliert.
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Der Vorsitzende: Herzlichen Dank. Wir kommen
jetzt zum Fragerecht der Fraktion BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN. Frau Kollegin Scharfenberg,
bitte.

Abg. Elisabeth Scharfenberg (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): Vielen Dank. Meine erste Frage geht an
Frau Dr. Ludwig. Der Gesetzentwurf formuliert
das Ziel, dass sich Männer – Väter, Partner und
Söhne – stärker in die Pflegeaufgaben einbringen
sollen. Haben Sie den Eindruck, dass das mit die-
sem Gesetz erreicht werden könnte? Wodurch
kann das bzw. kann das nicht erreicht werden?

Frau Dr. Anja Ludwig (AWO Bundesver-
band e. V.): Frau Professor Dr. Kuhn-Zuber hat das
Thema eben schon in ihrer Antwort angerissen.
Die Einkommensdifferenz zwischen Männern und
Frauen liegt in Deutschland immer noch bei
22 Prozent. Dies dürfte bei Familien dazu führen,
dass die Frau zu Hause bleiben wird, weil sie das
geringere Einkommen bezieht. Das führt nach un-
serer Einschätzung zu einer Forcierung und Fixie-
rung von traditionellen Rollenmustern. Das aber
beabsichtigt der Gesetzentwurf nicht. Hier wird
einfach sichtbar, dass das Thema letztendlich grö-
ßer angelegt ist. Denn mit der geplanten Familien-
pflegezeit können sicherlich nicht die traditionel-
len Rollenmuster in der Gesellschaft aufgebrochen
werden. Hier braucht es eine andere Gerechtig-
keitspolitik zwischen den Geschlechtern, z. B.
hinsichtlich der Einkommensverhältnisse.

Abg. Elisabeth Scharfenberg (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): Frau Dr. Ludwig, welche Veränderun-
gen und Maßnahmen muss es Ihrer Meinung nach
in den Unternehmen geben, damit Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter die Familienpflegezeit auch
tatsächlich in Anspruch nehmen?

Frau Dr. Anja Ludwig (AWO Bundesverband e.
V.): Es ist in jedem Fall zu begrüßen, dass es den
Rechtsanspruch jetzt geben wird. Daran hat auch
keiner Zweifel. Vor allen Dingen befreit es die An-
tragsteller bzw. die pflegenden Angehörigen aus
der Rolle der Bittsteller. Aber damit wird es nicht
getan sein. Wie heute hier auch schon mehrfach
angedeutet wurde, ist die Pflegesituation in sehr
vielen Fällen nicht kalkulierbar. Es wird auch
weiterhin darüber hinaus eine hohe Flexibilität

im Einzelfall bezüglich Absprachen zwischen Ar-
beitnehmern und Arbeitgebern geben müssen.
Man wird nicht alles gesetzlich regeln können.
Letztendlich wird aber auch eine andere Unter-
nehmenskultur benötigt. Die Gewährung dessen,
was der Rechtsanspruch vorsieht, wird nicht aus-
reichen. Es geht auch um die Frage, wie kompati-
bel die reduzierte Arbeitsleistung mit der vom Ar-
beitgeber erwarteten Arbeitsleistung ist. Wenn ich
meine Arbeitszeit reduziere, aber der Erwartungs-
druck des Arbeitgebers und auch der Kollegen auf
gleichem Niveau weiter erhalten bleibt, dann ist
das ein großes Problem. Dies könnte den Leis-
tungsdruck und die Doppelbelastung für die Per-
sonen, die die Pflegezeit in Anspruch nehmen
wollen, noch erhöhen. Dies ist ein zentrales
Thema, das auch deutlich macht, wie wichtig der
Rechtsanspruch im Hinblick auf die Weiterent-
wicklung einer verständnisvollen Unternehmens-
kultur ist.

Abg. Elisabeth Scharfenberg (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): Auch meine nächste Frage geht an
Frau Dr. Ludwig. Halten Sie den Gesetzentwurf
derzeit für ausreichend transparent, insbesondere
im Hinblick auf die Kombinationsmöglichkeiten
von Pflegezeit und Familienpflegezeit, aber auch
im Hinblick auf die möglichen Risiken der Darle-
hensaufnahme? Wenn Sie den Entwurf nicht für
transparent halten, würden mich hierzu Ihre Vor-
schläge interessieren.

Frau Dr. Anja Ludwig (AWO Bundesver-
band e. V.): Ich verstehe Ihre Frage so, dass sie in
Richtung des Informations- und Beratungs-bedar-
fes geht.

Die mangelnde Transparenz der beiden komple-
xen Gesetze zur Pflegezeit und Familienpflegezeit
– wie das eben hier auch schon deutlich gewor-
den ist – erfordert eine andere Informations- und
Beratungspolitik. In weiten Teilen der Bevölke-
rung ist das Vorgängerkonzept der Familienpflege-
zeit, insbesondere im Hinblick auf die konkrete
Ausgestaltung, nicht ausreichend bekannt gewor-
den. Hier muss man bei der Informations- und Be-
ratungspolitik neue Wege gehen. Wir haben in
Deutschland eine regional unterschiedliche Infor-
mations- und Beratungslandschaft. Es gibt Regio-
nen wie Berlin, wo es ein sehr gutes Beratungs-
netz zur Vereinbarkeitsthematik gibt. Das ist aber
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längst nicht überall so. Vor allen Dingen gibt es
ein großes Defizit bei der Individualberatung zu
arbeitsmarktrechtlichen und rentenrechtlichen
Fragestellungen. Das ist hochkomplex und für den
Einzelnen schwer zu durchschauen. Deshalb wird
hierfür eine professionelle unabhängige Beratung
benötigt. Leider ist nach meiner Einschätzung bei-
spielsweise das BAFzA derzeit kaum in der Lage,
konkrete Informationen zu geben. Ich habe mich
selbst als Testanruferin beim BAFzA mit konkre-
ten Fragestellungen gemeldet. Ich wurde meistens
darauf verwiesen, dass ich mich auf der Home-
page unter der Rubrik „häufig gestellte Fragen“ in-
formieren solle. Vielleicht liegt dies auch daran,
dass zur Familienpflegezeit noch zu wenige Erfah-
rungen vorliegen. Trotzdem besteht hier ein drin-
gender Nachbesserungsbedarf.

Wir wissen auch, dass es schwierig ist, insbeson-
dere Personen mit einem niedrigeren Sozialstatus
mit Information und Beratung zu erreichen. Hier
brauchen wir eine auf die Menschen zugehende
Beratung, weniger eine „Komm“-Struktur. Es wäre
auch durchaus denkbar, dass man diese Beratung
auf der Seite der Arbeitgeber ansiedelt. Denn das
ist der Ort, wo die Arbeitnehmer tagtäglich hin-
kommen, so dass man möglicherweise die Bera-
tungsstrukturen in den Betrieben installieren
könnte.

Abg. Elisabeth Scharfenberg (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): Meine nächste Frage geht an Frau
Weusthoff: Im Gesetzentwurf heißt es, dass pfle-
gende Personen mit der Kombination von Teilzeit
und rentenrechtlicher Anerkennung der Pflege,
ihre Rentenansprüche auf dem Niveau der Voll-
zeitbeschäftigung halten können. Es gibt aber kei-
nerlei Hinweise darauf, wie das erreicht werden
soll. Könnten Sie uns dazu eine kurze Einschät-
zung geben?

Frau Anja Weusthoff (DGB Bundesvorstand): Ich
verweise in diesem Zusammenhang auf unsere
Stellungnahme. Es darf keine Nachteile für pfle-
gende Personen in Bezug auf die Höhe ihrer Ren-
tenanwartschaften geben. Die Grundlage der Be-
rechnung der Anwartschaften darf sich nicht am
Grad der Pflegebedürftigkeit der zu pflegenden
Personen orientieren. Die Zeiten müssen sich
etwa analog zur Elternzeit rentenbegründend und

rentensteigernd auswirken. Das heißt, dass als Be-
rechnungsgrundlage daher zwingend, wie beim
Elterngeld, der Durchschnittsverdienst aller Versi-
cherten herangezogen werden muss.

Abg. Elisabeth Scharfenberg (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): Bei meiner letzten Frage, die an Frau
Dr. Ludwig geht, möchte ich auf den Personen-
kreis abstellen. Welcher Personenkreis wird nach
Ihrer Ansicht die Familienpflegezeit und auch das
Darlehen in Anspruch nehmen bzw. nicht in An-
spruch nehmen? Welches sind dafür die Gründe?

Frau Dr. Anja Ludwig (AWO Bundesver-
band e. V.): Ich hatte bei meinem Eingangsstate-
ment und auch in meinen Antworten mehrfach
auf die soziale Ungleichheit hingewiesen. Ich
möchte das gerne an dieser Stelle noch einmal
tun. Es sollte dringend berücksichtigt werden,
dass die höchste Bereitschaft zur Übernahme von
Pflegeaufgaben in Milieus mit niedrigem Sozial-
status besteht. Diese Zielgruppe ist speziell in den
Blick zu nehmen, denn sie hat ein erhebliches Ri-
siko, dabei in eine Verschuldungsproblematik zu
geraten. Auch deshalb möchte ich hier wieder auf
die Notwendigkeit einer Individualberatung hin-
weisen. Probleme werden auch Personen haben,
die alleine pflegen und in deren Haushalt es kein
weiteres Einkommen gibt. Diese Personen werden
möglicherweise auch im Rahmen der Pflege einer
finanziellen Mehrbelastung ausgesetzt, die in Aus-
maß und Umfang oft nicht vorhersehbar ist; sie
könnten neben der Organisation der Pflege, die sie
ja auch noch alleine stemmen müssen, noch zu-
sätzlich belastet werden. Diesen Personenkreis
sollte man vielleicht stärker in den Blick nehmen.
Auch die Frauen wurden schon als eine besonders
belastete Gruppe angesprochen.

Ich möchte aber auch noch einmal die pflegenden
Angehörigen von Demenzerkrankten erwähnen.
Man muss aufpassen, dass es nicht wieder zu ei-
ner systematischen Benachteiligung von Men-
schen kommt, die demenzerkrankte Angehörige
pflegen. Bei der Konzeption des SGB XI war es ein
systematischer Fehler. Man weiß heute, dass die
Pflegeverläufe bei Menschen mit Demenz intensi-
ver und länger sind. Das ist wissenschaftlich be-
legt. Dies sollte man bei der Begrenzung auf
24 Monate hinsichtlich der Dauer von Pflegeauf-
gaben stärker in den Blick nehmen.
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Der Vorsitzende: Herzlichen Dank. Wir kommen
nunmehr zur freien Fragerunde. Wir haben es bis-
her im Ausschuss so gehandhabt, dass es dabei
insbesondere den kleineren Fraktionen ermöglicht
wird, noch ergänzende Fragen zu stellen. Frau
Kollegin Zimmermann, Sie haben sich gemeldet.
Bitteschön.

Abg. Pia Zimmermann (DIE LINKE.): Vielen
Dank, Herr Vorsitzender. Meine Fragen in dieser
Runde gehen an Frau Dr. Ludwig und an Frau
Professor Dr. Kuhn-Zuber. Wie kann der Wir-
kungskreis des Gesetzes durch eine Änderung des
Begriffs der „nahen Angehörigen“ erweitert wer-
den? Halten Sie eine Regelung, dass der zu pfle-
gende Mensch selbstbestimmt entscheidet, von
wem er gepflegt werden möchte, für zeitgemäß,
und – beispielsweise in einer Vorsorgevollmacht
geregelt – für umsetzbar?

Frau Dr. Anja Ludwig (AWO Bundesverband
e. V.): Es geht ja hier wieder um die Definition des
Familienbegriffes. Wir halten es nicht für zielfüh-
rend, dass hier im Gesetz eine Personengruppe
festgeschrieben wird. Der Verwandtschaftsgrad
sagt nichts darüber aus, ob jemand bereit ist, dau-
erhaft Verantwortung für jemanden zu überneh-
men. Aber genau darum geht es. Insofern halten
wir die Fixierung eines Personenkreises nicht für
sinnvoll. Es entspricht auch nicht den sich dyna-
misch verändernden sozialen Bezugssystemen, in
denen Menschen leben. Daher würden wir hier
eine offenere Formulierung begrüßen. Beispiels-
weise könnten Menschen eidesstattlich erklären,
dass sie dauerhaft für die betreffende Person Ver-
antwortung übernehmen wollen. Das läge dann
auch im Selbstbestimmungsrecht der pflegenden
wie der gepflegten Personen.

Frau Prof. Dr. Gabriele Kuhn-Zuber (Sozialver-
band Deutschland e. V.): Ich kann mich meiner
Vorrednerin anschließen. Ich glaube, dass es ein
Recht auf Selbstbestimmung vor allen Dingen für
pflegebedürftige Personen gibt. Denn es kann
durchaus einen Unterschied machen, ob die
Schwiegermutter von der Schwiegertochter ge-
pflegt wird oder von einer nahen Bekannten, einer
guten Freundin. Insofern finde ich die Idee der
Vorsorgevollmacht, in der jemand benannt wird,
durchaus für eine praktikable Möglichkeit. Wir

würden auch befürworten, dass der Kreis der Pfle-
gepersonen weiter ausgelegt und nicht auf Ver-
wandte oder verschwägerte Personen beschränkt
wird, wie es das SGB XI selbst auch vorsieht. In
§3 SGB XI steht ausdrücklich, dass die Pflegebe-
reitschaft der Angehörigen und der Nachbarn ge-
fördert werden soll. Also, selbst die Nachbarn
sind im SGB XI genannt. Deswegen ist eine Erwei-
terung sinnvoll, damit auch entferntere Ver-
wandte wie Onkel, Tanten, Cousinen und Cousins
und nicht leibliche Kinder einbezogen werden.
Eine offene Formulierung würde den Wünschen
Betroffener sicherlich eher Rechnung tragen.

Abg. Elisabeth Scharfenberg (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): Ich habe noch eine Frage an Frau
Dr. Ludwig. Es geht um die Untergrenze von
15 Wochenstunden bei der Familienpflegezeit.
Halten Sie diese Untergrenze in jedem Fall für
vereinbar mit den alltäglichen Anforderungen an
die häusliche Pflege?

Frau Dr. Anja Ludwig (AWO Bundesver-
band e. V.): Wie ich das vorhin schon gesagt habe,
gibt es keine Pauschallösung. In bestimmten Fäl-
len mögen 15 Wochenstunden sicherlich ausrei-
chend sein und man wird die Arbeitszeit mit der
Pflegezeit vereinbaren können. Es gibt aber Unter-
suchungen verschiedener Institute, die besagen,
dass die wöchentliche Pflegezeit 37,5 Stunden pro
Woche beträgt. Sie steigt mit der Pflegestufe an.
Bei der Pflegestufe 2 sind es in der Regel 41 Stun-
den und bei der Pflegestufe 3 bereits 61 Stunden
pro Woche, die für die Pflege aufgebracht werden
müssen. Man muss sich dann tatsächlich überle-
gen, für welchen Kreis eine Vereinbarkeit von
Pflege und Berufstätigkeit dann überhaupt noch
möglich ist. Das ist ein zentraler Punkt, der be-
rücksichtigt werden sollte.

Abg. Dr. Dorothee Schlegel (SPD): Ich möchte
noch einmal zurückkommen auf das Thema, wer
entscheidet, wer pflegen darf, oder von wem man
gepflegt werden möchte. Ich kann das zum Bei-
spiel durch eine Vorsorgevollmacht festlegen.
Gäbe es niedrigschwelligere Alternativen zur Vor-
sorgevollmacht und wenn ja, welche? Das möchte
ich Frau Professor Dr. Kuhn-Zuber fragen.

Frau Prof. Dr. Gabriele Kuhn-Zuber (Sozialver-
band Deutschland e. V.): Durch die schriftliche
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Vorsorgevollmacht kann man dies relativ gut be-
stimmen. Nun ist auch klar, dass nicht jeder eine
Vorsorgevollmacht gemacht hat, obwohl er es
hätte tun sollen. Ich denke, es ist niedrigschwel-
lig, dass man seinen Wunsch äußert, von wem
man gepflegt werden will. Es könnte beispiels-
weise durch eine eidesstattliche Versicherung
zum Ausdruck gebracht werden, dass man eine
Pflege übernimmt. Es ist die Frage, wie weit man
das im Einzelnen ausgestalten muss, denn ich
glaube nicht, dass der Rechtsanspruch auf Pflege-
zeit missbraucht werden wird, also, dass jemand
sagt „ich will Pflegezeit nehmen“, um dies auszu-
nutzen. Es bestehen einfach viel zu viele rechtli-
che, finanzielle und organisatorische Verbindlich-
keiten. Ich bezweifle, dass es dort einen Miss-
brauch geben kann, da man das z. B. durch Pflege-
kassen, Beratungsangebote usw. durchaus nach-
vollziehen kann.

Abg. Harald Weinberg (DIE LINKE.): Ich habe
noch einmal eine Frage an Frau Dr. Fix: Sie for-
dern in Ihrer Stellungnahme gemeinsam mit den
Verbänden der freien Wohlfahrtspflege einen fle-
xiblen Entlastungsbeitrag. Können Sie mir bitte
die Gründe dafür nennen und die Forderung er-
läutern?

Frau Dr. Elisabeth Fix (Deutscher Caritasver-
band e. V.): Der Entlastungsbetrag, den die Bun-
desarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrts-
pflege gefordert hat, besteht aus einer Koppelung
sämtlicher Entlastungsbeträge, die das SGB XI
vorsieht. Das sind die Kurzzeitpflege, die Verhin-
derungspflege und die niedrigschwelligen Betreu-
ungs- und Entlastungsleistungen nach §45b SGB
XI. Unsere Vorstellung war, dass beim ersten Pfle-
gestärkungsgesetz diese Beträge zusammengekop-
pelt werden, als Alternative zum Umwidmungsbe-
trag, der jetzt zum 1. Januar 2015 Gesetz wird.
Aber das ist so nicht erfolgt. Aus unserer Sicht
hätte der Entlastungsbetrag dazu beigetragen, dass
die Angehörigen sich in der jeweiligen Situation
hätten flexibel entscheiden können, wieviel sie
für die Kurzzeitpflege, für die Verhinderungs-
pflege und für die Leistungen nach §45b SGB XI
einsetzen. Sie hätten das Budget flexibel ausgeben
können, weil es sich um einen Jahresbetrag gehan-
delt hätte. Unseres Erachtens hätte das wesentlich
stärker zur Entlastung beigetragen als dieses etwas
komplizierte Umwidmungsmodell.

Abg. Mechthild Rawert (SPD): Ich möchte auf das
Thema Wohngruppengrößen für ambulante Woh-
nungen zurückkommen. Der Grund der Reduzie-
rung war ein Stück weit, dass man trennen wollte
bei der Frage, was unter das Heimrecht fällt und
was als Wohngruppe nicht unter das Heimrecht
fällt. Man hört von Modellen, dass Träger Häuser
kaufen, in denen vier bis fünf verschiedene
Wohngruppen untergebracht werden können. Un-
klar sind dann aber die Standards und es sind vor
allen Dingen auch keine Kontrollmöglichkeiten
gegeben. Frau Dr. Fix, was raten Sie bei der Frage,
wie wir ein Stück weit mehr Flexibilisierung im
Hinblick auf das Heimrecht erzielen können, zu-
gleich aber auch dafür sorgen können, dass die
Einhaltung der Qualitätsstandards bei den Trägern
kontrolliert werden kann?

Frau Dr. Elisabeth Fix (Deutscher Caritasver-
band e. V.): Bei den Wohngruppen muss man die
Qualität sicherstellen, wenn klar ist, dass sie nicht
unter das Heimgesetz fallen, sondern ambulant
betreute Wohngruppen darstellen. Das bedeutet,
dass Modelle, bei denen vier bis fünf Wohngrup-
pen unter einem Dach in einem großen Haus von
einem Träger eingerichtet werden, besonders kon-
trolliert werden müssen. Es kann sein, dass es
sich dabei um eigenständige Wohngruppen han-
delt, aber dies müsste dann im Einzelfall tatsäch-
lich nachgewiesen werden.

Abg. Pia Zimmermann (DIE LINKE.): Meine letz-
ten Fragen gehen an Frau Dr. Fix und an Frau
Weusthoff. Wie schätzen Sie die Inanspruch-
nahme der Familienpflegezeit hinsichtlich der
Einkommensschichtung ein? Welche Beschäftig-
tengruppen werden voraussichtlich von den Rege-
lungen profitieren und welche nicht?

Frau Dr. Elisabeth Fix (Deutscher Caritasver-
band e. V.): Es wurde hier schon vielfach gesagt,
dass man sich die Familienpflegezeit auch leisten
können muss. Es werden überwiegend Vollzeitbe-
schäftigte mit unbefristeten Arbeitsverträgen die
Familienpflegezeit in Anspruch nehmen. Teilzeit-
beschäftigte werden sie schon weniger in An-
spruch nehmen und erst recht nicht Beschäftigte
in befristeten Beschäftigungsverhältnissen. Ich
habe vorhin schon ausgeführt, dass das Darlehen
ein gewisses Risiko für Geringverdiener, für Men-
schen mit niedrigem Einkommen darstellt und
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auch für „Aufstocker“. Entsprechend dieser „Kas-
kade“ wird auch die Bereitschaft abnehmen, die 
Familienpflegezeit in Anspruch zu nehmen.  

Frau Anja Weusthoff (DGB Bundesvorstand): Ich 
schließe mich den Ausführungen von Frau Dr. Fix 
an und betone noch einmal, dass uns gerade bei 
der Familienpflegezeit die geschlechtergerechte 
Variante fehlt. Denn solange wir keine echte Ent-
geltersatzleistung haben, wird es immer den Effekt 
geben, dass der oder zumeist diejenige, die in der 
Familie das geringste Einkommen erzielt, auf die-

ses Einkommen verzichten wird, damit die Darle-
henslast nicht so groß wird.  

Der Vorsitzende: Herzlichen Dank, dann darf ich 
jetzt zum Ende kommen. Ich bedanke mich sehr 
herzlich bei den Sachverständigen, bei den Besu-
cherinnen und Besuchern und bei den Kollegin-
nen und Kollegen des Ausschusses. Herzlichen 
Dank auch an Frau Parlamentarische Staatssekre-
tärin Elke Ferner. Ihnen allen noch einen schönen 
Tag. 

 

 

 
Schluss der Sitzung: 14:56 Uhr 

 

Paul Lehrieder, MdB 
Vorsitzender 
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A. Grundsätzliche Bewertung 

Der Deutsche Caritasverband bedankt sich für die Möglichkeit, im Rahmen der öffentlichen An-

hörung zum Gesetzesentwurf zur besseren Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf Stel-

lung nehmen zu können und beantwortet im Teil B den Fragekatalog. 

 

Der Deutsche Caritasverband begrüßt die Zielsetzung des Gesetzentwurfs, die Vereinbarkeit 

von Familie, Pflege und Beruf zu fördern. Dafür bedarf es einer Möglichkeit, auch phasenweise 

den Beschäftigungsumfang zu reduzieren, um einen Angehörigen zu pflegen oder zu betreuen.  

 

Der Gesetzentwurf sieht zahlreiche Änderungen im Familienpflegezeitgesetz vor, die der Deut-

sche Caritasverband bei seiner Stellungnahme zur Einführung dieses Gesetzes im Jahre 2011 

bzw. in seiner Stellungnahme zum Pflege-Weiterentwicklungsgesetz gefordert hatte: 

 

 Mit dem Gesetzentwurf wird ein Rechtsanspruch auf Familienpflegezeit eingeführt, sodass 

die Beschäftigten zumindest in Betrieben mit mehr als 15 Mitarbeitern nicht mehr auf das 

Entgegenkommen des Arbeitgebers angewiesen sind. 
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 Das komplizierte Modell der Entgeltaufstockung durch den Arbeitgeber bei einer teilweisen 

Reduzierung der Arbeitszeit wird durch eine einfache, schlanke Darlehenslösung im direk-

ten Vertragsverhältnis zwischen Darlehensnehmer/in und Bundesamt für Familie und zivil-

gesellschaftliche Aufgaben ersetzt. 

 Pflegezeit und Familienpflegezeit können nun miteinander kombiniert werden. 

 Für die Rückzahlung des Darlehens werden Härtefallregelungen eingeführt, z.B. bei lang-

andauernder Erkrankung oder Langzeitarbeitslosigkeit. 

 Die 10tägige kurzzeitige Arbeitsverhinderung wird nun mit einer Lohnersatzleistung in Ge-

stalt des neu eingeführten Pflegeunterstützungsgeldes unterlegt.  

 Das Ende der Förderfähigkeit durch Darlehen bei Inanspruchnahme der Familienpflegezeit 

berücksichtigt jetzt auch Konstellationen, in denen es aufgrund kollektivvertraglicher oder 

gesetzlicher Regelungen zu einer Unterschreitung der wöchentlichen Arbeitszeit kommt, die 

sich auf das Arbeitsentgelt in der Nachpflegephase auswirken. 

 

Wir gehen davon aus, dass  sich aufgrund dieser Änderungen die Inanspruchnahme der Fami-

lienpflegezeit und Pflegezeit deutlich verbessert. 

 

Darüber hinaus begrüßen wir nachdrücklich, dass der Gesetzgeber die Betreuung und Beglei-

tung schwerst kranker Kinder und Jugendlicher, beispielswese für die Begleitung eines Kran-

kenhausaufenthalts und in vergleichbaren Situationen, im Rahmen der Familienpflegezeit und 

Pflegezeit ermöglicht. 

 

Außerordentlich zu begrüßen ist auch die Einführung einer Sterbebegleitung, für die sich Ange-

hörige ganz oder teilweise für bis zu drei Monaten von der Arbeit freistellen lassen können. 

Auch dafür setzt sich der Deutsche Caritasverband seit längerem ein. 

 

Nachbesserungsbedarfe sehen wir zusammenfassend in folgenden Punkten: 

 

 Die Höchstdauer von insgesamt 24 Monaten für die Inanspruchnahme von Familienpflege-

zeit und Pflegezeit sollte voll ausgeschöpft werden können, um pflegenden Angehörigen ein 

Höchstmaß an Flexibilität zu gewährleisten. Daher soll es nicht nur möglich sein, eine Ver-

längerung der Familienpflegezeit bis zur Höchstdauer zu beantragen, sondern es soll auch 

die Möglichkeit geben, eine weitere Phase der Familienpflegezeit in Anspruch zu nehmen, 

z.B. im Anschluss an die Pflegezeit oder nach Unterbrechung aufgrund von vollständiger 

Rückkehr an den Arbeitsplatz. 

 Die Begrenzung der Höhe des Darlehens bei Inanspruchnahme von Pflegezeit auf die ma-

ximale Höhe bei Inanspruchnahme der Familienpflegezeit soll aufgehoben werden. Die Hö-

he des Darlehens soll vom Darlehensnehmer auch bei vollständiger Freistellung von Ar-

beitsleistung individuell und souverän bestimmbar sein. 

 Der Kreis der nahen Angehörigen soll um andere Verwandte ersten Grades, wie Nichten 

und Neffen, und Cousins und Cousinen sowie Onkel und Tanten erweitert werden. 
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 Im Gesetz soll ausdrücklich geregelt werden, dass die 10tägige kurzzeitige Arbeitsverhinde-

rung ganz flexibel in Anspruch genommen werden kann, d.h. auch tageweise oder über 

mehrere Zeiträume verteilt. Der Anspruch soll kalenderjährlich gelten. 

 Die Inanspruchnahme von Pflegezeit und Familienpflegezeit soll auch für zu pflegende An-

gehörige gelten, die heute aufgrund ihrer eingeschränkten Alltagskompetenz und einem er-

heblichen allgemeinen Betreuungsbedarf nach § 45a SGB XI nur die Pflegestufe 0 errei-

chen. Dazu zählen viele demenzkranke Menschen. Gerade sie brauchen häufig viel Zeit 

und Zuwendung durch ihre Angehörigen. Die Leistungsempfänger der Pflegestufe 0 wurden 

im Zuge des am 1. Januar 2015 in Kraft tretenden 1. Pflegestärkungsgesetzes zu einer 

ganzen Reihe von Leistungen nach dem SGB XI erstmals berechtigt. Daher besteht kein 

Grund, diesen Personenkreis nicht bereits in den vorliegenden Gesetzentwurf miteinzube-

ziehen. 
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B. Fragekatalog 

 
1. Wird der Rechtsanspruch Ihrer Meinung nach dazu beitragen, dass eine 
quantitative Veränderung der Inanspruchnahme von Familienpflegezeit (bei der 
vollständigen bzw. teilweisen Freistellung) erfolgt und sich ggf. auch mehr Män-
ner an der Pflege beteiligen werden und welchen Stellenwert hat dabei die 
10tätige Lohnersatzleistung (Pflegeunterstützungsgeld)? 

 

Der Deutsche Caritasverband hatte sich stets für einen Rechtsanspruch auf Familienpflegezeit 

ausgesprochen, damit die Beschäftigen nicht auf das Entgegenkommen des Arbeitgebers oder 

auf einzeltarifliche Vereinbarungen angewiesen sind. Daher begrüßen wir die Einführung eines 

Rechtsanspruchs auf Familienpflegezeit nachdrücklich.  

 

Da die Beschäftigten bei Inanspruchnahme der Familienpflegezeit weiterhin im Umfang von 

mindestens 15 Stunden erwerbstätig bleiben, bietet die Familienpflegezeit die Möglichkeit, im 

Beruf zu verbleiben und sich dennoch für eine begrenzte Zeit der Pflege von Angehörigen zu 

widmen. Hier schafft die Familienpflegezeit gezielt eine neue Option, Beruf und Pflege besser 

miteinander vereinbaren zu können. Generell gehen wir davon aus, dass die Familienpflegezeit 

durch die Statuierung des Rechtsanspruchs quantitativ stärker in Anspruch genommen werden 

wird als gegenwärtig. 

 

Das hinter der Familienpflegezeit stehende Konzept ist das einer Vollzeitstelle, die dann für die 

Pflege eines Angehörigen auf bis zu 15 Stunden reduziert wird. Für gut verdienende Beschäf-

tigte mit unbefristeten Arbeitsverträgen kann die Familienpflegezeit einen Anreiz darstellen, für 

eine Weile die Arbeitszeit zu reduzieren, um sich der Pflege eines Angehörigen zu widmen. 

Obwohl mehr Männer als Frauen über ein solches Beschäftigungsverhältnis verfügen, ist zu 

bezweifeln, dass sich Männer in stärkerem Umfang als bisher an der Sorgearbeit der Pflege 

von Angehörigen beteiligen. Die ungleiche Einkommensverteilung zwischen Männern und 

Frauen führt dazu, dass Männer in Paar-Haushalten immer noch stärker zum Familieneinkom-

men beitragen. Dies zeigt sich auch in der geschlechtsspezifischen Inanspruchnahme der El-

ternzeit. Denkbar ist jedoch, dass gut verdienende Frauen, die mit gut verdienenden Männern 

in einem Paar-Haushalt zusammenleben, die Familienpflegezeit stärker in Anspruch nehmen.  

 

Bei Teilzeitbeschäftigten wird der Anreiz zur Inanspruchnahme geringer ausgeprägt sein, da sie 

durch eine Reduktion auf 15 Arbeitsstunden pro Woche nur wenig zusätzliche Zeit für die Pfle-

ge von Angehörigen gewinnen, dafür jedoch Gehaltseinbußen hinzunehmen haben, die auch 

durch das in seiner Höhe begrenzte Darlehen nicht aufgefangen werden können. Für befristet 

Beschäftigte wird die Familienpflegezeit gleichfalls keinen Anreiz bieten, denn für sie bedeutet 

die Inanspruchnahme der Familienpflegezeit ein doppeltes Risiko. Zum einen laufen sie Ge-

fahr, das Darlehen nach Ablauf der Familienpflegephase aufgrund möglicherweise fehlenden 

Anschlussvertrags nicht zurückzahlen zu können. Zum anderen riskieren sie eine eventuelle 

Verlängerung ihres befristeten Arbeitsverhältnisses, wenn sie eine teilweise Auszeit in An-

spruch nehmen. 
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Uneingeschränkt positiv bewertet der Deutsche Caritasverband die Einführung einer Lohner-

satzleistung für die 10tätige kurzzeitige Arbeitsverhinderung in Form eines Pflegeunterstüt-

zungsgeldes. Für diese Lohnersatzleistung hatte sich der Deutsche Caritasverband seit langem 

eingesetzt. Diese Leistung, die analog dem Kinderkrankengeld ausgestaltet ist, ermöglicht es 

pflegenden Angehörigen, in akut auftretenden Pflegesituationen, wie z.B. nach Krankenhaus-

aufenthalt, eine Auszeit zu nehmen, um ein Pflegearrangement zu treffen. Der Gesetzestext 

lässt jedoch Interpretationsspielraum, in welchen Zeiträumen der Anspruch auf 10tätige Frei-

stellung besteht. Müssen die 10 Tage am Stück genommen werden oder können sie flexibel 

über einen gewissen Zeitraum beim Auftreten einer akuten Pflegesituation genommen werden? 

So kann es z.B. erforderlich sein, bei einer akut nach Krankenhausaufenthalt auftretenden 

Pflegesituation zunächst Kurzzeitpflege zu arrangieren, aber zu einem späteren Zeitpunkt ei-

nen Pflegedienst zu organisieren. Diese und andere typische Situationen zeigen, dass die 10 

Tage der kurzzeitigen Freistellung möglichst flexibel einsetzbar sein sollen. Der Anspruch auf 

die 10 Tage der Freistellung soll zudem kalenderjährlich erfolgen und analog zum Kinderkran-

kengeld auch pro „Pflegefall“ in der Familie einsetzbar sein. Der Deutsche Caritasverband for-

dert des Weiteren, dass das Pflegeunterstützungsgeld aus den Mitteln der Pflegekassen auch 

für Beschäftigte in Betrieben, die heute schon eine Lohnersatzleistung nach tarifvertraglichen 

oder tariflich vereinbarten Bestimmungen vorsehen, gezahlt wird. Es kann nicht sein, dass Un-

ternehmen, die seit Jahren bereits vorbildlich für diesen Fall Lohnersatz geleistet haben, ge-

genüber anderen Unternehmen, die sich noch nicht um die Frage der Vereinbarkeit von Fami-

lie, Pflege und Beruf gekümmert haben, benachteiligt werden. 

 

 

2. Wird dieses Gesetz den Problemen der Vereinbarkeit von Pflege, Familie 
und Beruf für Angehörige gerecht bzw. gerechter als bisher? Falls ja, warum? 
Falls nein, warum nicht?  

 

Das Gesetz verbessert die Situation von pflegenden Angehörigen, da nun ein Rechtsanspruch 

auf die Familienpflegezeit statuiert wird. Damit sind die Beschäftigten nicht mehr auf das Ent-

gegenkommen ihres Arbeitgebers angewiesen, wenn sie eine Auszeit für die bessere Verein-

barkeit von Pflege und Beruf nehmen wollen. Des Weiteren wurde das komplizierte Modell der 

Entgeltaufstockung durch den Arbeitgeber durch eine einfache, schlanke Darlehenslösung im 

direkten Vertragsverhältnis zwischen Arbeitnehmern und dem Bundesamt für Familie und zivil-

gesellschaftliche Aufgaben ersetzt. Damit erübrigt sich der Abschluss einer Versicherung ge-

gen das Ausfallrisiko der Rückzahlung des Darlehens. Viele damit verbundene Probleme, wie 

zum Beispiel die Höhe der Versicherungsprämie bei Geringverdienern, entfallen dadurch. Die-

se Gesetzesänderungen machen die Regelungen zur Familienpflegezeit arbeitnehmerfreundli-

cher und erleichtern die Inanspruchnahme dieser Möglichkeit zur besseren Vereinbarkeit von 

Pflege und Beruf.  

 

Es ist eine gemeinsame Aufgabe von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft, dafür Sorge zu tra-

gen, das familiäre Unterstützungspotenzial zu fördern, ohne den Angehörigen zuzumuten, ihren 

Beruf oder ihren Arbeitsplatz aufzugeben. Daher ist der Ansatz, die Arbeitszeit für die Pflege 
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von Angehörigen nicht vollständig, sondern nur teilweise zu reduzieren, richtig gewählt. Zentra-

ler Ansatzpunkt für die Lösung des Problems der besseren Vereinbarkeit von Pflege und Beruf 

ist jedoch die Entlastung pflegender Angehöriger. Dazu leistet die Pflegeversicherung einen 

wichtigen Beitrag. Wesentliche Elemente der Entlastung stellen die Tagespflege und nied-

rigschwellige Betreuungs- und Entlastungsleistungen dar, die Angehörigen noch in weitaus hö-

herem Umfang als heute flexibel zur Verfügung stehen müssen. Das Pflegestärkungsgesetz 

hat diese beiden Instrumente ausgebaut. Dieser Weg muss jedoch noch weiter beschritten 

werden. Der Deutsche Caritasverband setzt sich für einen jährlich zur Verfügung stehenden, 

flexibel einzusetzenden Entlastungsbetrag ein, der sich aus den Budgets der Verhinderungs-

pflege, Kurzzeitpflege und der niedrigschwelligen Betreuungs- und Entlastungsleistungen zu-

sammensetzen soll.  

 

Aber auch die Arbeitgeber können die Rahmenbedingungen für die bessere Vereinbarkeit von 

Pflege und Beruf stärken, z.B. durch die Vermittlung oder gar das Angebot einer eigenen Ta-

gespflege oder durch flexiblere Arbeitszeitmodelle wie Gleitzeit, Lebensarbeitszeitkonten oder 

Heimarbeit.  

 

Um den Beitrag der Familienpflegezeit zur besseren Vereinbarkeit von Pflege und Beruf mes-

sen zu können, schlagen wir eine Evaluation vor, die die Antragszahlen nach Alter, Geschlecht 

und Einkommen einem Monitoring unterzieht, über das dem Bundestag zu berichten ist. Dies 

soll Gegenstand der Befassungen und des Berichts des Beirats nach § 14 Absätze 2 und 3 

sein. 

 

Des Weiteren sollte im Rahmen eines Modellprojektes in Kooperation mit den Betrieben unter-

sucht werden, welches die hemmenden und die fördernden Faktoren für die Inanspruchnahme 

der Familienpflegezeit sind.  

 

 

3. Ist dieses Gesetz insgesamt in der Lage, für eine deutliche Entlastung (er-
werbstätiger) pflegender Angehöriger zu sorgen? Falls ja, warum? Falls nein, wa-
rum nicht und welche weiteren Maßnahmen wären erforderlich? 

 

Das Gesetz leistet einen Beitrag zur Entlastung pflegender Angehöriger, indem es für die be-

grenzte Zeit von 24 Monate die Reduzierung der Arbeitszeit und die Freistellung für die Pflege 

von Angehörigen ermöglicht. Das kann die Doppelbelastung von Beruf und Arbeit reduzieren. 

Das Darlehen kann den dadurch entstehenden Lohnausfall in Teilen kompensieren. Eine deut-

liche Entlastung pflegender Angehöriger ergibt sich jedoch erst in Kombination mit weiteren 

Entlastungsmöglichkeiten, wie die Tagespflege oder niedrigschwellige Betreuungsdienste. Wir 

verweisen hierzu auf die Ausführungen zu Frage 2.  

 

Die im Gesetz vorgesehen Maximaldauer der Familienpflegezeit von bis zu 2 Jahren scheint 

durchaus angemessen. Der Barmer GEK-Pflegereport von 2010 weist aus, dass die Pflege-

dauer zwar durchschnittlich 8 Jahre beträgt, jedoch immerhin 50 Prozent der Männer und 61 
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Prozent der Frauen nach zwei Jahren nicht mehr zuhause gepflegt werden. Bei länger andau-

ernder Pflegebedürftigkeit können dann aber auch weitere Angehörigen die Pflege übernehmen 

und dafür eine Freistellung beantragen. Vor diesem Hintergrund ist es sehr positiv zu bewerten, 

dass der Kreis der antragsberechtigten Familienangehörigen mit dem vorliegenden Gesetzent-

wurf ausgeweitet wurde.  

 

Pflegeverläufe sind höchst unterschiedlich und die jeweiligen Unterstützungsbedarfe sind ent-

sprechend heterogen. Daher muss die Familienpflegezeit im vorgesehenen zeitlichen Rahmen 

ein Höchstmaß an Flexibilität gewähren Denkbar ist aus unserer Sicht eine Erweiterung von 

Familienpflegezeit und Pflegezeit auf insgesamt 30 Monate. Wenn es beim Höchstumfang der 

vorgesehenen 24 Monate bleibt, muss es möglich sein, diese Zeitspanne vollumfänglich aus-

zuschöpfen. Dabei muss es beispielsweise möglich sein, eine zweite Phase der Familienpfle-

gezeit direkt im Anschluss bzw. mit Unterbrechung durch Inanspruchnahme von Pflegezeit zu 

nehmen oder eine weitere Phase der Familienpflegezeit bis zur Höchstdauer von 24 Monaten 

auch nach einer Unterbrechung durch Rückkehr an den Arbeitsplatz in Anspruch zu nehmen.  

 

 

4. Wie wirken sich das Darlehensmodell und die Härtefallregelungen für pfle-
gende Angehörige aus vor dem Hintergrund einer existierenden sozialen Un-
gleichheit und der geschlechtsspezifischen Segmentierung der Erwerbsstruktur? 

 

Die Möglichkeit eines zinslosen Darlehens zur Aufstockung der Elemente des Gehalts, die 

durch die Reduzierung der Arbeitszeit im Rahmen von Familienpflegezeit verloren gehen, kann 

den Lohnausfall in der aktiven Phase der Familienpflegezeit teilweise kompensieren. Der Deut-

sche Caritasverband hatte sich bei Einführung der Familienpflegezeit dafür eingesetzt, dass 

das Darlehen im direkten Vertragsverhältnis zwischen Beschäftigtem und Bundesamt für Fami-

lien und zivilgesellschaftliche Aufgaben gewährt wird und begrüßt daher die Umstellung des 

Entgeltaufstockungsmodells durch den Arbeitgeber auf die Variante der direkten Darlehensge-

währung nachdrücklich. Für Menschen mit niedrigem Einkommen, Geringverdiener oder Auf-

stocker ist das Darlehen jedoch nicht attraktiv, denn diese Personengruppen wären bei Rück-

zahlung des Darlehens nach Beendigung der Familienpflegezeit auf ein Einkommen verwiesen, 

von dem sie ihren Unterhalt nicht bestreiten können. Durch die bestehenden Einkommensdiffe-

renzen in der Entlohnung von Männern und Frauen benachteiligt das Darlehensmodell Frauen 

zudem stärker als Männer. 

 

Die Härtefallregelungen erachten wir als sachgerecht. Das Darlehen wird gestundet, wenn der 

Darlehensnehmer Entgeltersatzleistungen nach dem SGB III oder SGB V oder Leistungen zur 

Sicherung des Lebensunterhalts nach dem SGB II oder SGB XII bezieht oder langzeiterkrankt 

ist. Personen, die länger als 2 Jahre im ALG II oder für Sozialhilfebezug sind, wird die Darle-

hensschuld ganz erlassen. 
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5. Ist die Erweiterung des Angehörigenbegriffs auf Stiefeltern, Schwä-
ger/innen und gleichgeschlechtliche Beziehungen weit genug gefasst und ist mit 
einem Anstieg bei der Inanspruchnahme der Familienpflegezeit zu rechnen? 

 

Die vorgeschlagene Erweiterung des Personenkreises ist zu begrüßen. Dadurch dass die Fa-

milienpflegezeit von einem größeren Personenkreis in Anspruch genommen werden kann ist 

damit zu rechnen, dass es leichter fällt, die Pflege eines nahestehenden Menschen in zeitlicher 

Abfolge auf mehrere Personen zu verteilen und das Pflegearrangement flexibler zu planen. In-

folgedessen ist mit einem Anstieg der Inanspruchnahme zu rechnen. In den Personenkreis soll-

ten darüber hinaus mindestens noch Verwandte des ersten Grades wie Neffen und Nichten, 

Cousins und Cousinen, Onkel und Tanten einbezogen werden.  

 

Es gibt keinen sachlichen Grund, warum neben verwandtschaftsbezogenen Angehörigen nicht 

auch Zugehörige wie Freunde oder Nachbarn in den Kreis der Anspruchsberechtigten einbezo-

gen werden können. Heute sind es oft Freunde oder Nachbarn, die pflegebedürftige Menschen 

unterstützen und eng begleiten, wenn deren Angehörige aufgrund beruflicher Mobilität für die 

Betreuung nicht zur Verfügung stehen können. Der Gesetzgeber sollte diese Möglichkeit prü-

fen. 

 

 

6. Entspricht die Regelung für die Betreuung von pflegebedürftigen minder-
jährigen Kindern, wenn sie stationär untergebracht sind, den Erfordernisse der 
betroffenen Eltern und wie bewerten Sie diese Regelung? 

 

Es ist sehr zu begrüßen, dass die Familienpflegezeit auch für die Betreuung eines minderjähri-

gen Kindes oder Jugendlichen in Anspruch genommen werden kann, auch für eine Phase, in 

der das Kind oder der Jugendliche nicht zuhause gepflegt wird. Für Eltern ist es wichtig, ver-

lässlich auf eine Freistellung von der Arbeitszeit zurückgreifen zu können, wenn sie ihre Kinder 

für die Dauer eines stationären Krankenhausaufenthalts oder einer stationären Rehabilitation 

begleiten wollen. Die Regelung wird daher nachdrücklich begrüßt. 

 

Der Gesetzesentwurf sieht vor, dass die Beschäftigten sich bei der Betreuung und Pflege eines 

pflegebedürftigen Kindes oder Jugendlichen entscheiden müssen, ob sie die Freistellung für die 

außerhäusliche Betreuung nach § 2 Absatz 5 FPZG oder aber für die häusliche Pflege ihres 

Kindes auswählen. Eine Kombination von beiden Formen der Betreuung und Begleitung ist 

nicht möglich. Das entspricht nicht der Lebenssituation dieser Familien. So kann es erforderlich 

sein, ein Kind für ein paar Wochen zu einem Krankenhausaufenthalt zu begleiten und nach der 

Rückkehr in die Häuslichkeit das schwerkranke Kind zuhause zu pflegen. Diese Möglichkeit 

sollte das Gesetz unbedingt eröffnen. Daher sind in § 2a Absatz 5 FPfZ Satz 3 und in § 3 Ab-

satz 5 PfZG Satz 3 zu streichen. Daher ist gesetzlich klarzustellen, dass nur ein Antrag auf 

Familienpflegezeit bzw. Pflegezeit eines minderjährigen Kindes zu stellen ist. Ob das Kind in 

dieser beantragten Zeit zuhause gepflegt oder während eines stationären Aufenthalts betreut 
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wird, ist unerheblich. Bei einem Wechsel des Settings soll nicht ein erneuter Antrag gestellt 

werden müssen. 

 

 

7. Wie bewerten Sie die Regelung, dass der Rechtsanspruch auf Familien-
pflegezeit und Pflegezeit nicht für Unternehmen mit 15 oder weniger Beschäftig-
ten gelten soll und wie viele Arbeitnehmer/innen betrifft dieser Ausschluss? 

 

Der Deutsche Caritasverband erachtet es für Kleinbetriebe durchaus als schwierig, den Ausfall 

eines Mitarbeiters oder gar mehrerer Mitarbeiter in Folge der Freistellung während der Fami-

lienpflegezeit oder Pflegezeit zu kompensieren. Betriebe mit einer kleinen Stammbelegschaft 

können, anders als mittelständische Unternehmen, anfallende Arbeit nicht ohne weiteres auf 

andere Mitarbeiter umschichten, wenn sie innerhalb der Ankündigungsfristen für die Freistel-

lung keinen Ersatzmitarbeiter finden. Wir gehen davon aus, dass Kleinstbetriebe mit weniger 

als 15 Beschäftigten ihren Angestellten vielfach auf freiwilliger Basis Regelungen zur Freistel-

lung für die Pflege ihrer Angehörigen anbieten werden, schon um im Wettbewerb um Fachkräf-

te ein attraktiver Arbeitgeber zu sein. Auch bei der Elternzeit, auf die Beschäftigte in Betrieben 

mit weniger als 15 Mitarbeitern ebenfalls keinen Rechtsanspruch haben, hat sich gezeigt, dass 

Betriebe auf freiwilliger Grundlage Elternzeitregelungen vereinbart haben. 

 

In den Statistiken finden sich keine Angaben, wie viele Beschäftigte in Betrieben mit weniger 

als 15 Mitarbeiter/innen arbeiten. Kleinstunternehmen sind in Deutschland als Unternehmen mit 

bis zu 9 tätigen Personen klassifiziert. Sie beschäftigten 17 Prozent aller Arbeitnehmer/innen in 

Deutschland. Als Kleinunternehmen sind in der Statistik Betriebe klassifiziert, die zwischen 10 

und 49 Mitarbeitern beschäftigen. Sie beschäftigen 18 Prozent der 26 Mio. Beschäftigten in 

Deutschland. Wie viele dieser Unternehmen weniger als 15 Personen beschäftigen, ist den 

Statistiken nicht zu entnehmen. Man kann aus den vorliegenden Daten jedoch ableiten, dass 

mindestens 20 Prozent der Beschäftigten durch die Begrenzung der Betriebsgröße keinen 

Rechtsanspruch auf Familienpflegezeit und Pflegezeit geltend machen können.  

 

Vor diesem Hintergrund muss zumindest sichergestellt sein, dass Mitarbeiter in Kleinbetrieben 

Anspruch auf die Fördermöglichkeiten haben, die das Familienpflegezeitgesetz und das Pfle-

gezeitgesetz vorsehen. Wir begrüßen daher, dass das Darlehen gemäß § 3 Absatz 1 Satz 2 

FPfZG auch in Kleinbetrieben mit weniger als 15 Arbeitnehmer/innen und Arbeitnehmern för-

derfähig ist, wenn das Unternehmen die Freistellung auf freiwilliger Grundlage anbietet. 
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8. Halten Sie die Begrenzung des Anspruchs auf Familienpflegezeit und Pfle-
gezeit auf insgesamt 24 Monate sowie die Vorgabe einer Mindestarbeitszeit von 
15 Wochenstunden pro Woche für sachgerecht und entspricht dies den Erforder-
nissen der pflegerischen Praxis? Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung.  

 

Da Pflegeverläufe zum Teil bis zu acht Jahren betragen, kann eine auf maximal zwei Jahre 

ausgerichtete Familienpflegezeit inklusive der Phase der Pflegezeit natürlich als zu gering er-

scheinen. Es ist jedoch nicht wünschenswert, dass Personen im erwerbsfähigen Alter für eine 

längere Zeit ganz oder überwiegend aus dem Beruf aussteigen, um ihre Angehörigen zu pfle-

gen. Daher erachten wir es durchaus als sachgerecht, die Phase der Freistellung zu begren-

zen. Wünschenswert wäre allerdings die Rückkehr zum bisherigen Rechtszustand, nach wel-

chem die – bisher auf freiwilliger Basis zu gewährende – Familienpflegezeit von bis zu 24 Mo-

naten mit einer vorangehenden oder nachfolgenden Pflegezeit von bis zu 6 Monaten kombiniert 

werden kann. Das gewährt mehr Flexibilität. Auf diese Weise wäre es z.B. möglich, nach der 

Freistellung aufgrund von Pflegezeit wieder in den Beruf zurückzukehren und bei Änderung der 

Pflegesituation die Familienpflegezeit in Anspruch zu nehmen. Insgesamt sollte die Kombinier-

barkeit von Familienpflegezeit und Pflegezeit im Umfang von dann 30 Monaten so gestaltet 

werden, dass diese Monate auch voll ausgeschöpft werden können. Die starren Regelungen 

des § 2a Absatz 3 FPfZG sind daher zu flexibilisieren. So soll es auch  möglich sein, an eine im 

Anschluss an die Familienpflegezeit in Anspruch genommene Pflegezeit eine nochmalige Pha-

se der Familienpflegezeit anzuschließen. In diesem sequentiellen Modell soll auch eine Phase 

der Unterbrechung durch Rückkehr auf den Umfang der vormaligen Arbeitszeit möglich sein.  

 

Darüber hinaus ist klarzustellen, dass die Inanspruchnahme von Verhinderungs- oder Kurzzeit-

pflege nicht als Beendigungsgrund für die Familienpflegezeit gilt.  

 

 

9. Wie beurteilen sie die Entlastungen der Unternehmen von betrieblichen 
Folgekosten dadurch, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Pflege von Angehö-
rigen zukünftig besser vereinbaren können, z.B. im Hinblick auf die Reduzierung 
von stressintensiver Doppelbelastung für Arbeitnehmerinnnen und Arbeitneh-
mer? 

 

Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Betrieben mit mehr als 15 Mitarbeiter/innen ist es 

ein Vorteil, wenn sie zur Reduzierung von als stresshaft empfundenen Doppelbelastungen von 

Pflege und Beruf ihre Arbeitszeit reduzieren können und einen Rechtsanspruch auf Rückkehr 

zu ihrer vormaligen Arbeitszeit haben. Doppelbelastungen, wie die von Pflege und Beruf kön-

nen zu Erkrankungen führen, die für den Betrieb Folgekosten nach sich ziehen, sei es durch 

Ausfall der Arbeitskraft und eine entsprechende Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Dem Deut-

schen Caritasverband liegen jedoch keine gesicherten Erkenntnisse vor, in welchem Umfang 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gesundheitsbedingt in Folge der Doppelbelastung von 

Familie und Pflege ausgefallen sind. 
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Pflege ist am Arbeitsplatz vielfach noch ein Tabuthema. Mit Einführung des Rechtsanspruchs 

auf Familienpflegezeit ist zu erwarten, dass es pflegenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

leichter fällt, dieses Tabu zu brechen und über ihre Situation offener zu reden. Diese Offenheit 

kann sehr entlastend sein und einen stressfreieren und gelasseneren Umgang mit der Situation 

ermöglichen. Eine Auszeit in Anspruch zu nehmen, fällt pflegenden Angehörigen zudem erfah-

rungsgemäß leichter, wenn sie offiziell legitimiert ist.   

 

 

10. Wie beurteilen Sie vor dem Hintergrund der demographischen Herausfor-
derung die Möglichkeit, durch das Gesetz dazu beizutragen, Fachkräfte für die 
Unternehmen zu sichern, die ohne dieses Gesetz für die Pflege naher Angehöri-
ger ihre Erwerbsarbeit aufgeben wollen bzw. müssen? 

 

Das Gesetz leistet einen sinnvollen Beitrag zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf, 

indem es eine Reduzierung der Arbeitszeit im Rahmen der Familienpflegezeit bzw. sogar eine 

vollständige Auszeit im Rahmen der Pflegezeit bei garantierter Rückkehr auf den Arbeitsplatz 

nach einer selbst gewählten Zeit ermöglicht. Das kann einen Beitrag leisten, gerade auch 

Fachkräfte im Unternehmen zu halten. Im Rahmen der vom Deutschen Caritasverband vorge-

schlagenen Studie zur Evaluation der fördernden und hemmenden Faktoren für die Inan-

spruchnahme der Freistellung sollte auch die Frage der Fachkräftegewinnung und –erhaltung 

erörtert werden. 

 

 

11. Wird das im Gesetzentwurf explizit formulierte Ziel, auch Geringverdiener 
für die Pflegezeit zu gewinnen, erreicht? Wenn ja, warum und wodurch? Wenn 
nein, warum nicht und an welche Personenkreise richtet sich das Gesetz statt-
dessen? 

 

Geringverdiener werden es sich nicht leisten können, ihre Arbeitszeit auf den Umfang von 15 

Wochenstunden zu reduzieren, auch nicht unter Inanspruchnahme des Darlehens. Dieses ist 

abhängig vom Nettoverdienst und muss zudem in der Nachpflegephase zurückgezahlt werden. 

Dies wurde weiter oben bereits ausgeführt. Die Frage richtet sich jedoch auf den Anreiz, Pfle-

gezeit in Anspruch zu nehmen. Da die Pflegezeit für eine wesentlich kürzere Phase in An-

spruch genommen werden kann und dazu dient, Pflegearrangements zu organisieren, ist 

durchaus vorstellbar, dass auch Geringverdienern diese Freistellung in Anspruch nehmen. Sie 

werden den verfügbaren Zeitrahmen dann voraussichtlich auf einen möglichst kurzen Zeitraum 

begrenzen. 
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C. Zu den Änderungen im Einzelnen: 

Artikel 1: Änderung des Gesetzes über die Familienpflegezeit 

§ 2:  Familienpflegezeit 

Gesetzentwurf 

Beschäftigte in Betrieben mit mehr als 15 Beschäftigten erhalten nun einen Rechtsanspruch auf 

Familienpflegezeit. Sie können sich für bis zu 24 Monate für die Pflege eines nahen Angehöri-

gen in häuslicher Umgebung freistellen lassen und dafür die wöchentliche Arbeitszeit auf bis zu 

15 Stunden reduzieren. Familienpflegezeit kann auch für die Betreuung eines minderjährigen 

pflegebedürftigen nahen Angehörigen in Anspruch genommen werden, z.B. für die Begleitung 

während eines längeren Krankenhausaufenthalts. In diesem Fall muss der Beschäftigte aller-

dings zwischen der Inanspruchnahme dieser Freistellung und der Freistellung infolge von Fami-

lienpflegezeit nach Absatz 1 wählen. Während der Familienpflegezeit besteht Kündigungs-

schutz. Zur Vertretung des freigestellten Beschäftigten können auch befristete Verträge ge-

schlossen werden. Die §§ 5-8 des Pflegezeitgesetzes gelten entsprechend. 

 

Bewertung 

Der Deutsche Caritasverband hat sich seit langem dafür eingesetzt, dass die Familienpflegezeit 

als Rechtsanspruch ausgestaltet wird und begrüßt daher nachdrücklich diese Neuregelung. Sie 

kann einen Beitrag zur Stärkung des familiären Pflegepotenzials leisten, indem Beruf und die 

Pflege von Angehörigen besser miteinander vereinbart werden können. Ausdrücklich positiv zu 

bewerten ist, dass Familienpflegezeit auch für die phasenweise Begleitung schwerst kranker 

Kinder genutzt werden kann, z.B. während eines längeren Aufenthalts in einem Krankenhaus, 

einer Rehaklinik oder im Hospiz. Der Deutsche Caritasverband hatte sich zudem im Rahmen 

der Beratungen zum FamilienpflegeZG dafür eingesetzt, dass für die Vertretung der Teilzeit 

freigestellten Beschäftigten auch befristete Verträge analog den Regelungen zum PflegeZG 

und zum BEEB geschlossen werden können. Diesem Petitum ist der Gesetzentwurf nachge-

kommen, was begrüßt wird.  

 

Der Gesetzesentwurf sieht vor, dass die Beschäftigten sich  bei der Betreuung und Pflege ei-

nes pflegebedürftigen Kindes oder Jugendlichen entscheiden müssen, ob sie die Freistellung 

für die außerhäusliche Betreuung nach § 2 Absatz 5 FPZG oder aber für die häusliche Pflege 

ihres Kindes auswählen. Eine Kombination von beiden Formen der Betreuung und Begleitung 

ist nicht möglich. Das entspricht nicht der Lebenssituation dieser Familien. So kann es erforder-

lich sein, ein Kind für ein paar Wochen zu einem Krankenhausaufenthalt zu begleiten und nach 

der Rückkehr in die Häuslichkeit das schwerkranke Kind zuhause zu pflegen. Diese Möglichkeit 

sollte das Gesetz unbedingt eröffnen. Daher sind in § 2a Absatz 5 FPfZ Satz 3 und in § 3 Ab-

satz 5 PfZG Satz 3 zu streichen. 

 

Lösungsvorschlag  

In § 2 Absatz 5 ist Satz 3 zu streichen. 
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§ 2a: Inanspruchnahme der Familienpflegezeit 

Gesetzentwurf 

Die Inanspruchnahme der Familienpflegezeit muss nach § 2a Absatz 1 acht Wochen vor dem 

gewünschten Beginn gegenüber dem Arbeitgeber unter Angabe von Dauer, Reduzierung des 

Arbeitszeitumfangs und der gewünschten künftigen Verteilung der Arbeitsleistung angekündigt 

werden. Pflegezeit und Familienpflegezeit können dabei miteinander kombiniert werden, wobei 

insgesamt ein Zeitraum von 24 Freistellungsmonaten nicht überschritten werden darf. Gibt ein 

Arbeitnehmer nicht an oder ist seine Erklärung nicht eindeutig, ob er im Rahmen der Pflegezeit 

oder im Rahmen der Familienpflegezeit freigestellt werden will, gilt die Erklärung als Freistel-

lung von der Pflegezeit. Wird die Familienpflegezeit im unmittelbaren Anschluss an die bis zu 

sechs Monate mögliche Pflegezeit in Anspruch genommen, muss der Beschäftigte dies inner-

halb von drei Monaten nach Beginn der Pflegezeit, jedoch spätestens acht Wochen vor Beginn 

der Familienpflegezeit ankündigen. Wird die Pflegezeit nach der Familienpflegezeit in Anspruch 

genommen, gilt die Acht-Wochen-Frist für die Ankündigung. Die Ankündigung hat jeweils 

schriftlich zu erfolgen. Über den Umfang der Verringerung der Arbeitszeit sowie deren Vertei-

lung ist zwischen Arbeitgeber und Beschäftigtem eine schriftliche Vereinbarung zu schließen. 

 

Die Familienpflegezeit kann nur einmal in Anspruch genommen werden. Nach § 2a Absatz 3 

kann jedoch eine nicht bis zur Höchstdauer ausgeschöpfte Familienpflegezeit bis zur Gesamt-

dauer verlängert werden, sofern der Arbeitgeber zustimmt. Der Arbeitnehmer kann eine solche 

Verlängerung auch ohne Zustimmung erreichen. Voraussetzung hierfür ist, dass ein vorgese-

hener Wechsel in der Person des Pflegenden aus wichtigem Grund nicht erfolgen kann. Sofern 

der nahe Angehörige nicht mehr pflegebedürftig ist oder die häusliche Pflege unmöglich oder 

unzumutbar geworden ist, endet die Familienpflegezeit vier Wochen nach Eintritt der veränder-

ten Umstände. Der Arbeitgeber ist darüber unverzüglich zu unterrichten. Im Übrigen kann die 

Familienpflegezeit auch beendet werden, sofern der Arbeitgeber zustimmt.  

 

Bewertung 

Es ist positiv zu bewerten, dass Pflegezeit und Familienpflegezeit miteinander kombiniert wer-

den können. Der Deutsche Caritasverband hatte sich schon im Rahmen seiner Stellungnahme 

zur Einführung des FamilienpflegeZG für die Möglichkeit einer Kombination von Pflegezeit und 

Familienpflegezeit eingesetzt. Auf diese Weise können Beschäftigte flexibel zwischen einer 

Reduzierung der Arbeitszeit und einer vollständigen Freistellung zumindest für die Dauer von 

sechs Monaten wählen und je nach Pflegesituation entscheiden, welches Modell für sie in wel-

cher Phase attraktiv ist. Zudem ermöglicht das Modell der Pflegezeit neben der vollständigen 

Freistellung von der Arbeit auch eine Reduzierung des wöchentlichen Stundenumfangs auf 

weniger als 15 Stunden.  

 

Die im Gesetzentwurf vorgesehenen Ankündigungsfristen erachten wir sowohl aus der Per-

spektive der Arbeitnehmer wie der Arbeitgeber als sachgerecht. Arbeitnehmer können sich bis 

zu 6 Monate im Rahmen der Pflegezeit von der Arbeit vollständig oder teilweise mit einer sehr 

kurzen Ankündigungsfrist von 10 Tagen freistellen lassen. Zusammen mit der 10tägigen kurz-

zeitigen Arbeitsverhinderung nach § 2 PflegeZG bei akut auftretenden Pflegesituationen ist 
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somit gewährleistet, dass die Arbeitnehmer sich vom ersten Tag des Eintritts von Pflegebedürf-

tigkeit für die Pflege ganz oder teilweise von der Arbeit freistellen lassen können. Im Anschluss 

kann dann Familienpflegezeit beantragt werden. Umgekehrt kann auch die Familienpflegezeit 

der Pflegegezeit vorgeschaltet werden. Für die Arbeitgeber eröffnet die im Gesetzentwurf vor-

gesehene achtwöchige Ankündigungsfrist für die Inanspruchnahme der Familienpflegezeit hin-

reichend Spielraum, um eine Vertretung des Arbeitnehmers zu suchen. Da der Nachweis des 

Eintritts von Pflegebedürftigkeit sowohl bei Inanspruchnahme der Familienpflegezeit als auch 

der Pflegezeit durch Vorlage einer Bescheinigung der Pflegekasse oder des Medizinischen 

Dienstes der Krankenversicherung zu erfolgen hat (vgl. § 2a Abs. 4 FamilienpflegeZG und § 3 

§ Abs. 2 PflegeZG), muss die reguläre Begutachtungsfrist des Medizinischen Dienstes der 

Krankenversicherung verkürzt werden. § 18 Absatz 2 Satz 5 SGB XI sieht für diese beiden 

Fallkonstellationen vor, dass der MDK spätestens innerhalb von zwei Wochen nach Eingang 

des Antrags das Begutachtungsverfahren durchführen muss, sofern sich der zu Pflegende in 

häuslicher Umgebung befindet und nicht palliativ versorgt wird. Wenn der zu Pflegende sich 

hingegen im Krankenhaus oder einer Rehabilitationseinrichtung befindet, ist eine Verkürzung 

der Begutachtungsfrist auf eine Woche vorgesehen (§ 18 Absatz 2 Satz 4 SGB XI). Bei beiden 

Fristen muss noch in Betracht gezogen werden, dass der Betroffene über das Ergebnis der 

Begutachtung zu informieren ist, wofür ggf. auch noch ein Postweg anfällt. In Anbetracht der 

Tatsache, dass eine Ankündigung der Pflegezeit innerhalb von 10 Tagen vor Antritt der Pflege-

zeit erfolgen kann und hierfür bereits die Bescheinigung über das Vorliegen von Pflegebedürf-

tigkeit dem Arbeitgeber vorlegen muss, muss diese Frist grundsätzlich auf eine Woche verkürzt 

werden.  

 

Zu kritisieren ist die Regelung, dass, wenn der Arbeitnehmer sich nicht eindeutig für eine Fami-

lienpflegezeit oder eine Pflegezeit ausspricht, seine Erklärung als Ankündigung von Pflegezeit 

gilt. Dies ist deswegen abzulehnen, weil der Beschäftigte mit anderen Rechtsfolgen konfrontiert 

ist (vgl. Begründung S.36), als er es eventuell beabsichtigt hatte. So könnte nach einer 

6monatigen Reduzierung auf 15 Wochenstunden beispielsweise nicht mehr eine volle Freistel-

lung von der Arbeitszeit beantragt werden, weil die Pflegezeit aufgebraucht ist. Diese und ähn-

liche Missverständnisse sind vorprogrammiert. Lösungsvorschlag: § 2a Absatz 1 Satz 3 neu ist 

ersatzlos zu streichen. Das Antragsverfahren darf keinen Interpretationsspielraum lassen; es 

muss klar und eindeutig für den Antragsteller sein, ob er Familien- oder Pflegezeit beantragt 

und er sollte auch auf die jeweiligen Rechtsfolgen hingewiesen werden. Eine intensive Bera-

tung z.B. durch Pflegedienste und den Arbeitgeber – dieser ist über die Gesetzesreform umfas-

send aufzuklären – ist unbedingt notwendig. 

 

Der Gesetzentwurf sieht nun auch einen Anspruch auf vorzeitige Beendigung der Familienpfle-

gezeit vor, etwa, wenn der zu pflegende Angehörige verstorben ist oder die Pflege zuhause 

nicht mehr möglich ist und ein Einzug ins Pflegeheim erforderlich wird. Für diese Regelung hat-

te sich der Deutsche Caritasverband im Rahmen seiner Stellungnahme bei der Einführung des 

Familienpflegezeitgesetzes im Jahr 2011 bereits eingesetzt. Wir begrüßen daher diese ergän-

zende Regelung ausdrücklich. Allerdings ist darüber hinaus eine Klarstellung dahingehend er-

forderlich, dass als Beendigungsgrund nicht gilt, wenn die Pflege nur vorübergehend nicht mög-
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lich ist, z.B. bei Erkrankung oder sonstiger Verhinderung der Pflegeperson im Rahmen der 

Verhinderungspflege und/oder bei Kurzzeitpflege des Pflegebedürftigen. 

 

Des Weiteren sollte geregelt werden, wie mit der Gesamtdauer bei krankheitsbedingter Unter-

brechung der Familienpflege- oder Pflegezeit von bis zu einem halben Jahr zu verfahren ist. 

Wir schlagen vor, dass Zeiten, in denen die Pflegeperson erkrankt ist und sie deshalb die Fami-

lienpflegezeit oder Pflegezeit, unterbrechen muss, nicht auf die Gesamtdauer anzurechnen 

sind. Dies soll aber nur den Erkrankungszeitraum für mehr als vier Wochen bis zu einem hal-

ben Jahr betreffen.  

 

Positiv zu bewerten ist, dass darüber hinaus in weiteren Fällen eine vorzeitige Beendigung der 

Familienpflegezeit möglich ist, sofern der Arbeitgeber zustimmt. Dies sichert dem Arbeitnehmer 

eine hohe Flexibilität bei der Rückkehr in das alte Arbeitsverhältnis. Da befristete Arbeitsver-

hältnisse zur Vertretung des freigestellten Beschäftigten gemäß § 2 Abs. 3 FamilienpflegeZG 

und § 6 Abs. 3 PflegeZG mit einer Kündigungsfrist von zwei Wochen gekündigt werden kön-

nen, sofern die Anwendung dieser Regelung nicht vertraglich ausgeschlossen wurde, hat auch 

der Arbeitgeber bei der vierwöchigen Ankündigungsfrist für die Beendigung der Familienpflege-

zeit die für ihn erforderliche Planungssicherheit.  

 

Die nach § 2a Abs. 3 FamilienpflegeZG gegebene Möglichkeit zur Verlängerung der Familien-

pflegezeit über den ursprünglich beantragten Zeitraum hinaus ist im Grundsatz ebenfalls positiv 

zu bewerten, denn die Entwicklung von Pflegesituationen ist für pflegende Angehörige nicht 

vorhersehbar und daher mit großen Unsicherheiten behaftet. Aus Sicht der Pflegepersonen ist 

es von hoher Bedeutung, dass eine Verlängerung der teilweisen Freistellung verlangt werden 

kann, sofern ein Wechsel der Pflegeperson aus einem wichtigen Grund nicht möglich ist. Um 

ein Höchstmaß an Flexibilität für den pflegenden Angehörigen zu ermöglichen, wäre es sinn-

voll, nicht nur eine Verlängerung der Familienpflegezeit bis zur Höchstdauer zu ermöglichen, 

sondern auch Regelungen für den Fall zu treffen, dass an die Familienpflegezeit Pflegezeit an-

geschlossen wird und im Anschluss jedoch nochmals ein weiterer Zeitraum für die Familien-

pflegezeit benötigt wird. Dieser Fall ist im Gesetzentwurf noch nicht geregelt. Aus Sicht des 

Deutschen Caritasverbandes soll auch ermöglicht werden, an eine erstmalige Familienpflege-

zeit Pflegezeit anzuschließen und dann - ggf. auch mit einer Unterbrechung durch vollständige 

Rückkehr auf den Umfang der vormaligen Arbeitszeit - die noch nicht ausgeschöpften Monate 

der 24monatigen Gesamthöchstdauer durch eine weitere Phase der Familienpflegezeit auszu-

schöpfen. 

 

Lösungsvorschlag 

§ 2a Abs. 3 soll lauten: 

 

„Für einen kürzeren Zeitraum in Anspruch genommene Familienpflegezeit kann bis zur Ge-

samtdauer nach § 2 Absatz 2 Satz 2 verlängert werden, wenn der Arbeitgeber zustimmt. Wenn 

im Anschluss an die Familienpflegezeit Pflegezeit bis zur Höchstdauer nach § 4 Absatz 1 

Satz 1 des Pflegezeitgesetzes in Anspruch genommen wurde und die Gesamtdauer nach 
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§ 2 Absatz 2 noch nicht erreicht worden ist, kann Familienpflegezeit bis zur Erreichung 

der Gesamtdauer nach § 2 Absatz 2 zur Pflege und Betreuung desselben pflegebedürfti-

gen Angehörigen erneut in Anspruch genommen werden. Eine Verlängerung nach Satz 1 

und die erneute Inanspruchnahme der Familienpflegezeit nach Satz 2 bis zur Gesamtdauer 

kann verlangt werden, wenn ein vorgesehener Wechsel in der Person der oder des Pflegenden 

aus wichtigem Grund nicht erfolgen kann. Eine krankheitsbedingte Unterbrechung der Fami-

lienpflegezeit oder Pflegezeit von vier Wochen bis zu 180 Tagen bleibt bei der Zugrundelegung 

der Gesamtdauer nach § 2 Absatz 2 Satz 2 unberücksichtigt. 

 

In § 2a Abs. 4 ist nach Satz 2 anzufügen:  

 

„Liegt die Bescheinigung nach Satz 1 bei Antragstellung noch nicht vor, ist zum vorläufigen 

Nachweis der Pflegebedürftigkeit eine ärztliche Bescheinigung ausreichend. Die Bescheinigung 

nach Satz 1 ist unverzüglich nachzureichen“  

 

§ 18 Abs.  3 Satz 5 SGB XI, ist wie folgt zu formulieren: 

 

„Befindet sich der Antragsteller in häuslicher Umgebung, ohne palliativ versorgt zu werden, und 

wurde die Inanspruchnahme von Pflegezeit nach dem Pflegezeitgesetz gegenüber dem Arbeit-

geber angekündigt, ist die Begutachtung spätestens innerhalb einer Woche nach Eingang 

des Antrags bei der zuständigen Pflegekasse durchzuführen und der Antragsteller seitens 

des Medizinischen Dienstes oder der von der Pflegekasse beauftragten Gutachter unverzüglich 

darüber zu informieren, welche Empfehlung der Medizinische Dienst oder der von der Pflege-

kasse beauftragten Gutachter an die Pflegekasse weiterleitet. Ist beim Arbeitgeber der pflegen-

den Person eine Familienpflegezeit angekündigt, ist eine Begutachtung durch den Medizini-

schen Dienst der Krankenversicherung oder die von der Pflegekasse beauftragten Gutachter 

spätestens innerhalb von zwei Wochen nach Eingang des Antrags bei der zuständigen Pflege-

kasse durchzuführen und der Antragsteller seitens des Medizinischen Dienstes oder der von 

der Pflegekasse beauftragten Gutachter unverzüglich darüber zu informieren, welche Empfeh-

lung der Medizinische Dienst oder der von der Pflegekasse beauftragten Gutachter an die Pfle-

gekasse weiterleitet.“ 

 

In § 2a Abs. 5 ist nach Satz 1 einzufügen:  

 

„Als veränderter Umstand gilt nicht, wenn die Familienpflege nur vorübergehend für die Dauer 

der Kurzzeitpflege oder Verhinderungspflege nicht möglich ist. Der Arbeitgeber ist über den 

Eintritt der veränderten Umstände nach Satz 1 unverzüglich zu unterrichten.“  
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§ 3: Förderung der pflegebedingten Freistellung von der Arbeitsleistung 

Gesetzentwurf 

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufga-

ben für die Freistellungen nach FamilienpflegeZG sowie nach PflegeZG dem Beschäftigten ein 

in monatlichen Raten zu zahlendes zinsloses Darlehen gewährt. Die Darlehensraten werden in 

Höhe der Hälfte der Differenz zwischen den pauschalierten monatlichen Nettoentgelten vor und 

während der Familienpflegezeit bzw. Pflegezeit gewährt. In den Fällen der Pflegezeit, bei der 

auch eine vollständige Freistellung von der Arbeitsleistung möglich ist, darf die höchstmögliche 

Darlehensrate den Betrag nicht überschreiten, der sich aus der höchstmöglichen Reduzierung 

der Arbeitszeit auf mindestens 15 Wochenstunden bei der Familienpflegezeit ergibt. Im Übrigen 

kann  die monatliche Darlehensrate grundsätzlich flexibel ausgestaltet werden. Sie muss aller-

dings nach § 3 Absatz 5 FamilienpflegeZG mindestens 50 Euro pro Monat betragen. In § 3 Ab-

satz 6 FamilienpflegeZG ist geregelt, dass der Bezug von bedürftigkeitsabhängigen Sozialleis-

tungen grundsätzlich gegenüber dem Darlehen nachrangig ist.   

 

Bewertung 

Der Deutsche Caritasverband hatte sich bei der Einführung des FamilienpflegeZG im Jahr 2011 

nachdrücklich dafür eingesetzt, die komplexen Regelungen zur Aufstockung des Arbeitsentgel-

tes durch die Arbeitgeber nach § 3 FamilienpflegeZG alt durch ein einfaches und schlankes 

Modell der direkten Darlehensgewährung an den Beschäftigten durch das Bundesamt für Fami-

lie und zivilgesellschaftliche Aufgaben zu ersetzen. Diesem Vorschlag ist der Gesetzentwurf 

nun gefolgt. Die Neuregelung macht transparent, dass es sich bei der Gewährung des Darle-

hens letztlich um eine individuelle Kreditaufnahme handelt. Zudem eröffnet es den Beschäftig-

ten bessere Möglichkeiten für einen eventuellen Arbeitgeberwechsel nach Beendigung der Fa-

milienpflegezeit bzw. Pflegezeit. Die Darlehensgewährung im Dreiecksverhältnis zwischen Ar-

beitgeber, Beschäftigtem und Bundesamt, war für Arbeitgeber und Beschäftigte jeweils mit ei-

nigen Risiken versehen. So mussten sich die Beschäftigten gegen den Ausfall der Möglichkeit 

zur Rückzahlung des Darlehens durch den Abschluss einer Familienpflegezeitversicherung 

versichern. Der Arbeitgeber sollte hierfür einen Gruppenvertrag abschließen und seinen Be-

schäftigten anbieten können. Der Arbeitgeber hatte darüber hinaus einen hohen bürokratischen 

Verwaltungsaufwand für die Ausgestaltung der zu vereinbarenden Entgeltaufstockung, sowohl 

bei einem negativen als auch einem positiven Wertguthaben nach § 7b SGB IV. Durch den 

Wegfall dieser komplexen Regelungen erwartet der Deutsche Caritasverband einen deutlichen 

Anstieg der Inanspruchnahme der Familienpflegezeit. 

 

Die Darlehensgewährung auf der Grundlage der pauschalierten Nettoentgelte ist ebenfalls zu 

begrüßen. Aufgrund ihrer Berechnung in Anlehnung an die pauschalierten Nettoentgelte zum 

Kurzarbeitergeld entsteht den Arbeitgebern bei der Bescheinigung der Arbeitsentgelte nur ein 

beschränkter zusätzlicher Verwaltungsaufwand. 

 

Positiv zu bewerten ist, dass die Beschäftigten die Höhe des Darlehens im Grundsatz flexibel 

bestimmen können. Somit kann jeder Beschäftigte die Höhe des Ausfallrisikos des Darlehens 

nach seinen Vorstellungen gestalten. Sachlich nachvollziehbar ist, angesichts entstehender 
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Verwaltungskosten für ein zinsloses Darlehen auch eine Mindesthöhe für das Darlehen vorzu-

sehen. Die Begrenzung der Höhe des Darlehens bei Inanspruchnahme der Pflegezeit auf die 

maximale Höhe bei Inanspruchnahme der Familienpflegezeit sollte hingegen aufgehoben wer-

den. Da es sich bei dieser Darlehensform um eine individuelle Kreditaufnahme handelt, soll es 

jedem Beschäftigten freigestellt sein, die Höhe des Darlehens selbst zu bestimmen, auch bei 

einer vollständigen Freistellung von der Arbeitsleistung. 

 

Lösungsvorschlag 

§ 3 Absatz 4 ist aufzuheben. 

 

§ 4: Mitwirkungspflicht des Arbeitgebers 

Gesetzentwurf 

Die Mitwirkungspflichten des Arbeitgebers bestehen in der Bescheinigung von Arbeitsumfang 

und Arbeitsentgelt des Beschäftigten vor und während der Familienpflegzeit oder Pflegezeit 

gegenüber dem Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben. 

 

Bewertung 

Die Mitwirkungspflichten des Arbeitgebers reduzieren sich gegenüber dem alten Familienpfle-

geZG auf ein Mindestmaß, das verlangt werden kann, um das gemeinsame Ziel einer Verbes-

serung der Vereinbarkeit von Beruf und Pflege zu stärken und zu erreichen. 

 

§ 5: Ende der Förderfähigkeit 

Gesetzentwurf 

Die Förderfähigkeit endet mit dem Ende der Freistellung. Dies gilt auch dann, wenn der Be-

schäftigte die vorgesehene Mindestarbeitszeit von 15 Stunden aufgrund gesetzlicher oder kol-

lektivvertraglicher Bestimmungen sowie aufgrund von Kurzarbeit oder eines Beschäftigungs-

verbotes unterschreitet. 

 

Bewertung 

Die Regelungen des bisherigen § 9 Abs. 1 FamilienpflegeZG führten zu einseitigen Nachteilen 

auf Seiten der Beschäftigten, beispielsweise, wenn kollektivvertragliche Kürzungen des monat-

lichen Arbeitsentgelts während der Nachpflegephase erfolgten oder sich kollektivvertraglich die 

wöchentliche Arbeitszeit und damit einhergehend zugleich auch das Gehalt in der Nachpflege-

phase verringerte. In diesen Fällen blieb der Anspruch des Arbeitgebers auf Rückzahlung des 

Aufstockungsbeitrags in voller Höhe erhalten. Eine ähnliche Konstellation war in der bisher gel-

tenden Fassung des FamilienpflegeZG vorgesehen, wenn sich beispielsweise das Gehalt in 

der Nachpflegephase aufgrund „anderer gesetzlicher Bestimmungen“ verringerte. Das ist der 

Fall, wenn sich Sozialversicherungsbeiträge erhöhen und dadurch der Nettoverdienst geringer 

wird. Der Deutsche Caritasverband hatte sich daher dafür eingesetzt, dass die Höhe der Rück-

zahlungen des Darlehens in der Nachpflegephase bei einer Unterschreitung der Mindestar-
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beitszeit aufgrund von gesetzlichen oder kollektivvertraglichen Regelungen durch eine entspre-

chende Verlängerung der Nachpflegephase anzupassen ist. Aufgrund der Umstellung von der 

Entgeltaufstockung zu einem direkten Darlehen zwischen Beschäftigtem und Bundesamt las-

sen sich diese Fallkonstellationen einfach gestalten, denn die Höhe des Darlehens orientiert 

sich an den vom Arbeitgeber zu übersendenden Entgeltbescheinigungen. Wir begrüßen, dass 

der Gesetzentwurf die genannten Fallkonstellationen in die Neuregelung aufgenommen hat. 

Damit auch das Arbeitsrecht der Kirchen, das im Dritten Weg keine kollektivvertraglichen Rege-

lungen vorsieht, vom Gesetz erfasst wird, ist in § 5 Absatz 1 Satz 2 eine entsprechende Ergän-

zung vorzunehmen. 

 

Lösungsvorschlag 

§ 5 Absatz 1 Satz 2 ist neu wie folgt zu fassen: 

 

Satz 1 gilt auch dann, wenn die oder der Beschäftigte während der Familienpflegezeit den Min-

destumfang der wöchentlichen Arbeitszeit aufgrund gesetzlicher oder kollektivvertraglicher 

Bestimmungen oder aufgrund von Bestimmungen, die in Arbeitsrechtsregelungen der Kirchen 

enthalten sind, unterschreitet.  

 

§ 6: Rückzahlung des Darlehens 

Gesetzentwurf 

Die Rückzahlung des Darlehens beginnt mit dem Ende der Familienpflegezeit oder Pflegezeit. 

Da die Familienpflegezeit an die Pflegezeit anschließen kann und vice versa, ist eine Rückzah-

lungsfrist von bis zu 48 Monaten ab Beginn der Familienpflegezeit oder der Pflegezeit vorgese-

hen. Befindet sich die Darlehensnehmerin/der Darlehensnehmer bei Beginn des Rückzahlungs-

raums in Familienpflegezeit bzw. Pflegezeit kann er oder sie beim Bundesamt für Familie und 

zivilgesellschaftliche Aufgaben beantragen, dass die Rückzahlung erst mit Beendigung der 

Freistellungsphase erfolgt.  

 

Bewertung 

Die Neuregelungen sind sachgerecht. 

 

§ 7: Härtefallregelung 

Gesetzentwurf 

Der Gesetzentwurf regelt mehrere Konstellationen, in denen es bei der Rückzahlung des Dar-

lehens zu einem Härtefall kommen kann. § 7 Absatz 1 sieht eine Stundung bei Bezug von Ent-

geltersatzleistungen nach dem Dritten und Fünften Buch Sozialgesetzbuch vor sowie bei Leis-

tungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem SGB II, Leistungen nach dem Dritten 

und Vierten Kapitel des SGB XII und bei einer mehr als 180 Tage ununterbrochenen Arbeitsun-

fähigkeit.  Ein Härtefall und damit die Möglichkeit der Stundung ist auch gegeben bei unver-

schuldeten finanziellen Belastungen, die zu ernsthaften Zahlungsschwierigkeiten geführt haben 
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oder durch die Rückzahlung des Darlehens führen werden. In § 7 Absatz 2 wird geregelt, dass 

bei einer Freistellung des Beschäftigten, die wegen der fortbestehenden Pflegebedürftigkeit 

desselben Angehörigen über die Gesamtdauer der Familienpflegezeit und/oder Pflegezeit hin-

ausgeht, die Rückzahlungsraten für das Darlehen um ein Viertel erlassen werden und die rest-

liche Darlehensschuld gestundet wird. Soweit die Darlehensschuld noch nicht fällig ist, wird sie 

ganz erlassen, wenn jemand seit mindestens zwei Jahren seit Ende der Freistellung Arbeitslo-

sengeld II oder Sozialhilfe nach dem SGB XII bezieht sowie bei Tod des Darlehensnehmers 

oder der Darlehensnehmerin (§ 7 Absatz 3). 

 

Bewertung 

Der Deutsche Caritasverband hatte sich in seiner Stellungnahme zur Einführung des Familien-

pflegeZG bereits für Härtefallregelungen eingesetzt. Das betrifft insbesondere die Konstellatio-

nen, in denen vormals Beschäftigte entweder aufgrund von schwerer Erkrankung arbeitsunfä-

hig sind, aufgrund von Langzeitarbeitslosigkeit auf den Bezug von SGB II-Leistungen angewie-

sen sind oder Leistungen zum Lebensunterhalt bzw. zur Grundsicherung bei Erwerbsminde-

rung nach dem SGB XII erhalten. Wir erachten die Regelungen als sachgerecht. 

 

§ 8: Antrag auf Förderung 

Gesetzentwurf 

Der Antrag auf Förderung kann auch noch innerhalb von drei Monaten nach Beginn der Fami-

lienpflegezeit oder der Pflegezeit rückwirkend zum Beginn der Freistellung gestellt werden. An-

dernfalls wirkt er von Beginn des Monats der Antragstellung.  

 

Bewertung 

Die Regelung ist praxisorientiert, denn pflegende Angehörige sind oftmals bei Eintritt einer 

Pflegesituation nicht sofort in der Lage, all ihre Ansprüche zu überschauen und geltend zu ma-

chen. Daher ist es sachgerecht, dass der Antrag auf Förderung auch rückwirkend innerhalb von 

drei Monaten nach Inanspruchnahme der Familienpflegezeit oder Pflegezeit gestellt werden 

kann. 

 

Zu den § 9 (Darlehensbescheid), § 10 Antrag und Nachweis in weiteren Fällen, § 11  (Allge-

meine Verwaltungsvorschriften) sowie § 12 (Bußgeldvorschriften) und § 13 (Aufbringung der 

Mittel) hat der Deutsche Caritasverband keine Anmerkungen. Daher wird nicht im Einzelnen 

dazu Stellung genommen. 

 

§ 14: Beirat 

Gesetzentwurf 

Das BMFSFJ setzt einen Beirat ein, der die Umsetzung dieses Gesetzes begleitet und über die 

Auswirkungen berät. Der Beirat legt dem Deutschen Bundestag in jeder Legislaturperiode ei-

nen Bericht vor und kann hierin Handlungsempfehlungen aussprechen. Der Beirat besteht aus 
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21 Mitgliedern, die vom BMFSFJ berufen werden. Er setzt sich zusammen aus Vertreter/innen 

von Betroffenenorganisationen, Gewerkschaften, Arbeitgebern, Wohlfahrtsverbänden, Senio-

renorganisationen und Interessensvertretungen pflegender Angehöriger sowie aus je einem 

Vertreter der Sozialen Pflegeversicherung und der privaten Pflege-Pflichtversicherung. Des 

Weiteren sollen ihm Wissenschaftler/innen, die kommunalen Spitzenverbände und Vertre-

ter/innen Konferenz der Ministerinnen und Minister, Senatorinnen und Senatoren für Jugend 

und Familie sowie für Arbeit und Soziales angehören. Die Besetzung des Beirats muss ge-

schlechterparitätisch erfolgen.  

 

Bewertung 

Der Deutsche Caritasverband erwartet, dass von den Neuregelungen im Familienpflegezeitge-

setz Impulse für eine bessere Inanspruchnahme der Familienpflegezeit ausgehen. Er begrüßt, 

dass ein Beirat eingesetzt wird, der die Umsetzung des Gesetzes begleitet und jährlich einen 

Bericht an den Gesetzgeber erstellt, der auch Handlungsempfehlungen der für das Thema der 

Vereinbarkeit von Pflege, Familie und Beruf relevanten zivilgesellschaftlichen Akteure enthalten 

kann und soll. Die Zusammensetzung des Beirats erachten wir weitestgehend als sachgerecht. 

Ergänzt werden sollte die Mitgliedschaft einer/s Vertreter/in der Arbeitsgemeinschaft der Fami-

lienorganisationen. 

 

Artikel 2 Änderung des Gesetzes über die Pflegezeit 

Die neuen § 2 und § 3 Absätze 3, 5 bis 7 folgen den Regelungen zu § 2a des Familienpflege-

zeitgesetzes. Für die Bewertung verweisen wir auf die entsprechenden Ausführungen dort. 

 

§ 3 Abs. 6 und 7 i.V. mit § 4 Abs. 3 und § 7 Abs. 5: Sterbebegleitung 

Gesetzentwurf 

Der Gesetzentwurf sieht die Einführung einer Sterbebegleitung eines nahen Angehörigen im 

Rahmen des Pflegezeitgesetzes vor Für die Sterbebegleitung gilt nach § 4 Absatz 3 Satz 2 ei-

ne Höchstdauer von 3 Monaten. Die Beschäftigten können für diese Phase ebenfalls ein Darle-

hen analog zur Familienpflegezeit oder Pflegezeit beanspruchen. Die Legaldefinition von Ster-

bebegleitung erfolgt in § 7 Absatz 5: Sterbebegleitung liegt vor, wenn ein naher Angehöriger an 

einer Erkrankung leidet, die progredient verläuft und bereits ein weit fortgeschrittenes Stadium 

erreicht hat und bei der eine Heilung ausgeschlossen ist sowie eine palliativmedizinische Be-

handlung erforderlich ist. Die Lebenserwartung muss auf Wochen oder wenige Monate be-

grenzt sein. Die Angehörigen haben das Vorliegen einer solchen Erkrankung nach § 3 Abs. 6 

Satz 2 durch ein ärztliches Zeugnis nachzuweisen.  

 

Aus § 4 Abs. 3 Satz 2 geht hervor, dass die bis zu dreimonatige Sterbebegleitung zusätzlich 

zur Pflegezeit beansprucht werden kann. In der Gesetzesbegründung zu § 4 Absatz 3 heißt es 

allerdings, dass die Inanspruchnahme aller Freistellungsansprüche nach dem Pflegezeitgesetz 

und nach dem Familienpflegezeitgesetz eine Gesamtdauer von 24 Monaten nicht überschreiten 

darf. Dieser Satz könnte dahingehend interpretiert werden, dass auch die Begleitung in der 
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letzten Lebensphase in die Gesamtdauer von 24 Monaten subsummiert ist. Die Gesetzesbe-

gründung ist daher dahingehend klarzustellen, dass letzteres nicht der Fall ist. 

 

Die Vorschriften zur Reduzierung der Arbeitszeit, zur Ankündigungsfrist von bis zu 10 Tagen 

vor Inanspruchnahme der Leistung sowie die Vereinbarung über die Verringerung und Vertei-

lung der wöchentlichen Arbeitszeit während der Sterbebegleitung folgen den Regeln des § 3 

PflegezeitG. 

 

Bewertung 

Der Deutsche Caritasverband hat sich schon seit langem für die Einführung einer Sterbebeglei-

tung eingesetzt. Sterbende Angehörige sollen in dieser letzten Phase ihres Lebens eng beglei-

tet werden können. Dazu bedarf es eines Rechtsanspruchs auf teilweise oder vollständige 

Freistellung von der Arbeitsleistung. Wir begrüßen daher nachdrücklich die Einführung dieser 

Vorschrift. Von zentraler Bedeutung ist, dass die Sterbebegleitung nicht auf die Höchstdauer 

der Pflegezeit oder Familienpflegezeit angerechnet wird, denn es wird in der Praxis nicht selten 

Konstellationen geben, wonach der Pflegende die Gesamtdauer von Pflegezeit und Familien-

pflegezeit ausgeschöpft hat und der nahe Angehörige danach oder zu einem viel späteren 

Zeitpunkt in die Phase des Sterbens eintritt. 

 

§§ 5 und 6: Kündigungsschutz und befristete Verträge 

Gesetzentwurf 

Die Regelungen des Pflegezeitgesetzes zum Kündigungsschutz und zur Vertretung der freige-

stellten Beschäftigten durch befristete Arbeitsverhältnisse sollen nicht nur für die Pflegezeit, 

sondern auch für die außerhäusliche Betreuung pflegebedürftiger Minderjähriger sowie für die 

Sterbebegleitung gelten. 

 

Bewertung 

Die Regelungen sind uneingeschränkt zu begrüßen. 

 

§ 7: Nahe Angehörige 

Gesetzentwurf 

In § 7 Absatz 3 der Begriffsbestimmungen ist geregelt, was unter „nahen Angehörigen“ zu ver-

stehen ist. Der bisherige Personenkreis wird erweitert um Stiefeltern, Schwägerinnen und 

Schwäger sowie lebenspartnerschaftsähnliche Gemeinschaften. 

 

Bewertung 

Die vorgeschlagene Erweiterung des Personenkreises ist uneingeschränkt zu begrüßen. Der 

Personenkreis sollte jedoch aus Sicht des Deutschen Caritasverbands noch weiter gefasst 

werden. So sollten Verwandte ersten Grades die Pflegezeit, Familienpflegezeit, Betreuung 

Seite 57 von 97



 

23 

 

 
Deutscher  
Caritasverband e.V. 

minderjähriger pflegebedürftiger naher Angehöriger oder die Sterbebegleitung in Anspruch 

nehmen können.  

 

Lösungsvorschlag 

§ 7 Abs. 3 wird um folgende Ziffer 4 ergänzt: 

„Weitere Verwandte ersten Grades wie Neffen und Nichten, Cousins und Cousinen, Onkel und 

Tanten“. 

 

Artikel 5: Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 

§ 45: Neuregelung des Krankengelds bei Erkrankung des Kindes 

Gesetzentwurf 

Das Kinderkrankengeld wird auf eine neue Berechnungsgrundlage gestellt. Bezugsgröße ist 

jetzt nicht mehr das vor der Freistellung erzielte Arbeitsentgelt, sondern das während der Frei-

stellung ausgefallene Nettoarbeitsentgelt. Als Krankengeld werden 90 Prozent des ausgefalle-

nen Nettoarbeitsentgelts gezahlt. Dabei darf das kalendertägliche Brutto-Krankengeld bei Er-

krankung des Kindes 70 Prozent des erzielten regelmäßigen Arbeitsentgelts nicht überschrei-

ten, soweit es der Beitragsberechnung innerhalb der Beitragsbemessungsgrenze unterliegt. 

 

Bewertung 

Den Unternehmen entsteht ein erhöhter Verwaltungsaufwand. Bisher konnte der Arbeitgeber 

für die notwendigen Bescheinigungen die Berechnungen heranziehen, die er auch für das 

Krankengeld nach § 44 SGB V genutzt hat. Nun muss der Arbeitgeber für die Berechnung des 

Kinderkrankengeldes sowie des Pflegeunterstützungsgeldes gesonderte Berechnungsgrundla-

gen vorhalten.  

 

Artikel 8: Änderungen des Elften Buches Sozialgesetzbuch 

§ 44a: Zusätzliche Leistungen bei Pflegezeit und kurzzeitiger Arbeitsver-

hinderung 

Gesetzentwurf 

Die kurzzeitige Arbeitsverhinderung nach § 2 PflegezeitG wird jetzt mit einer Lohnersatzleis-

tung für die Dauer von bis zu 10 Tagen unterlegt. Dieses sog. Pflegeunterstützungsgeld wird 

als Ausgleich für entgangenes Arbeitsgeld ausgestaltet; seine Höhe richtet sich nach dem Kin-

derkrankengeld nach § 45 SGB V. Ein Anspruch besteht nicht, sofern und solange ein An-

spruch auf Fortzahlung der Vergütung gegenüber dem Arbeitgeber besteht. Das Pflegeunter-

stützungsgeld wird nur auf Antrag gewährt. Der Antrag muss unverzüglich gegenüber der Pfle-

gekasse unter Vorlage eines ärztlichen Attests gestellt werden. Zusammen mit der Leistungs-

bewilligung stellt die Pflegekasse dem Leistungsbezieher eine Bescheinigung aus, aus der Zeit-

raum und Höhe der Leistungsbewilligung hervorgehen. Diese Bescheinigung ist dem Arbeitge-

ber unverzüglich vorzulegen. 
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In  Absatz 5 wird zudem geregelt, dass Beschäftigte während der kurzzeitigen Arbeitsverhinde-

rung auf Antrag Zuschüsse zur Krankenversicherung aus der Pflegeversicherung erhalten kön-

nen.  

 

Aus dem Pflegeunterstützungsgeld sind, wie bei allen Lohnersatzleistungen, Beiträge zu den 

Sozialversicherungen zu leisten. In diesem Fall betrifft dies die Beiträge zur Renten- und Kran-

kenversicherung sowie zur Arbeitsförderung. Die Beiträge zur Rentenversicherung werden in 

Artikel 7 dieses Gesetzentwurfs geregelt, die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung in Artikel 4. 

Es handelt sich insofern um Folgeregelungen zur Einführung des Pflegeunterstützungsgeldes. 

 

Bewertung 

Der Deutsche Caritasverband hat sich stets für ein Pflegeunterstützungsgeld als bezahlte 

Lohnersatzleistung für die kurzzeitige Arbeitsverhinderung infolge einer akut auftretenden Pfle-

gesituation eines nahen Angehörigen ausgesprochen. Dieser Forderung hat der Gesetzgeber 

nun Rechnung getragen, was wir nachdrücklich begrüßen. Allerdings muss das Pflegeunter-

stützungsgeld für alle Versicherten aus der Pflegeversicherung bezahlt werden. Die gegenwär-

tige Regelung, dass das Pflegeunterstützungsgeld zu Lasten der Pflegekasse nur geleistet 

wird, sofern und solange der Arbeitgeber keine entsprechende Leistung nach tarifvertraglichen 

oder tariflich vereinbarten Bestimmungen vorsieht, ist aufzuheben, da sie Unternehmen be-

nachteiligt, die eine solche Leistung bereits heute vorsehen. 

 

Des Weiteren soll im Gesetzestext klargestellt werden, dass zwar der Antrag an die Pflegekas-

se zur Gewährung von Pflegeunterstützungsgeld unverzüglich gestellt werden muss. Es soll 

möglich sein, die mit Übersendung des Antrags geforderte ärztliche Bescheinigung zeitnah 

nachzureichen, denn pflegebedürftige Angehörige haben in einer plötzlich auftretenden Pfle-

gesituation wahrscheinlich vorrangig die Belange ihrer Angehörigen im Blick. Ein Arztbesuch 

am selben Tag zur Erlangung der Bescheinigung ist kaum zu leisten. 

 

Aus dem Gesetzestext zu § 2 PflegeZG, der die Anspruchsgrundlage für die kurzzeitige Ar-

beitsverhinderung darstellt, lässt sich außerdem nicht eindeutig entnehmen, in welchen Zeit-

räumen und für welchen Personenkreis der Anspruch auf 10tägige Freistellung besteht. Es 

stellt sich die Frage, ob 10 Arbeitstage am Stück genommen oder flexibel genutzt werden kön-

nen oder ob sich der Anspruch pro auftretenden „Pflegefall“ einmal in der gesamten Beschäfti-

gungszeit bezieht oder als jährlicher Anspruch gilt. Aus Sicht des Deutschen Caritasverbandes 

soll eine flexible Verwendung der 10 Tage der Freistellung zugelassen werden. Der Anspruch 

soll jährlich gelten. 
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Lösungsvorschlag 

In § 44a Absatz 3 Satz 1, 2. Halbsatz sind die Worte „keine Entgeltfortzahlung von ihrem Ar-

beitgeber“ zu streichen. 

 

§ 44a Absatz 3 ist nach Satz 3 folgender Satz einzufügen: 

„Die ärztliche Bescheinigung kann auch zeitnah nachgereicht werden.“ 

 

§ 2 Absatz 1 PflegeZG ist, wie folgt, zu fassen: 

„Beschäftigte haben das Recht, bis zu zehn Arbeitstage kalenderjährlich der Arbeit fernzu-

bleiben, sofern dies erforderlich ist, um für einen pflegebedürftigen nahen Angehörigen in einer 

akut aufgetretenen Pflegesituation eine bedarfsgerechte Pflege zu organisieren oder eine pfle-

gerische Versorgung in dieser Zeit sicherzustellen. Die 10 Arbeitstage können einzeln oder 

verteilt über mehrere Zeiträume in Anspruch genommen werden.“ 

 

 

Freiburg, 17.11.2014 

Vorstandsbereich Sozial- und Fachpolitik 

Prof. Dr. Georg Cremer 

Generalsekretär 

 

 

Kontakt 

Dr. Elisabeth Fix, Referentin für Rehabilitation, Alten- und Gesundheitspolitik,  

Deutscher Caritasverband, Berliner Büro, Tel. 030 284447-46, elisabeth.fix@caritas.de 

 

Caroline von Kries, Leiterin Arbeitsstelle Sozialrecht,  

Deutscher Caritasverband, Tel. 0761 200 224; caroline.von.kries@caritas.de 

 

Dr. Franz Fink, Leiter des Referats Alter, Pflege, Behinderung,  

Deutscher Caritasverband, Tel. 0761 200 366; franz.fink@caritas.de 
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Stellungnahme des DIHK 

zum Fragenkatalog für die öffentliche Anhörung zum Entwurf eines Gesetzes zur bes-

seren Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf 

im Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend am 24. November 2014 

 

1. Wird der Rechtsanspruch Ihrer Meinung nach dazu beitragen, dass eine quantita-

tive Veränderung der Inanspruchnahme von Familienpflegezeit (bei der vollstän-

digen bzw. teilweisen Freistellung) erfolgt und sich ggf. auch mehr Männer an der 

Pflege beteiligen werden und welchen Stellenwert hat dabei die 10-tägige Lohner-

satzleistung (Pflegeunterstützungsgeld)?  

Die geringe Inanspruchnahme der Familienpflegezeit liegt nicht an einer etwaigen Ver-

weigerungshaltung von Seiten der Unternehmen. Die Familienpflegezeit wurde nach un-

seren Erfahrungen von Seiten der Beschäftigten nur selten nachgefragt – selbst wenn 

Betriebe diese Möglichkeit offensiv beworben haben. Insofern ist zu erwarten, dass auch 

ein Rechtsanspruch hier wenig bewirken wird. 

Dennoch: Ein neuer Rechtsanspruch auf teilweise Freistellung, verbunden mit einem 

Rückkehrrecht, kann dem einzelnen betroffenen Unternehmen erhebliche zusätzliche 

Belastungen aufbürden. Gerade kleine und mittlere Betriebe werden hier vor zusätzliche 

Herausforderungen gestellt und ihre Personalplanung weiter erschwert. Neben der Fa-

milienpflegezeit gibt es eine Reihe von alternativen Wegen, mit denen Betriebe ihre Be-

schäftigten bereits heute – freiwillig – bei der Vereinbarkeit von Pflege und Beruf unter-

stützen. Dabei werden in den Unternehmen vielfältige alternative Lösungen gefunden, 

die auf die Bedürfnisse des pflegenden Beschäftigten und die betrieblichen Möglichkei-

ten abgestimmt sind. Mit der Einführung eines Rechtsanspruchs auf ein bestimmtes Mo-

dell wird das gemeinsame Bemühen um kreative Lösungen im Betrieb untergraben. 

Die kurzfristige Freistellung von bis zu 10 Tagen wurde dagegen in der Vergangenheit 

bereits gut angenommen. Das Pflegeunterstützungsgeld dürfte zu einer noch höheren 

Inanspruchnahme führen. Das Anliegen, die betroffenen Angehörigen bei einer kurzfris-

tigen Freistellung finanziell zu unterstützen, ist sozialpolitisch nachvollziehbar. Auf die 

Unternehmen kommen damit allerdings zusätzliche organisatorische und finanzielle Be-

lastungen zu. Außerdem führt dieser Anspruch auf Lohnersatzleistung zu einer zusätzli-

chen Belastung der Pflegekassen und damit letztlich auch zu einem Druck auf die Lohn-

zusatzkosten, die von Beschäftigten und Arbeitgebern zu tragen sind. Gleichzeitig sind 

auch Unternehmen zur Entgeltfortzahlung verpflichtet, wenn entsprechende Regelun-

gen, z. B. in Tarifverträgen oder Betriebsvereinbarungen, bestehen. In diesem Fall soll 

kein Pflegeunterstützungsgeld gewährt werden. Dadurch entsteht eine Doppelbelastung 

der Unternehmen durch erhöhte Lohnzusatzkosten und eigene Aufwendungen für die 

Entgeltfortzahlung. Diese bestraft gerade jene Betriebe, die sich angesichts der bisheri-

gen Rechtslage bereits freiwillig engagieren. 

 

2. Wird dieses Gesetz den Problemen der Vereinbarkeit von Pflege, Familie und Be-

ruf für Angehörige gerecht bzw. gerechter als bisher? Falls ja, warum? Falls nein, 

warum nicht?  

Diese Frage wird zusammen mit Frage 3 beantwortet. 
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3. Ist dieses Gesetz insgesamt in der Lage, für eine deutliche Entlastung (erwerbstä-

tiger) pflegender Angehöriger zu sorgen? Falls ja, warum? Falls nein, warum 

nicht, und welche weiteren Maßnahmen wären dazu erforderlich?  

Angesichts des demografischen Wandels ist die Zielsetzung des vorliegenden Gesetz-

entwurfs grundsätzlich richtig, die Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf zu ver-

bessern. Längere Freistellungen oder Arbeitszeitreduktionen sind dabei ein mögliches 

Instrument. Priorität sollte aber auf Lösungen liegen, die tatsächlich die Erwerbstätigkeit 

pflegender Beschäftigter in möglichst großem Umfang unterstützen. Dies ist insbesonde-

re vor dem Hintergrund zunehmender Fachkräfteengpässe in den Betrieben wichtig. 

Dabei kommt es darauf an, dass die Bedürfnisse pflegender Beschäftigter mit den be-

trieblichen Anforderungen in Ausgleich gebracht werden. Insgesamt ist das Bemühen 

um abgewogene Regelungen, die beide Seiten im Blick hat, im Gesetzentwurf zwar er-

kennbar. Insbesondere der vorgesehene Rechtsanspruch auf Familienpflegezeit berück-

sichtigt die betrieblichen Belange jedoch unzureichend. Dieser Ansatz verkennt, dass 

freiwillige, individuell abgestimmte Vereinbarungen zwischen Betrieben und Beschäftig-

ten der bessere Ansatz sind, um die Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Pflegeaufga-

ben für beide Seiten gewinnbringend zu erreichen. 

Um die Berufstätigkeit pflegender Angehöriger langfristig sicherzustellen, braucht es an-

stelle unflexibler gesetzlicher Freistellungsansprüche einerseits individuelle Lösungen in 

den Betrieben – vor allem auch abseits der reinen Gestaltung von Wochenstundenum-

fängen. Andererseits kommt es auf ein bedarfsgerechtes Angebot professioneller Bera-

tung und Unterstützung an. Bislang fehlt es an einer ausreichenden Beratungs- und Un-

terstützungsinfrastruktur für die Pflegenden. Es bedarf zum Beispiel ausreichender (Ta-

ges-)Pflegeplätze, damit die Beschäftigen auf Wunsch ihre Angehörigen dort kurzfristig 

gut versorgt wissen. Einige Betriebe bieten in Zusammenarbeit mit IHKs bereits Pflege-

Kompetenztrainings für ihre Beschäftigten an. Doch insgesamt fehlt es bislang an 

Transparenz über die richtigen Anlaufstellen im Pflegefall, über Beratungsangebote und 

Unterstützungsleistungen für pflegende Angehörige. 

 

4. Wie wirken sich das Darlehensmodell und die Härtefallregelungen für pflegende 

Angehörige aus vor dem Hintergrund einer existierenden sozialen Ungleichheit 

und der geschlechtsspezifischen Segmentierung der Erwerbsstruktur?  

Mit der neuen Regelung verändert sich der Charakter der Aufstockung deutlich. Statt ei-

nes Gehaltsvorschusses wird ein Darlehen gewährt. Damit entfällt die strikte Bindung 

des Pflegenden an eine anschließende mindestens 24-monatige Vollzeittätigkeit in der 

Nachpflegephase, um das Zeitwertkonto auszugleichen. Das erhöht die Flexibilität für 

den Beschäftigten und ist eine entscheidende Verbesserung gegenüber der bisherigen, 

eher praxisfernen Regelung. 

 

5. Ist die Erweiterung des Angehörigenbegriffs auf Stiefeltern, Schwäger/innen und 

gleichgeschlechtliche Beziehungen weit genug gefasst, und ist mit einem Anstieg 

bei der Inanspruchnahme der Familienpflegezeit zu rechnen?  

Die Ausweitung des Angehörigenbegriffs erweitert den Kreis der Anspruchsberechtigten 

erheblich. Ein größerer Kreis der Anspruchsberechtigten könnte durchaus zu einer ver-
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mehrten Inanspruchnahme führen und belastet damit zusätzlich die Pflegeversicherung 

und die Unternehmen. Die „Aktualisierung“ und damit verbundene Ausweitung des An-

gehörigenbegriffs ist grundsätzlich nachvollziehbar. Insbesondere bei der Einbeziehung 

von entfernteren Verwandtschaftsverhältnissen wie Schwägern und Schwägerinnen ra-

ten wir aber zu besonderer Vorsicht.  

 

6. Entspricht die Regelung für die Betreuung von pflegebedürftigen minderjährigen 

Kindern, wenn sie stationär untergebracht sind, den Erfordernissen der betroffe-

nen Eltern und wie bewerten Sie diese Regelung?  

k. A. 

 

7. Wie bewerten Sie die Regelung, dass der Rechtsanspruch auf Familienpflegezeit 

und Pflegezeit nicht für Unternehmen mit 15 oder weniger Beschäftigten gelten 

soll und wie viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer betrifft dieser Aus-

schluss?  

Ein Rechtsanspruch auf eine bis zu zweijährige Arbeitszeitreduzierung pro pflegebedürf-

tigem Angehörigen bürdet Unternehmen zusätzliche organisatorische Belastungen auf 

und schränkt ihre Flexibilität bei der Personalplanung weiter ein. Der mit der zeitlichen 

Begrenzung der Familienpflegezeit verbundene Anspruch auf Rückkehr in das ursprüng-

liche Arbeitsvolumen nach zwei Jahren stellt die Personalplanung im Unternehmen vor 

zusätzliche Hürden. Um den vorübergehenden Arbeitsausfall zu kompensieren, werden 

Unternehmen gezwungen sein, verstärkt auf befristete Beschäftigung oder Zeitarbeit zu-

rückzugreifen. Berücksichtigt man außerdem, dass durch die bereits beschlossene Aus-

weitung der Elternzeit sowie den außerdem geplanten Rechtsanspruch auf befristete 

Teilzeit die Gestaltungsspielräume von Beschäftigten bei der Arbeitszeit noch weiter ein-

seitig ausgebaut werden sollen, so wird eine vorausschauende Personalpolitik erheblich 

erschwert. 

Die vorgesehene Ausnahme für Betriebe mit bis zu 15 Mitarbeitern ist daher im Prinzip 

richtig. Damit können immerhin noch 79 Prozent der sozialversicherungspflichtig Be-

schäftigten einen Rechtsanspruch auf teilweise Freistellung geltend machen. Sie ist aber 

nicht ausreichend. Denn insbesondere kleine und mittlere Unternehmen begegnen hier 

erheblichen betriebsorganisatorischen Herausforderungen. Schon heute berichten uns 

kleine Betriebe, die über der 15-Mitarbeiter-Grenze liegen, von erheblichen Schwierig-

keiten angesichts der Freistellungs- und Teilzeitansprüche im Rahmen der Elternzeit. 

Insbesondere in Ostdeutschland könnte ein Freistellungsanspruch im Pflegefall kleine 

und mittlere Unternehmen vor erhebliche Probleme stellen. Denn infolge des demografi-

schen Wandels und der Abwanderung nach der Wiedervereinigung ist die Gesellschaft 

in den neuen Bundesländern stärker gealtert als in den alten Bundesländern. Da mit zu-

nehmendem Alter das Risiko der Pflegebedürftigkeit steigt und zugleich der Anspruchs-

kreis für die Pflegezeit ausgeweitet werden soll, laufen die Unternehmen Gefahr, durch 

teilweise Freistellungen die Aufträge nicht mehr annehmen oder erfüllen zu können. Es 

sollten daher zumindest alle Betriebe mit weniger als 50 Mitarbeitern von der Regelung 

ausgenommen werden. Damit würden immer noch fast zwei Drittel aller sozialversiche-

rungspflichtig Beschäftigten davon profitieren. Um außerdem sicherzustellen, dass Be-

triebe, die sich mit familienbewussten Arbeitszeiten bereits stark für die Vereinbarkeit 
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von Familie, Pflege und Beruf engagieren und daher viele Teilzeitbeschäftigte haben, 

nicht benachteiligt werden, sollte statt auf die Zahl der Mitarbeiter auf Vollzeitäquivalente 

(pro rata temporis) abgestellt werden. Außerdem sollte geprüft werden, ob eine Ober-

grenze in Prozent der Belegschaft für die Inanspruchnahme der Freistellung eingeführt 

werden kann. 

 

8. Halten Sie die Begrenzung des Anspruchs auf Familienpflegezeit und Pflegegezeit 

auf insgesamt 24 Monate sowie die Vorgabe einer Mindestarbeitszeit von 15 Wo-

chenstunden pro Woche für sachgerecht und entspricht dies den Erfordernissen 

der pflegerischen Praxis? Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung.  

Angesichts zunehmender Fachkräfteengpässe kommt es darauf an, die bestehenden 

Erwerbspotenziale zu nutzen. Teilzeitarbeit ist daher vollen Freistellungen grundsätzlich 

vorzuziehen. Für die Betriebe ist es wichtig, dass Zeiten der Erwerbsunterbrechung 

möglichst kurz bleiben, da andernfalls außerdem Kompetenzen verloren gehen. Indivi-

duelle Vereinbarungen, die die betrieblichen Belange und die Bedürfnisse pflegender 

Beschäftigter in Ausgleich bringen, können erwerbstätige Pflegende allerdings wirkungs-

voller unterstützen als das relativ starre Konzept der Familienpflegezeit.  

 

9. Wie beurteilen Sie die Entlastungen der Unternehmen von betrieblichen Folgekos-

ten dadurch, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Pflege von Angehörigen und 

Erwerbsarbeit zukünftig besser vereinbaren können - zum Beispiel im Hinblick auf 

die Reduzierung von stressintensiven Doppelbelastungen für Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmer?  

Diese Frage wird zusammen mit Frage 10 beantwortet. 

10. Wie beurteilen Sie vor dem Hintergrund der demographischen Herausforderung 

die Möglichkeit, durch das Gesetz dazu beizutragen, Fachkräfte für die Unterneh-

men zu sichern, die ohne dieses Gesetz für die Pflege naher Angehöriger ihre Er-

werbsarbeit aufgeben wollen bzw. müssten?  

Der vorliegende Gesetzentwurf entlastet die Unternehmen nur insoweit, als pflegende 

Beschäftigte im Rahmen der Familienpflegezeit künftig einen direkten Darlehensan-

spruch gegenüber dem BAfzA erhalten. Die direkte Darlehensvergabe durch das BAFzA 

ist der richtige Ansatz. Denn insbesondere für KMU stellt die Notwendigkeit langfristiger 

Wertguthabenkonten für die Verrechnung der als Vorschuss gewährten Gehaltsaufsto-

ckung eine enorme Hürde dar. Die direkte Darlehensvergabe durch das BAFzA an den 

Beschäftigten ist daher eine notwendige Bedingung, damit die Familienpflegezeit in klei-

nen und mittleren Unternehmen umgesetzt werden kann. Darüber hinaus entlastet sie 

die Unternehmen von nicht unerheblicher Bürokratie. 

Der Rechtsanspruch auf eine bis zu 24-monatige Teilzeit mit Rückkehranspruch der Be-

schäftigten stellt dagegen eine erhebliche zusätzliche Belastung der Unternehmen dar. 

Insbesondere an KMU werden damit enorme Flexibilitätsanforderungen gestellt. Statt-

dessen werden Beschäftigte und Betriebe entlastet, wenn sie gemeinsam individuell an-

gepasste Lösungen finden. Die flexible und lebensphasenorientierte Gestaltung der Ar-

beitsbedingungen spielt in der Personalpolitik der Unternehmen eine immer größere Rol-

le. 89 Prozent der Unternehmen bieten bereits flexible und familienfreundliche Arbeits-
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zeitmodelle an und jedes zweite unterstützt seine Beschäftigten gezielt bei der Verein-

barkeit von Pflege und Beruf (IHK-Unternehmensbarometer 2014, 2012). Neben oder 

anstelle einer verringerten Wochenstundenzahl kann z. B. auch die Möglichkeit, von zu 

Hause aus zu arbeiten oder flexibel Überstunden auf- und abbauen zu können, sehr ent-

lastend wirken. Unternehmen unterstützen ihre Mitarbeiter in schwierigen Situationen 

wie einer akut aufgetretenen Pflegesituation mit passgenauen Arrangements wie flexib-

len Arbeitszeitmodellen oder der Option der Telearbeit. 

 

11. Wird das im Gesetzentwurf explizit formulierte Ziel, auch Geringverdiener für die 

Pflegezeit zu gewinnen, erreicht? Wenn ja, warum und wodurch? Wenn nein, wa-

rum nicht, und an welche Personenkreise richtet sich das Gesetz stattdessen?  

k. A. 
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1. Wird der Rechtsanspruch Ihrer Meinung nach dazu beitragen, dass eine quantitative 
Veränderung der Inanspruchnahme von Familienpflegezeit (bei der vollständigen bzw. 
teilweisen Freistellung) erfolgt und sich ggf. auch mehr Männer an der Pflege beteili-
gen werden und welchen Stellenwert hat dabei die 10-tägige Lohnersatzleistung (Pfle-
geunterstützungsgeld)?  

Der nun im Gesetzentwurf verankerte Rechtsanspruch auf Familienpflegezeit ist eine drin-
gend notwendige Weiterentwicklung des seit 01.01.2012 geltenden Familienpflegezeitgeset-
zes. Das ZFF und viele andere Wohlfahrts- und Familienverbände haben den fehlenden 
Rechtsanspruch des Gesetzes scharf kritisiert, denn ohne den Rechtsanspruch bleibt das 
Gesetz zahnlos, was sich sehr deutlich an den Zahlen der Inanspruchnahme gezeigt hat. Im 
Jahr 2012 haben nur 147 Beschäftigte einen Antrag auf Familienpflegezeit gestellt (Drucksa-
che 17/12330). Die nun geplante Einführung eines Rechtsanspruchs auf Familienpflegezeit 
und die Lohnersatzleistung (Pflegeunterstützungsgeld) für die kurzfristige Arbeitsverhinde-
rung nach § 2 des Pflegezeitgesetzes setzen neue Impulse. Beschäftigte werden damit bei 
der individuellen Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf monetär aber auch zeitlich un-
terstützt. Dies wird sich sicher auch in einer höheren Inanspruchnahme widerspiegeln. 
Nach wie vor gilt allerdings, dass die Beschäftigten über 10 Tage hinausgehende Pflegezei-
ten durch Gehaltsverzicht selbst finanzieren. Dass damit besondere Anreize gesetzt werden, 
damit auch (überwiegend in Vollzeit beschäftigte) Männer verstärkt Pflegeverantwortung 
übernehmen, darf aus unserer Sicht bezweifelt werden. Dies umso mehr, als zwar ein An-
spruch auf die Rückkehr zur vorher gültigen Arbeitszeit festgehalten ist, nicht aber die Rück-
kehr auf den bisherigen oder einen gleichwertigen Arbeitsplatz. Das ZFF möchte ein solches 
Rückkehrrecht festgehalten wissen. 
Darüber hinaus wäre die Schaffung einer pflegesensiblen Arbeitswelt mit dem Leitbild des 
fürsorgenden Beschäftigten für eine geschlechtergerechte Aufteilung der Sorgearbeit wün-
schenswert.  

 

2. Wird dieses Gesetz den Problemen der Vereinbarkeit von Pflege, Familie und Beruf 
für Angehörige gerecht bzw. gerechter als bisher? Falls ja, warum? Falls nein, warum 
nicht? 

Viele Menschen möchten die mit dem Solidarsystem Familie verbundenen Sorge- und Ver-
antwortungsbeziehungen auch in Hinblick auf die Pflege älterer Angehöriger leben. Es ist 
daher ein wichtiges Anliegen, Menschen die Verantwortungsübernahme für ältere Angehöri-
ge zu ermöglichen, ohne dass sie deshalb ihren Beruf aufgeben (müssen). Die Weiterent-
wicklung des bisher geltenden Gesetzes wird aus Sicht des ZFF den Problemen der Verein-
barkeit von Pflege, Familie und Beruf besser gerecht als bisher. Hierzu zählt der nun geplan-
te gesetzliche Anspruch auf die vorhergesehen Arbeitszeitreduktion (siehe Frage 1). Darüber 
hinaus ist die verpflichtende Familienpflegezeitversicherung, die das Risiko allein auf die 
pflegenden Angehörigen abgewälzt hat, weggefallen. Stattdessen werden zukünftig die Pfle-
gepersonen durch einen Rechtsanspruch auf ein zinsloses Darlehen abgesichert. Schließlich 
wird nun die Auszeit für Angehörige zur kurzfristigen Organisation einer neuen Pflegesituati-
on durch die Lohnfortzahlung analog zum Kinderkrankengeld gerechter geregelt.  

 

3. Ist dieses Gesetz insgesamt in der Lage, für eine deutliche Entlastung (erwerbstäti-
ger) pflegender Angehöriger zu sorgen? Falls ja, warum? Falls nein, warum nicht, und 
welche weiteren Maßnahmen wären dazu erforderlich?  

Das Gesetz unterstützt Beschäftigte bei der individuellen Vereinbarkeit von Familie, Pflege 
und Beruf und setzt damit wichtige Meilensteine für eine geschlechtergerechtere Aufteilung 
von Sorgearbeit. Zu einer deutlichen Entlastung führt es aus unserer Sicht aber nicht, denn 
die vorgesehene weitere Stärkung der häuslichen Pflege setzt infrastrukturelle Bedingungen 
voraus, die pflegende Angehörige bei der Erfüllung ihrer psychisch wie physisch belastenden 
Aufgaben unterstützen: Dazu gehören aus unserer Sicht niedrigschwellige Informations- und 
Beratungsangebote, flexible Unterstützung durch qualitativ hochwertige, bezahlbare ambu-
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lante Pflegedienste sowie entlastende Angebote wie Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflege und 
ehrenamtliche Netzwerke, um den Pflegenden die so wichtige eigene Regeneration zu er-
möglichen. Für diese Rahmenbedingungen für familiäre Pflege muss konkret - auch finanziell 
- Sorge getragen werden. Andernfalls ist eine Überlastung und Überforderung des Solidar-
systems Familie zu befürchten. Aus unserer Sicht sollte es eher darum gehen, die zu pfle-
gende Person in einer neuen Lebenssituation zu begleiten, als selbst und dauerhaft die ge-
samte (medizinische und körpernahe) Pflege zu übernehmen.  

 

4. Wie wirken sich das Darlehensmodell und die Härtefallregelungen für pflegende 
Angehörige aus vor dem Hintergrund einer existierenden sozialen Ungleichheit und 
der geschlechtsspezifischen Segmentierung der Erwerbsstruktur?  

Das ZFF begrüßt die Härtefallregelung in Bezug auf die Rückzahlung des Dahrlehens im 
Gesetzentwurf. Ängste und Unsicherheiten pflegender Angehöriger werden durch diese Re-
gelung aufgegriffen, indem das Aufschieben der Rückzahlung in prekären Lebenssituationen 
möglich wird. Dauert der Bezug von Leistungen nach dem SGB II, SGB XII oder SGB III 
noch 2 Jahre nach Beendigung der Freistellung, erlischt die Darlehensschuld ganz. Dies 
wirkt der existierenden sozialen Ungleichheit nicht entgegen, kann sie aber abfedern.  

Ebenfalls sinnvoll ist der Teildarlehenserlass bei einer über die Dauer der Freistellung hin-
ausgehende Pflege, da die Dauer und Intensität von Pflegeverantwortung kaum planbar ist. 
Menschen, die die Pflegeverantwortung auch über den rechtlichen Anspruch von insgesamt 
24 Monaten hinaus auf sich und damit ein finanzielles Risiko in Kauf nehmen, sollten entlas-
tet werden. Es ist aus unserer Sicht jedoch nicht nachvollziehbar, warum dieser Teildahrle-
henserlass nur unter der Voraussetzung unverschuldeter finanzieller Belastungen, die zu 
ernsthaften Zahlungsschwierigkeiten führen, auf Antrag gewährt werden kann. Dies stellt 
unter anderem eine Schlechterstellung gegenüber dem Referentenentwurf dar.  

Zwar birgt der nun vorgesehene Rechtsanspruch auf ein zinsloses Darlehen eine Verbesse-
rung zum alten Gesetz, indem er vor allem die privat abzuschließende Familienversicherung 
überflüssig macht. Darlehensmodelle sehen wir aber insgesamt als kritisch an. Sie schaffen 
für Beschäftigte finanzielle Belastungen über die unmittelbare Versorgungssituation pflege-
bedürftiger Angehöriger hinaus, verstärken soziale Ungleichheit und können der ge-
schlechtsspezifischen Segmentierung am Arbeitsmarkt nicht entgegenwirken. 

 

5. Ist die Erweiterung des Angehörigenbegriffs auf Stiefeltern, Schwäger/innen und 
gleichgeschlechtliche Beziehungen weit genug gefasst, und ist mit einem Anstieg bei 
der Inanspruchnahme der Familienpflegezeit zu rechnen?  

Die Erweiterung des Begriffs des „nahen Angehörigen“ ist für das ZFF ein erster und wichti-
ger Schritt, um der gelebten Vielfalt von Familie Rechnung zu tragen. Wir plädieren jedoch 
dafür, den Begriff des „nahen Angehörigen“ zu weiten. Für das ZFF ist Familie überall dort, 
wo Menschen dauerhaft füreinander Verantwortung übernehmen, Sorge tragen und Zuwen-
dung schenken. Diese auf Dauer angelegte Verantwortung und Sorge erstreckt sich in einer 
vielfältigen und pluralisierten Gesellschaft mittlerweile auch auf „Wahlverwandtschaften“ – 
also auch Freunde/innen oder Nachbarn/innen. Diese spielen eine immer größere Rolle im 
Leben vieler Menschen. Für die Übernahme von Pflegeverantwortung ist daher nicht ein 
Verwandtschaftsgrad entscheidend, sondern die Bereitschaft, dieser verlässlich nachzu-
kommen.  

Es ist aus unserer Sicht davon auszugehen, dass mit einer Erweiterung des Begriffs des 
„nahen Angehörigen“ auch mit einem Anstieg der Inanspruchnahme der Familienpflegezeit 
zu rechnen ist.  
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6. Entspricht die Regelung für die Betreuung von pflegebedürftigen minderjährigen 
Kindern, wenn sie stationär untergebracht sind, den Erfordernissen der betroffenen 
Eltern und wie bewerten Sie diese Regelung?  

Eltern durch das Gesetz zur besseren Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf bei der 
Betreuung ihrer pflegebedürftigen zu entlasten, ist richtig und wichtig. Abweichend zur Be-
treuung pflegebedürftiger älterer Angehöriger kann diese Betreuung auch außerhalb der 
häuslichen Umgebung erfolgen. Es bleibt jedoch auch hier fraglich, ob die maximale Dauer 
der Pflegezeiten von zwei Jahren ausreicht, um die Phase der Pflegebedürftigkeit minderjäh-
riger Kinder abzudecken (siehe Frage 8). Darüber hinaus ist aus dem Gesetzentwurf nicht 
ersichtlich, ob ein Wechsel von stationärer Betreuung zu häuslicher Betreuung und wieder 
zurück überhaupt möglich ist. Gerade dies sollte aber für die Betreuung minderjähriger pfle-
gebedürftiger Kinder möglich sein, weil die Krankheitsbilder differenzierter sind.  

 

7. Wie bewerten Sie die Regelung, dass der Rechtsanspruch auf Familienpflegezeit 
und Pflegezeit nicht für Unternehmen mit 15 oder weniger Beschäftigten gelten soll 
und wie viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer betrifft dieser Ausschluss?  

Aus Sicht des ZFF gilt es zu prüfen, ob und inwieweit eine Ausweitung auf kleine und mittlere 
Betriebe möglich ist. Vor allem Frauen arbeiten größtenteils in kleinen und mittleren Unter-
nehmen (KMU), insgesamt betrifft dieser Ausschluss ca. fünf Millionen Beschäftigte. Um die 
Pflege eines nahen Angehörigen zu übernehmen, könnte es hier folglich zu einer vollständi-
gen Aufgabe der Berufstätigkeit kommen. Dies wiederspricht dem Ziel des Gesetzes, eine 
dauerhafte Teilzeit oder gar ein Aufgeben der Berufstätigkeit zu Gunsten von Pflege zu ver-
meiden. 

Statt KMU komplett aus deren Verantwortung zu entlassen, sollte die Bundesregierung ge-
meinsam mit den Sozialpartnern einfallsreiche Lösungen entwickeln. Hier könnte ein staatli-
ches Modellprogramm sinnvoll sein.  

 

8. Halten Sie die Begrenzung des Anspruchs auf Familienpflegezeit und Pflegegezeit 
auf insgesamt 24 Monate sowie die Vorgabe einer Mindestarbeitszeit von 15 Wochen-
stunden pro Woche für sachgerecht und entspricht dies den Erfordernissen der pfle-
gerischen Praxis? Bitte begründen Sie Ihre Einschätzung.  

Das ZFF bezweifelt, dass die vorgesehene maximale Dauer der Kombination von Pflegezeit 
und Familienpflegezeit von zwei Jahren ausreicht, um die Phase der Pflegebedürftigkeit ab-
zudecken. Aktuell dauert die Pflege im Durchschnitt acht Jahre, auch wenn die Einzelfälle 
stets unterschiedlich sind. Menschen benötigen vielfach bereits Hilfe und Unterstützung lan-
ge bevor sie als pflegebedürftig im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen eingestuft werden. 
Darüber hinaus kann die Pflegesituation plötzlich eintreten und aus nicht vorhersehbaren 
kritischen Situationen bestehen. Erschwerend kommt hinzu, dass die Pflegebedürftigen oft 
gar nicht am selben Ort leben wie die Angehörigen, die Pflegeverantwortung übernehmen 
wollen. Ähnliches gilt auch für die Freistellung zur Sterbebegleitung. Eine Freistellung kann 
nur in einem Zeitraum von bis zu drei Monaten verlangt werden und ist darüber hinaus an 
enge medizinische Kriterien geknüpft. Der Sterbebegleitung einen starren zeitlichen Rahmen 
zu geben, geht aus unserer Sicht an den individuellen Bedürfnissen der Sterbenden wie der 
Angehörigen vorbei. Hinzu kommt oft eine Phase der Trauerbewältigung, die in einigen Fäl-
len auch über den Tod des nahen Angehörigen hinaus eine Freistellung notwendig macht. 

Für das ZFF stellt die Mindestarbeitszeit von 15 Wochenstunden eine machbare Zielgröße 
dar, um Pflege und Beruf zu vereinbaren. Zusätzlich muss auch die Erzielung eines exis-
tenzsichernden Einkommens in den Blick genommen werden.  
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9. Wie beurteilen Sie die Entlastungen der Unternehmen von betrieblichen Folgekos-
ten dadurch, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Pflege von Angehörigen und Er-
werbsarbeit zukünftig besser vereinbaren können - zum Beispiel im Hinblick auf die 
Reduzierung von stressintensiven Doppelbelastungen für Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer?  

Die Weiterentwicklung des Familienpflegezeit- und Pflegezeitgesetzes führt zu einer Redu-
zierung der stressintensiven Doppelbelastung für pflegende Angehörige und damit auch zu 
einer Entlastung von Unternehmen. 
Viele Studien weisen nach, dass familienfreundliche Konzepte sowohl die Arbeitszufrieden-
heit und Produktivität der Arbeitnehmer/innen erhöhen wie auch betriebliche Reibungsverlus-
te minimieren. Deshalb stehen vor allem die Unternehmen selbst in der Pflicht und müssen 
dafür Sorge tragen, dass ihre Beschäftigten für die Vereinbarkeit von Familie, Pflege und 
Beruf gute Rahmenbedingungen und flexible Arbeitszeitkonzepte vorfinden. Hierzu gehören 
auch eine Enttabuisierung des Pflegethemas in der Arbeitswelt und eine Abkehr vom Trend 
der Arbeitsverdichtung. 

 

10. Wie beurteilen Sie vor dem Hintergrund der demographischen Herausforderung 
die Möglichkeit, durch das Gesetz dazu beizutragen, Fachkräfte für die Unternehmen 
zu sichern, die ohne dieses Gesetz für die Pflege naher Angehöriger ihre Erwerbsar-
beit aufgeben wollen bzw. müssten?  

Aus Sicht des ZFF sollte vorderstes Ziel des Gesetzentwurfs eine bessere Vereinbarkeit von 
Familie, Pflege und Beruf und eine Entlastung für pflegende Angehörige sein. Die Fachkräf-
tesicherung für Unternehmen und die Wirtschaft ist dabei ein wichtiger, aber nachrangiger 
Effekt. 

Die Sorge des Staates vor der Überalterung der Gesellschaft darf nicht dazu führen, Risiken 
bezüglich der Pflege alleine auf die Familie abzuwälzen. Ein solches Szenario würde alle 
Generationen überfordern und die Chance verstreichen lassen, den demografischen Wandel 
auch als Gewinn für die Gesellschaft und vielfältige Familienkonstellationen zu nutzen. Zu-
dem wird es in Zukunft eine zunehmende Zahl älterer Menschen geben, die sich nicht auf die 
Solidaritätsleistungen ihrer Kinder verlassen können oder wollen. 

 

11. Wird das im Gesetzentwurf explizit formulierte Ziel, auch Geringverdiener für die 
Pflegezeit zu gewinnen, erreicht? Wenn ja, warum und wodurch? Wenn nein, warum 
nicht, und an welche Personenkreise richtet sich das Gesetz stattdessen?  

Aus Sicht des ZFF legt der Gesetzentwurf kein besonderes Augenmerk auf Geringverdie-
nende. Es erscheint aber unabdingbar, für eine bessere finanzielle und sozialrechtliche Absi-
cherung von pflegebedingten Erwerbsverkürzungen oder temporären beruflichen Auszeiten 
zu sorgen. Die Pflege älterer Menschen ist eine gesamtgesellschaftlich ähnlich wichtige Auf-
gabe wie die Betreuung und Erziehung kleiner Kinder und sollte daher auch in gesamtgesell-
schaftlicher Verantwortung abgesichert werden. Das ZFF fordert daher, die Pflegezeit und 
(Teile der) Familienpflegezeit als steuerfinanzierte Lohnersatzleistungen analog zum Eltern-
geld auszugestalten. Beispielsweise könnte die Idee eines Rechtsanspruchs auf ein bezahl-
tes 1.000-Stunden-Zeit-Budget weitergedacht werden. Dieses Budget könnte flexibel und in 
frei wählbaren Einheiten über mehrere Jahre verteilt in Anspruch genommen werden. Die 
Pflegeperson müsste so nicht aus dem Beruf aussteigen, sie könnte auf akute Bedarfe des 
zu Pflegenden reagieren und sie hätte keine finanziellen Einbußen durch die Pflegeverant-
wortung. So könnten auch Teilzeitbeschäftigte den Anspruch auf Familienpflegezeit geltend 
machen. Schließlich müssen Pflegezeiten unabhängig vom Erwerbstatus der Pflegeperson 
ähnlich wie Kindererziehungszeiten in der gesetzlichen Rente über steuerfinanzierte Zu-
schüsse höher bewertet werden. 
 

Berlin, 17.November 2014 
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Stellungnahme 

zum Entwurf eines Gesetzes zur besseren Vereinbarkeit von Familie, 
Pflege und Beruf – BT-Drucksache 18/3124, 18/3157 

I. Gesamtbewertung  

Mit zunehmendem Alter benötigen Menschen mehr Hilfe, Betreuung und vor allem 

Pflege. Die überwiegend gewünschte, individuell und bedarfsgerecht ausgerichtete 

Pflege ist die Pflege in der häuslichen Umgebung – eine institutionelle Unterbringung in 

einer vollstationären Pflegeeinrichtung wird von der Mehrheit der Menschen abgelehnt. 

Tatsächlich entspricht auch die häusliche Pflege der häufigsten Form pflegerischer 

Versorgung; mehr als zwei Drittel aller Menschen werden im eigenen oder im Haushalt 

ihrer Pflegeperson(en) gepflegt und betreut. Häusliche Pflege erfordert vor allem auch 

die Bereitschaft von Menschen, diese Pflege ehrenamtlich zu übernehmen – teilweise 

zusätzlich zu einer bestehenden Erwerbstätigkeit und der Versorgung einer eigenen 

Familie. Der vorliegende Gesetzentwurf soll die bisher bestehenden gesetzlichen 

Möglichkeiten zu einer besseren Vereinbarkeit von Pflege und Erwerbstätigkeit – 

Pflegezeit nach dem Pflegezeitgesetz und Familienpflegezeit nach dem 

Familienpflegezeitgesetz – weiterentwickeln und besser miteinander verzahnen. Dies ist 

vor dem Hintergrund der Schwierigkeiten, die mit dem Arrangement von Pflege und Beruf 

verbunden sind, sehr zu begrüßen. Insbesondere die Einführung eines Rechtsanspruchs 

auf Familienpflegezeit als auch die Einführung des Pflegeunterstützungsgeldes sind 

wichtige Bausteine, die dem Ziel einer besseren Vereinbarkeit von Familie und 

Berufstätigkeit entgegenkommen. Darüber hinaus ist die Freistellung von der Arbeitszeit 

oder die Möglichkeit der Reduzierung der Arbeitszeit für die Betreuung minderjähriger 

Kinder auch außerhalb des häuslichen Umfelds und zur Sterbebegleitung naher 

Angehöriger ein wichtiger Schritt, pflegende und betreuende Eltern oder Angehörige zu 

unterstützen.  
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Es erschließt sich dagegen nicht, warum das Pflegezeit- und das 

Familienpflegezeitgesetz mit dem vorgestellten Entwurf nicht in einem Gesetz 

zusammengefasst wurden. Durch die ständigen Querverweise zwischen den Gesetzen 

und die unterschiedlichen Ansprüche, die sich jeweils in den Gesetzen allein oder in 

Zusammenschau von Regelungen aus beiden Gesetzen ergeben, wird das Verständnis 

über diese Ansprüche und deren Voraussetzungen erheblich erschwert. Dies wird die 

Schwelle zur Inanspruchnahme der Leistungen mit großer Wahrscheinlichkeit erhöhen; 

ohne umfassende Informationen und eine qualifizierte Beratung wird es Menschen, die 

Leistungen nach dem Pflegezeit- oder dem neuen Familienpflegezeitgesetz in Anspruch 

nehmen wollen, kaum möglich sein, von ihren Rechten Gebrauch zu machen.  

Zu bedauern ist auch, dass sich – abgesehen vom Pflegeunterstützungsgeld – keine 

Lohnersatzleistung für die Inanspruchnahme der Pflegezeit oder Familienpflegezeit 

wiederfindet – das zinslose Darlehen ist zwar eine Möglichkeit, Verdienstausfälle, die im 

Falle der Pflege und Betreuung pflegebedürftiger Menschen entstehen, zu 

kompensieren, allerdings wird dieses für Teilzeit- und geringfügig beschäftigte 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer keine echte Alternative sein. Zudem sind die 

Regelungen über Höhe des Darlehens sowie die Aus- und Rückzahlungsmodalitäten 

schwer verständlich und überaus komplex formuliert. Es steht zu befürchten, dass dies 

eine faktische Hemmschwelle für die Inanspruchnahme der Leistungen darstellen wird.  

Auch wenn das geplante Gesetz die Situation pflegender, erwerbstätiger Angehöriger 

verbessern wird, kann gleichwohl nicht unberücksichtigt bleiben, dass der Anteil der 

ehrenamtlichen Pflege trotz allem zukünftig abnehmen wird. Dies ist im Wandel familiärer 

Strukturen und demografischer Entwicklungen begründet.1 Insofern kann dieses Gesetz 

zur besseren Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf nur ein Baustein zur Lösung 

der Vielzahl von Fragen sein, die sich im Gesamtkomplex Pflege und der Zunahme des 

Anteils pflegebedürftiger Menschen stellen. 

II. Zu dem Fragenkatalog im Einzelnen 

1. Die Inanspruchnahme der Familienpflegezeit im Jahre 2013 war marginal.2 Ursache 

war dafür sicher auch der fehlende Rechtsanspruch auf diese Leistung. Allerdings 

waren auch die Regelungen über die Reduzierung der Arbeitszeit und des Entgelts 

mit Arbeitgeberdarlehen komplex und schwer verständlich aufgebaut und für Men-

schen mit geringem Einkommen kaum annehmbar; auch die zwingend abzuschlie-

ßende Familienpflegezeitversicherung stellte eine wesentliche Hürde dar. Die Einfüh-

rung des Rechtsanspruchs verbessert grundsätzlich die Position der Arbeitnehmerin-

nen und Arbeitnehmer und erleichtert auf diese Weise die Inanspruchnahme der Fa-

milienpflegezeit.  

2. Ob damit die Beteiligung der Männer an der Pflege gesteigert wird, bleibt abzuwarten. 

Die Übernahme von Pflegetätigkeiten durch Männer hat in den letzten Jahren zwar 

                                                
1
 Vgl. Rothgang/Staber, Pflege durch Angehörige – aktueller Stand und Reformdiskussion, FPR 2012, 48 

(52). 
2
 S. Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis90/Die Grünen, Drs. 

17/12330 – 147 Personen. 
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zugenommen3, allerdings pflegen Männer vor allem ihre Frauen oder Partnerinnen 

und wenig andere Angehörige. Hinzu kommt, dass das Einkommen der Männer in der 

Regel immer noch höher als das ihrer Partnerinnen ist, sodass eine Reduzierung der 

Arbeitszeit wahrscheinlich eher für diese in Frage kommt.  

3. Allerdings ist anzunehmen, dass die kurzzeitige Arbeitsverhinderung unter Inan-

spruchnahme des Pflegeunterstützungsgeldes ansteigen wird, da diese Leistung das 

bisherige Problem der fehlenden Entgeltfortzahlung wirksam entschärft. 

4. Das Gesetz wird den Problemen der Vereinbarkeit von Pflege, Familie und Beruf für 

Angehörige besser gerecht als bisher, stellt allerdings noch keine optimale Lösung 

dar. Positiv sind auf jeden Fall das Pflegeunterstützungsgeld, der Rechtsanspruch auf 

die Familienpflegezeit, die Möglichkeit der Finanzierung der Pflegezeit und Familien-

pflegezeit durch ein zinsloses Darlehen und die Erweiterung der Voraussetzung auf 

die Betreuung minderjähriger Kinder außerhalb des eigenen Haushalts sowie die 

Sterbebegleitung. Die Schwierigkeiten ergeben sich aus der Begrenzung des Rechts-

anspruchs auf Unternehmen mit mehr als 15 Beschäftigten und der Komplexität der 

Regelungen in zwei Gesetzen  

5. Das Gesetz ermöglicht eine größere Flexibilität bei der Inanspruchnahme einer (teil-

weisen) Freistellung von der Erwerbstätigkeit und schafft durch die Möglichkeit der 

Gewährung eines zinslosen Darlehens eine Erleichterung hinsichtlich bestehender 

Sorgen um die wirtschaftliche Existenz während der Pflege. Damit werden pflegende 

erwerbstätige Angehörige auf jeden Fall entlastet. Eine größere Entlastung würde al-

lerdings mit einer echten Entgeltersatzleistung während der Pflegezeit – analog dem 

Elterngeld – geschaffen, da anzunehmen ist, dass Menschen Hemmungen vor einer 

Verschuldung aus diesen Gründen haben. 

6. Die Darlehensregelung nach den §§ 3 ff. Familienpflegezeitgesetzes ist schwer ver-

ständlich. Es erschließt sich für Betroffene auf den ersten Blick nicht und im Übrigen 

sehr schwer, welche Leistungen in welcher Höhe ihnen zustehen und mit welchem 

Darlehensbetrag sie ihre Pflegezeit/ Familienpflegezeit überbrücken können, wann 

genau und in welcher Höhe die Rückzahlung zu erfolgen hat und welche Modalitäten 

damit verbunden sind. Für Menschen mit geringem Einkommen wird das Darlehen 

nicht ausreichen und aufgrund der Furcht vor weiterer Verschuldung wohl auch weni-

ger in Anspruch genommen werden. Es ist zudem zu erwarten, dass – ähnlich wie es 

auch bei der Inanspruchnahme der Elternzeit zu sehen ist – vor allem diejenigen ihre 

Arbeitszeit reduzieren und das Darlehen in Anspruch nehmen werden, die weniger 

verdienen und das sind in der Regel die Frauen. Die Pflege wird damit weiter „Frau-

ensache“ bleiben. Die Härtefallregelung stellt eine Erleichterung für die Fälle dar, in 

denen die pflegende Person in wirtschaftliche Not gerät und ist zu befürworten.  

7. Die Erweiterung des Begriffs „naher Angehöriger“ ist zu begrüßen. Allerdings geht sie 

angesichts sich verändernder Familienstrukturen noch nicht weit genug. Indem die 

Familienpflegezeit ausnahmslos auf nahe Angehörige zielt und enge Freundinnen 

und Freunde oder langjährige Nachbarinnen und Nachbarn nicht einbezieht, wird der 

                                                
3
 Vgl. Hansen, Mit Listen, Stundenplan und Liebe, chrismon 07/2013, 12 (16) – dort geht man von einem 

Anteil von 35 Prozent pflegender Männer aus, in der Gruppe der über 60-Jährigen sogar über 50 Prozent. 
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Wirkkreis des Gesetzes eingeschränkt. Längst deckt ein so eng gefasster Begriff des 

pflegenden Angehörigen als Hauptpflegeperson nicht mehr die Lebenswirklichkeit vie-

ler Menschen und existierender Pflegearrangements ab. Mit Blick auf den sozialen 

Wandel in unserer Gesellschaft, der sich u.a. in der Zunahme von Ein-Personen-

Haushalten widerspiegelt, sollten enge Freundinnen und Freunde, Nachbarinnen und 

Nachbarn, die bereit sind, sich um pflegebedürftige Menschen zu kümmern, sie zu 

betreuen und zu pflegen, mit einbezogen werden. Auch das SGB XI selbst benennt in 

§ 3 auch die Unterstützung der Pflegebereitschaft von Angehörigen und Nachbarn. 

Nicht erfasst werden auch die nicht leiblichen, Adoptiv- oder Pflegekinder von Partne-

rinnen und Partnern in ehe- oder partnerschaftsähnlichen Gemeinschaften, für die al-

lerdings z.B. im Kontext des SGB II mit Einkommen und Vermögen eingestanden 

werden muss. Eine Erweiterung ist diesbezüglich noch notwendig. 

8. Die Möglichkeit der Betreuung von pflegebedürftigen minderjährigen Kindern bei sta-

tionärer Unterbringung durch die Inanspruchnahme einer Pflegezeit nach § 3 Abs. 5 

PflegeZG (neu) ist in jeder Hinsicht zu begrüßen und wird den Erfordernissen be-

troffener Eltern jedenfalls gerecht. 

9. Die Beschränkung der Familienpflegezeit und Pflegezeit auf Unternehmen mit mehr 

als 15 Beschäftigten schließt viele Beschäftigte in kleineren und mittleren Unterneh-

men von den Ansprüchen aus und wird damit der Tatsache, dass eine Vielzahl von 

Menschen in solchen Unternehmen – dazu gehört auch die Mehrzahl von Dienstleis-

tungsunternehmen, die eine hohe Frauenbeschäftigungsquote aufweisen – arbeiten, 

nicht gerecht. Auch hier drängt sich der Vergleich zur Elternzeit auf, bei der eine sol-

che Kleinbetriebsklausel selbstverständlich nicht gilt. Es stellt sich die Frage, ob eine 

vergleichbare Organisation in einem Kleinbetrieb für eine Ersatzarbeitskraft – zumin-

dest während der länger dauernden Familienpflegezeit – nicht ebenso möglich sein 

sollte, wie diese auch bei Mutterschutz und Elternzeit möglich ist. Pflege hat die glei-

che gesamtgesellschaftliche Bedeutung wie die Betreuung und Erziehung von Kin-

dern. Hier wäre ein entsprechendes Signal notwendig.  

10. Zur tatsächlichen Dauer der Pflegebedürftigkeit von Menschen, die im häuslichen Be-

reich gepflegt werden, gibt es unterschiedliche Ergebnisse, die von 8,2 bis zu 2,0 bis 

2,5 Jahren reichen.4 Wenn man davon ausgeht, dass vorwiegend Frauen entspre-

chende Freistellungen in Anspruch nehmen, muss die Begrenzung des Anspruchs auf 

höchstens 24 Monate als ausreichend erachtet werden – je länger diesen Frauen er-

möglicht wird, aus einer Erwerbstätigkeit auszusteigen desto größer ist die Gefahr ei-

ner nicht mehr möglichen Rückkehr in die Vollzeittätigkeit. In einer Studie von 

Schneekloth und Wahl von 2002 wird festgestellt, dass die zeitliche Beanspruchung 

für Pflege und Hilfe demenzkranker Angehöriger im Durchschnitt bei 42,5 Stunden 

pro Woche liegt – unter Berücksichtigung dessen ist die Mindestarbeitszeit wohl an-

gemessen. Wie sich die Mindestarbeitszeit für die Personen ermittelt, die keine 

40stündige Anwesenheitspflicht bei einer Vollzeittätigkeit haben (z.B. Lehrerinnen und 

Lehrer, Hochschullehrerinnen und -lehrer), ist noch klärungsbedürftig. Die Familien-

pflegezeit wird auch für diejenigen Menschen schwer in Anspruch zu nehmen sein, 

                                                
4
 Vgl. Rothgang/Staber, Pflege durch Angehörige – aktueller Stand und Reformdiskussion, FPR 2012, 48 

(51). 
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deren pflegebedürftige Angehörige räumlich weiter entfernt wohnen – ihnen bleibt im 

Zweifel nur die maximal sechsmonatige vollständige Freistellung während der Pflege-

zeit.  

11. In Anbetracht des zunehmenden Fachkräftemangels und steigender Krankheitskosten 

für psychische Erkrankungen muss es auch zwingend im Interesse der Unternehmen 

liegen, dass ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei ihrer Pflegetätigkeit entlas-

tet werden. So kommt die LEANDER-Studie5 zu dem Ergebnis, dass bei pflegenden 

Angehörigen demenziell erkrankter Menschen der Anteil an depressiven Störungen 

mindestens doppelt so hoch ist wie in der Normalbevölkerung. Pflegende Angehörige, 

die sich subjektiv belastet fühlen, weisen ein um 63% erhöhtes Mortalitätsrisiko auf.6 

Die berufliche Tätigkeit ist aber gleichzeitig für viele pflegende Angehörige auch die 

Möglichkeit „rauszukommen“ und soziale Kontakte aufrechtzuerhalten. Die Familien-

pflegezeit bietet die Möglichkeit, den Zwiespalt, in denen sich Pflegende befinden, zu 

mindern, wenn sie denn auf Verständnis und Unterstützung des Arbeitgebers treffen. 

Die Pflege an sich ist ein erheblicher psychisch und physisch belastender Faktor, 

kommen noch familiäre und berufliche Konflikte hinzu, sind die betroffenen pflegen-

den Menschen erheblich gesundheitsgefährdet.  

12. Das Gesetz bietet die Möglichkeit, Erwerbstätigkeit und Pflege miteinander zu kombi-

nieren – ob und inwiefern dies Fachkräfte für Unternehmen sichert, hängt gleichwohl 

nicht allein von der Freistellung oder Zustimmung zur Reduzierung der Arbeitszeit ab, 

sondern von weiterer Unterstützung der Arbeitgeber wie Beratung, flexible Arbeitszei-

ten, Jobsharing oder die Schaffung von Telearbeitsplätzen. Vor allem bedürfen pfle-

gende Angehörige der Wertschätzung und einem Verständnis für ihre Situation – 

Pflege darf nicht mehr als „Tabu“ betrachtet werden. 

13. Da das Darlehen nach § 3 Abs. 6 Familienpflegezeitgesetz (neu) vorrangig vor be-

dürftigkeitsabhängigen Sozialleistungen in Anspruch genommen werden soll und die-

ses als Einkommen angerechnet wird, scheint das Ziel, auch Geringverdiener (oder 

Empfänger von SGB II-Leistungen) für die Familienpflegezeit zu gewinnen, zweifel-

haft. Da es sich um ein Darlehen handelt, das grundsätzlich zurückgezahlt werden 

muss, stellen sich Personen, die aufstockende oder vollständige Leistungen der 

Grundsicherung für Arbeitssuchende erhalten, schlechter, denn die Grundsicherungs-

leistungen sind als Zuschuss konzipiert. Das Darlehen wird vor allem von Menschen 

in Anspruch genommen, die es sich leisten können, mit reduziertem Gehalt zu leben 

und die auch die Rückzahlungsverpflichtung nicht fürchten.  

III. Schlussbemerkung 

Die Bemühungen um eine bessere Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf sind mit 

dem vorliegenden Gesetzentwurf jedenfalls zu begrüßen. Gleichwohl ist grundsätzlich 

darauf hinzuweisen, dass die familiäre Pflege als Garant einer häuslichen Pflege 

zukünftig immer weniger zur Verfügung stehen kann und wird. Die Rolle der 

professionellen und der ehrenamtlichen Pflege muss neu überdacht werden. Es braucht 

neue Pflege-Hilfe-Mixe. Quartiersbezogene Ansätze sind weiter zu entwickeln; 
                                                
5
 Längsschnittstudie zur Belastung pflegender Angehöriger von demenziell Erkrankten (08/2001-07/2005) 

unter Leitung von PD Dr. Susanne Zank und Dr. Claudia Schacke. 
6
 Schulz und Beach, 1999. 

Seite 75 von 97



6 

Kommunen müssen ihre Verpflichtung zu einer nachhaltigen Altenhilfeplanung ernst 

nehmen. Es bedarf insbesondere niedrigschwellig zugänglicher Informations- und 

Beratungsangebote, die auch zugehend sein müssen. Altenhilfe und Altenpflege sind 

gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Um auf die Bedarfe und Bedürfnisse pflegebedürftiger 

Menschen umfassend einzugehen, müssen informelle und formelle Netzwerke 

geschaffen werden. Leistungsangebote sind zu vernetzen und Schnittstellenprobleme zu 

vermeiden.  

 

Berlin, den 17.11.2014 

Prof. Dr. Gabriele Kuhn-Zuber 
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Prof. Dr. Gregor Thüsing, LL.M. (Harvard)  

Der Entwurf eines Gesetzes zur besseren Vereinbarkeit  

von Familie, Pflege und Beruf 

 

I. Vereinbarkeit von Familie und Beruf: Eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung1 

1. Das Ziel ist klar 

 

„Das weibliche Talent ist unentbehrlich in allen Ausdrucksformen des Gesellschaftslebens; aus diesem 

Grund muss die Gegenwart der Frauen auch im Bereich der Arbeit garantiert werden.“2 Man mag es 

anders formulieren, man mag andere Stimmen zitieren3, aber diese Forderung ist richtig – und dies 

nicht nur aus ökonomischen Gründen. Die Familie ist Keimzelle gesellschaftlicher Organisation. Sie 

wird nicht aus Verpflichtung, sondern aus Wunsch gegründet und entspricht dabei einem 

urmenschlichen Bedürfnis: Der Mensch ist auf Gemeinschaft hingeordnet, er bedarf von klein auf der 

Zuwendung, wie er auch von klein auf das Bedürfnis hat, sich dem Gegenüber zuzuwenden. Keine 

Gesellschaft besteht daher ohne familiäre Bindungen. Familie ist aber nicht nur emotionale 

Gemeinschaft, sondern eben auch Verantwortungsgemeinschaft. Die wechselseitige Verbundenheit 

und Gemeinschaft führen zu Solidarität. Die Verantwortung in der Familie wird nicht nur persönlich 

empfunden; sie wird vielmehr auch gesellschaftlich eingefordert. Dem Recht zur Erziehung der Kinder 

entspricht die Verpflichtung zur elterlichen Sorge. Ehegatten sind wechselseitig zum Unterhalt 

berechtigt, aber auch verpflichtet (§ 1360 S. 1 BGB). 

 

Die in der Familie gelebte Verantwortung entspricht damit zunächst dem Wunsch des Einzelnen. Sie 

ist aber auch Grundlage für gesellschaftliches Gelingen. Das gilt zunächst für die Bereitschaft, familiäre 

Verantwortung zu übernehmen: Eine Gesellschaft ohne Kinder überaltert und stirbt. Die 

demographische Entwicklung in Deutschland ist Ursache vielfältiger Herausforderungen. Das gilt dann 

auch in der gelebten Familie: Die Erziehung der Kinder erfordert elterliches Engagement. Sie kann und 

muss durch staatliches Handeln erleichtert und unterstützt werden, wobei sie jedoch auch dann unter 

elterlicher Verantwortung steht. Wie groß die Rolle der Möglichkeiten und des Einsatzes der Eltern in 

                                                           
1 Dieser einleitende Abschnitt beruht teilweise auf dem 8. Familienbericht der Bundesregierung (BT-Drucks. 
17/9000), der vom Autor Thüsing mit verfasst wurde. 
2 Evangelii Gaudium, Abschn. 103 unter Bezugnahme auf Päpstlicher Rat für Gerechtigkeit und 
Frieden, Kompendium der Soziallehre der Kirche, Abschn. 295. 
3 S. bereits Emma Ihrer, die im Jahre 1898 mit ihrer Schrift "Die Arbeiterinnen im Klassenkampf" einen damals 
wichtigen Beitrag zur sozialistischen Frauenbewegung leistete. 
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der Erziehung und Bildung ihrer Kinder ist, zeigt sich – es kann nicht laut genug beklagt werden – immer 

noch daran, wie stark der schulische Erfolg von Kindern vom Bildungsstand ihrer Eltern abhängt.4 

 

Bei der Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf geht es also um deutlich mehr, als das 

Humankapital einer Volkswirtschaft auszuschöpfen. Es verwundert daher kaum, dass die Vereinbarkeit 

von Familie und Beruf stärker im Fokus der Politik steht als ehedem. 

 

2.  Der Weg muss noch gefestigt werden 

 

Damit Familie gelingen kann, bedarf es ökonomischer, vor allem aber auch zeitlicher Ressourcen. Die 

erforderliche Zeit zu finden, ist heute schwieriger geworden als ehemals. Der Wandel der 

Zeitinstitutionen ist offensichtlich: Der Sonntagsschutz wird durch immer flexiblere 

Ladenöffnungszeiten in Frage gestellt, die Arbeitszeiten allgemein werden gleitender und fließend.  

 

Dabei ist der Grundkonflikt evident: Arbeitnehmer sind am Arbeitsplatz ihrem Arbeitgeber 

arbeitsvertraglich verpflichtet, daneben sind sie aber auch Ehegatten, Lebenspartner, Familienväter 

und -mütter und selbst Kinder ihrer Eltern. Die Verpflichtungen sind nur vereinzelt verrechtlicht5; 

überwiegend sind sie dagegen emotionaler und ethisch-moralischer Natur. Pflichtenkollisionen sind 

vorprogrammiert: Samstag gehört Vati mir – oder muss er doch dem Arbeitgeber zur Verfügung 

stehen? In jüngerer Vergangenheit hat der Staat auf das gesamtgesellschaftliche Anliegen der 

Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie reagiert und rechtliche Rahmenbedingungen 

geschaffen, die familiäre Interessen gezielt berücksichtigen: Eine zentrale Maßnahme war sicherlich 

das Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG), das berufstätigen Eltern einen Anspruch auf 

Elternzeit einräumt. 

 

Kinder machen indes nicht den einzigen zu berücksichtigenden Betreuungsaufwand innerhalb der 

Familie aus. In einer alternden Gesellschaft nehmen auch die Aufgaben der Pflege von Angehörigen 

zu.6 In Deutschland sind aktuell rund 2,63 Millionen Menschen pflegebedürftig – Tendenz steigend. 

Davon werden rund 1,85 Millionen ambulant versorgt und von diesen rund zwei Drittel ausschließlich 

                                                           
4 Vgl. hierzu etwa jüngst die OECD-Studie „Bildung auf einen Blick 2014“, abrufbar unter: 
http://www.oecd.org/edu/Germany-EAG2014-Country-Note-german.pdf (Stand: Nov. 2014); s. auch PISA-
Studie 2012, abrufbar unter: http://www.oecd.org/berlin/themen/PISA-2012-Zusammenfassung.pdf (Stand: 
Nov. 2014). 
5 So z.B. in § 1626 Abs. 1 BGB (Elterliche Sorge) oder in § 1353 Abs. 1 BGB (Eheliche Lebensgemeinschaft). 
6 Klenner, Erwartungen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern an einen familienfreundlichen Betrieb, in: 
Dilger/Gerlach/Schneider (Hrsg.), Betriebliche Familienpolitik. Potenziale und Instrumente aus 
multidisziplinärer Sicht, 2007, S. 159, 160. 
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durch Angehörige.7 Auch diese Seite gelebter familiärer Verantwortung ist ebenso wie die 

Kindererziehung eine wichtige Stütze unserer Gesellschaft: Das System der Pflegeversicherung wäre 

nicht durchführbar ohne den großen Anteil familiärer Pflege. Das Sozialgesetzbuch (SGB) XI kann nicht 

ersetzen, was Millionen von Familienmitgliedern ohne und außerhalb rechtlicher Rahmenbedingungen 

leisten. Was im familiären Kontext persönlich empfundener Verantwortung und Verbundenheit 

entspricht, überträgt die Pflegeversicherung auf das Verhältnis der Generationen zueinander. 

 

3.  Ein erster Schritt: das Pflegezeitgesetz 

 

Wollen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ihre Eltern oder andere nahe Angehörige pflegen, so 

erwachsen auch hieraus arbeitsrechtliche Konflikte. Hierauf hat der Gesetzgeber durch das 

Pflegezeitgesetz8 bislang nur unzureichend reagiert: Dieses am 1.7.2008 in Kraft getretene Gesetz 

räumt Beschäftigten zunächst das Recht ein, bis zu zehn Arbeitstage der Arbeit fernzubleiben, wenn 

dies erforderlich ist, um für einen pflegebedürftigen nahen Angehörigen in einer akut aufgetretenen 

Pflegesituation eine bedarfsgerechte Pflege zu organisieren oder eine pflegerische Versorgung in 

dieser Zeit sicherzustellen (§ 2 PflegeZG). Weiterhin ist es dem Beschäftigten auch möglich, sich für bis 

zu sechs Monate vollständig oder teilweise von seinen arbeitsvertraglichen Pflichten freistellen zu 

lassen, wenn er einen pflegebedürftigen nahen Angehörigen in häuslicher Umgebung pflegt (= 

Pflegezeit, s. §§ 3, 4 PflegeZG).9 

 

Ein Pendant zur Elternzeit nach dem Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit fehlte jedoch zunächst. 

Eine „Auszeit“ von mehr als sechs Monaten ist dem Arbeitnehmer mit familiären 

Betreuungsverpflichtungen nach dem Pflegezeitgesetz nicht möglich. 

 

  

                                                           
7 BT-Drucks. 18/3124, S. 1; BR-Drucks. 463/14, S. 1. 
8 Gesetz über die Pflegezeit vom 28. Mai 2008, BGBl. I S. 874, 896. 
9 Freilich nur bei einem Arbeitgeber mit regelmäßig mehr als 15 Beschäftigten, s. § 3 Abs. 1 S. 2 PflegeZG. 
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II. Familienpflegezeit als Fortschritt 

 

Hier wurde ein erster Versuch der Abhilfe durch das Gesetz über die Familienpflegezeit10 (FPfZG) 

geschaffen. Familienpflegezeit ist danach eine „förderfähige Verringerung der Arbeitszeit von 

Beschäftigten, die einen pflegebedürftigen nahen Angehörigen in häuslicher Umgebung pflegen, für 

die Dauer von längstens 24 Monaten bei gleichzeitiger Aufstockung des Arbeitsentgelts durch den 

Arbeitgeber“ (§ 2 Abs. 1 FPfZG). 

 

Das FPfZG ist nunmehr seit 1.1.2012 in Kraft und eröffnet pflegenden Angehörigen die Möglichkeit, in 

einem Zeitraum von zwei Jahren mit reduzierter Stundenzahl (auf bis zu 15 Stunden, § 1 Abs. 1 S. 2 

FPfZG) im Beruf weiter zu arbeiten. Es setzt für Arbeitgeber einen Anreiz, durch einen Entgeltvorschuss 

das Einkommen von Beschäftigten aufzustocken, die wegen der Pflege eines nahen Angehörigen für 

einen Zeitraum von maximal 24 Monaten ihre Arbeitszeit reduzieren. Dadurch wird das Einkommen 

nur halb so stark reduziert wie die Arbeitszeit. Wenn beispielsweise Vollzeitbeschäftigte ihre 

Arbeitszeit von 40 auf 20 Wochenstunden verringern, um Angehörige zu pflegen, erhalten sie ein 

Gehalt von 75 Prozent des letzten Bruttoeinkommens.11 Die Aufstockung erfolgt entweder durch die 

Entnahme von Arbeitsentgelt aus einem Wertguthaben (§ 7b SGB IV) oder von Arbeitszeit aus einem 

Arbeitszeitguthaben (§ 116 SGB IV). Zum Ausgleich des Wert- oder Arbeitszeitguthabens muss der 

Arbeitnehmer nach Beendigung der Familienpflegezeit wieder Vollzeit arbeiten, erhält dann aber 

zunächst weiterhin nur 75 Prozent des Gehalts – so lange, bis die durch den Vorschuss vorab vergütete 

Arbeitszeit nachgearbeitet ist (sog. Nachpflegephase, § 3 Abs. 1 Nr. 1 lit. c FPfZG). 

 

Der Arbeitgeber kann den Vorschuss durch ein zinsloses Darlehen des Bundesamts für Familie und 

zivilgesellschaftliche Aufgaben finanzieren (§ 3 Abs. 1 FPfZG). Das Ausfallrisiko, das durch Tod oder 

Erwerbsunfähigkeit der Pflegeperson entstehen kann, ist durch eine vom Bundesamt für Familie und 

zivilgesellschaftliche Aufgaben zertifizierte Familienpflegezeitversicherung abzudecken (§§ 4, 11 

FPfZG). Flankiert wird diese Förderung durch einen Sonderkündigungsschutz: Gem. § 9 Abs. 3 S. 1 

FPfZG darf der Arbeitgeber das Beschäftigungsverhältnis während der Inanspruchnahme der 

Familienpflegezeit und der Nachpflegephase grundsätzlich nicht kündigen. 

 

  

                                                           
10 Gesetz über die Familienpflegezeit vom 6. Dezember 2011, BGBl. I S. 2564; vgl. hierzu zusammenfassend 
Glatzel, NJW 2012, 1175; Barkow von Creytz, DStR 2012, 191; Göttling/Neumann, NZA 2012, 119. 
11 http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/aeltere-menschen,did=183784.html (Stand: Nov. 2014). 
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III.  Weitere Verbesserungen durch den Entwurf eines Gesetzes zur besseren Vereinbarkeit von 

Familie, Pflege und Beruf: das Reformvorhaben im Überblick 

 

Freilich ist ein einklagbarer Rechtsanspruch auf Familienpflegezeit gegenüber dem Arbeitgeber bislang 

nicht gegeben.12 Diese Einschränkung sowie die zahlreichen gesetzessystematischen Defizite und die 

Schwierigkeiten bei der Umsetzung der bürokratisch ausgestalteten Familienpflegezeit konnten aus 

familienpolitischer Sicht nicht befriedigen13 – und so ist es gut, dass die Koalitionsparteien sich auf die 

Fortentwicklung zu einem echten einklagbaren Anspruch für die Beschäftigten geeinigt haben.14 

 

Dieses Vorhaben soll nun umgesetzt werden. Der Entwurf eines Gesetzes zur besseren Vereinbarkeit 

von Familie, Pflege und Beruf15 beseitigt eine Reihe von Defiziten des bisherigen FPfZG: 

 Kern der Reform ist sicherlich die Einführung eines Rechtsanspruchs auf Familienpflegezeit. 

Nach § 2 Abs. 1 S. 1, 4 FPfZG-E sind Beschäftigte von Arbeitgebern mit in der Regel mehr als 15 

Beschäftigten für längstens 24 Monate von der Arbeitsleistung teilweise freizustellen. 

PflegeZG und FPfZG bleiben dabei nebeneinander bestehen, werden aber miteinander 

verzahnt. Die Dauer der Reduzierung der Arbeitszeit kann (auch bei Kombination beider 

Ansprüche) insgesamt maximal 24 Monate betragen.16 

 Die Geltendmachung des Anspruchs auf Familienpflegezeit muss dem Arbeitgeber lediglich 

acht Wochen vor dem gewünschten Beginn schriftlich angekündigt werden (§ 2a Abs. 1 S. 1 

FPfZG-E). Das bisherige Vereinbarungserfordernis nach § 3 FPfZG entfällt zwar nicht 

vollständig, es beschränkt sich allerdings auf die Verringerung und Verteilung der Arbeitszeit 

(§ 2a Abs. 2 S. 1 FPfZG-E). Dabei muss der Arbeitgeber grundsätzlich den Wünschen des 

Beschäftigten entsprechen, es sei denn, dass dringende betriebliche Gründe entgegenstehen 

(§ 2a Abs. 2 S. 2 FPfZG-E). 

 Beschäftigte, die Familienpflegezeit in Anspruch nehmen, haben zugleich einen Anspruch auf 

finanzielle Förderung durch ein zinsloses Darlehen, um so die mit der Teilzeitarbeit 

                                                           
12 Vgl. Göttling/Neumann, NZA 2012, 119, 120: In dem am 20.10.2011 verabschiedeten Gesetzesentwurf der 
Bundesregierung (BT-Drucks. 17/6000) war der Anspruch auf Abschluss eines Vertrages nach dem 
Familienpflegezeitgesetz entfallen. In Anlehnung an das Altersteilzeitgesetz sollten die Arbeitgeber nicht zur 
Familienpflegezeit gezwungen werden können. 
13 Vgl. die treffende Kritik bei Göttling/Neumann, NZA 2012, 119, 126 f.; ferner Glatzel, NJW 2012, 1175, 1179 f. 
14 Deutschlands Zukunft gestalten – Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD, abrufbar unter 
http://www.cdu.de/koalitionsvertrag (Stand: Nov. 2014): „Wer einen anderen Menschen pflegt, braucht dafür 
Zeit und muss die Pflege mit dem Beruf vereinbaren können. Wir werden die Möglichkeiten des Pflegezeit- und 
Familienpflegezeitgesetzes unter einem Dach mit Rechtsanspruch zusammenführen und weiterentwickeln, um 
die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf besser zu unterstützen“ (S. 84). 
15 BT-Drucks. 18/3124; BR-Drucks. 463/14. 
16 BT-Drucks. 18/3124, S. 29. 

Seite 81 von 97



6 
 

verbundene Gehaltsreduzierung abmildern zu können (§§ 3 ff. FPfZG-E). Die bisherige 

Regelung zu Wertguthaben und Arbeitszeitguthaben wird damit durch Direktdarlehen 

ergänzt17, sodass eine weniger bürokratische Umsetzung der Familienpflegezeit möglich ist. 

Die Rückzahlung des Darlehens muss innerhalb von 48 Monaten nach Beginn der Freistellung 

erfolgen, wobei die erste Rate grundsätzlich im Monat nach Ende der Förderung der 

Freistellung zu leisten ist (§ 6 Abs. 1, 2 FPfZG-E). 

 Nicht nur die Familienpflegezeit wird reformiert, sondern auch die Pflegezeit wird ausgebaut. 

Zunächst wird – für Familienpflegezeit und Pflegezeit gleichermaßen – der Kreis der nahen 

Angehörigen erweitert, indem nun auch Schwägerinnen und Schwager, Stiefeltern sowie 

Partner aus lebenspartnerschaftsähnlichen Gemeinschaften gepflegt werden können.18 

Außerdem ist eine Erweiterung des Anspruchs auf Pflegezeit zur Begleitung von nahen 

Angehörigen in der letzten Lebensphase vorgesehen (§ 3 Abs. 6 PflegeZG-E). Dieser Anspruch 

erfordert zudem keine Pflege in häuslicher Umgebung. 

 Ferner soll eine Pflege in außerhäuslichen Einrichtungen künftig auch zur Betreuung 

pflegebedürftiger minderjähriger Kinder ermöglicht werden (§ 3 Abs. 5 PflegeZG-E sowie § 2 

Abs. 5 FPfZG-E). 

 Eine weitere wichtige Änderung des Gesetzesentwurfs liegt darin, dass ein 

Pflegeunterstützungsgeld nun auch als Lohnersatzleistung für die bis zu zehntägige Auszeit 

nach § 2 PflegeZG eingeführt werden soll (§ 44a Abs. 3-7 SGB XI-E). Dadurch wird der Anspruch 

auf kurzzeitige Arbeitsfreistellung nach § 2 PflegeZG wesentlich gestärkt, war dieser doch 

bislang nicht zwingend mit einer Entgeltfortzahlung verbunden.19 Das 

Pflegeunterstützungsgeld folgt in seiner Leistungsbemessung dem Kinderkrankengeld gem. 

§ 45 SGB V. Im Zuge der Neuregelung der Berechnung von Kinderkrankengeld wird für die 

Bemessung der Beiträge zur Arbeitsförderung auf das während der Freistellung ausgefallene, 

laufende Arbeitsentgelt abgestellt. 

 Schließlich wird beim BMFSFJ ein unabhängiger „Beirat für die Vereinbarkeit von Pflege und 

Beruf“ mit 21 Mitgliedern geschaffen (§ 14 FPfZG-E). Dieses Gremium erfüllt eine beratende 

Funktion, Themen kann es selbst setzen oder aber durch das BMFSFJ vorgegeben bekommen. 

Alle vier Jahre muss der Beirat einen Bericht mit Handlungsempfehlungen vorlegen. 

                                                           
17 BR-Drucks. 463/14, S. 25. 
18 Umgesetzt wird dies durch eine entsprechende Änderung von § 7 Abs. 3 PflegeZG, auf den im 
Familienpflegezeitgesetz verwiesen wird, § 2 Abs. 3 FPfZG-E. 
19 Nach § 2 Abs. 3 PflegeZG ist der Arbeitgeber nur zur Fortzahlung der Vergütung verpflichtet, „soweit sich 
eine solche Verpflichtung aus anderen gesetzlichen Vorschriften oder auf Grund einer Vereinbarung ergibt.“ Ein 
Anspruch auf Lohnfortzahlung kann insbesondere im Falle des § 616 BGB bestehen, der jedoch an engere 
Voraussetzungen geknüpft ist als der Anspruch nach § 2 Abs. 1 PflegeZG, vgl. Joussen, in: BeckOK ArbR, Stand: 
01.09.2014, § 2 PflegeZG Rn. 15 ff. 
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IV. Offene Fragen und Nachbesserungsbedarf im Detail 

 

Auch wenn somit die Reform viele wichtige Schritte in die richtige Richtung beinhaltet, so sollte doch 

an einigen Stellen noch einmal nachgebessert werden. 

 

1. Gesetzesästhetik und -systematik 

 

Schon zur bisherigen Fassung von PflegeZG und FPfZG kritisierten Göttling und Neumann zu Recht, 

man solle doch „die Paragraphen und Absätze so ordnen, dass erst die Begriffe und dann deren 

Anwendung erläutert werden; auch wären mehrere einfache Sätze statt eines verschlungenen 

Schachtel(ab)satzes (wie z. B. in § 9 Abs. 2 FPfZG) hilfreich.“ Man wird leider kaum sagen können, dass 

in dieser Hinsicht wesentliche Verbesserungen erzielt wurden. Im Gegenteil: Auch in den neuen 

Vorschriften findet sich schwer verdauliche Kost.20 

 

Im Hinblick auf die Systematik bestehen handwerkliche Defizite, so etwa bei der Definition des Begriffs 

der nahen Angehörigen. Die aktuelle Fassung des § 7 Abs. 3 PflegeZG lautet: 

 

„Nahe Angehörige im Sinne dieses Gesetzes sind 

1. Großeltern, Eltern, Schwiegereltern, 

2. Ehegatten, Lebenspartner, Partner einer eheähnlichen Gemeinschaft, Geschwister, 

3. Kinder, Adoptiv- oder Pflegekinder, die Kinder, Adoptiv- oder Pflegekinder des Ehegatten oder 

Lebenspartners, Schwiegerkinder und Enkelkinder.“ 

 

Abgesehen davon, dass es aus guten Gründen unüblich ist, eine für den Anwendungsbereich eines 

Gesetzes elementare Begriffsbestimmung eher am Ende des Gesetzes zu verstecken, so ist diese 

Regelung auch hinsichtlich der systematischen Stellung der Lebenspartner irreführend. Dadurch, dass 

diese in Nr. 2 und Nr. 3 jeweils aufgeführt werden, wird suggeriert, dass e contrario kein Anspruch auf 

Pflege der in Nr. 1 genannten nahen Angehörigen eines Lebenspartners besteht. Dies wird durch den 

Reformvorschlag nicht beseitigt, sondern durch Einfügen der „lebenspartnerschaftsähnlichen 

Gemeinschaft“ in Nr. 2 verschlimmert. Dies scheint deutlich zu machen, dass bisher keine 

Gleichstellung von Lebenspartnerschaft und Ehe gewollt war und wirft weiterhin die Frage auf, ob auch 

für die Pflege der Schwiegereltern (Nr. 1) durch den jeweiligen Lebenspartner Pflegezeit beansprucht 

                                                           
20 So etwa §§ 2a Abs. 1, 3 Abs. 3 FPfZG –E, 3 Abs. 3 PflegeZG-E. 
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werden kann. Dies sollte indes schon aufgrund einer verfassungskonformen Auslegung im Lichte von 

Art. 3 Abs. 1 GG gewährleistet sein. Außerdem spricht hierfür die Regelung des § 11 Abs. 1, Abs. 2 S. 1 

LPartG. Gleichwohl verbleiben Restzweifel. Es empfiehlt sich daher eine Neuformulierung von § 7 Abs. 

3 PflegeZG, bei der die geschützten verwandten und verschwägerten Personen aufgezählt werden und 

dann ein nachfolgender Satz angefügt wird: „Für Lebenspartner gilt der – vorstehende Satz – 

entsprechend.“ Diese Regelungstechnik hat sich in anderen Gesetzen bewährt. Sie hätte außerdem 

den Charme, dass man sich das Wort „lebenspartnerschaftsähnliche Gemeinschaft“ sparen könnte. 

 

Von solchen kleineren Monita abgesehen wäre es lohnenswert, noch einmal grundlegend über eine 

einheitliche Kodifikation nachzudenken, denn die strukturellen Unterschiede, die bislang zwischen 

Pflegezeit und Familienpflegezeit bestanden, werden durch die avisierte Reform weitestgehend 

beseitigt. Durch eine einheitliche Regelung von Pflegezeit und Familienpflegezeit könnte sich der 

Gesetzgeber die umständliche Verweisungstechnik (§ 2 Abs. 3 FPfZG-E) sparen. 

 

2. Kombination und Aneinanderreihung von Pflegezeit und Familienpflegezeit 

 

Die teils verwirrende Systematik sollte zudem nicht allein aus ästhetischen Gründen noch einmal 

entflochten werden, sondern auch zur Vermeidung von absehbaren Auslegungsschwierigkeiten. 

Problematisch ist etwa das Verhältnis der verschiedenen Ansprüche zueinander. 

 

Im Ausgangspunkt ist der Entwurf zwar zunächst eindeutig: Es besteht ein Anspruch auf Pflegezeit für 

längstens 6 Monate (§ 4 Abs. 1 S. 1 PflegeZG); zusätzlich oder stattdessen besteht ein Anspruch auf 

Familienpflegezeit, insgesamt können aber nicht mehr als 24 Monate durch den Beschäftigten verlangt 

werden. Im Ergebnis besteht also ein kombinierter Anspruch: Jeder Beschäftigter hat ein Recht auf 

insgesamt 24 Monate Pflegezeit und Familienpflegezeit, davon jedoch nur maximal 6 Monate 

vollständige Befreiung, im Übrigen Teilzeit. Diese zeitliche Beschränkung ist umständlich in § 2 Abs. 1 

S. 1 und Abs. 2 FPfZG-E sowie § 4 PflegeZG-E geregelt; Abs. 2 dürfte hier wohl ausreichen. 

 

Sind manche Sätze eher redundant, so wäre andernorts die ein oder andere Klarstellung 

wünschenswert. Dem Wortlaut nach erfasst die Höchstgrenze in § 2 Abs. 2 FPfZG-E „Pflegezeit und 

Familienpflegezeit“. Diese beiden Begriffe sind in § 3 Abs. 1 S. 1 PflegeZG und § 2 Abs. 1 S. 1 FPfZG-E 

legaldefiniert. Nicht erfasst sind damit auf den ersten Blick die kurzzeitige Arbeitsverhinderung (§ 2 

Abs. 1 PflegeZG), der Anspruch auf außerhäusliche Pflege von Minderjährigen (§ 3 Abs. 5 PflegeZG-E, 

§ 2 Abs. 5 FPfZG-E) sowie der Anspruch auf Begleitung in der letzten Lebensphase (§ 3 Abs. 6 PflegeZG-

E). Im Hinblick auf die kurzzeitige Arbeitsverhinderung dürfte dies auch gewollt sein, nicht aber bei den 
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anderen Ansprüchen, denn nach der vorgeschlagenen Regelung soll eine entsprechende Klarstellung 

in einem neuen § 4 Abs. 3 PflegeZG erfolgen. Diese recht verwirrende Systematik macht erneut 

deutlich, dass vermutlich eine Regelung in einem einheitlichen Gesetz vielleicht sinnvoller wäre.  

 

Außerdem stellt sich aus rechtspolitischer Sicht die Frage, ob eine Anrechnung beim Anspruch auf 

Begleitung in der letzten Lebensphase (§ 3 Abs. 6 PflegeZG-E) wirklich zumutbar ist. Dies würde 

bedeuten, dass nach längerer Pflege eines kranken Angehörigen über beispielsweise 23 Monate eine 

Begleitung im Sterbeprozess nach einem Monat abgebrochen werden müsste. Dies sollte geändert 

werden, denn die Ermöglichung einer Sterbebegleitung durch nahe Angehörige ist ein derart 

gewichtiges Anliegen, dass im Einzelfall auch eine – naturgemäß zeitlich nicht allzu lange – weitere 

Pflegezeit eingeräumt werden sollte. 

 

Andererseits sollte überdacht werden, ob die zeitliche Begrenzung für jeden Pflegefall neu laufen soll, 

ob also beispielsweise erst der Vater für 24 Monate gepflegt werden darf und dann die Mutter. Dies 

wurde bereits zur aktuell geltenden Fassung des PflegeZG diskutiert. Die herrschende Lehre bejaht hier 

zu Recht die Möglichkeit einen „Ketten-Pflegezeit“.21 Falls eine solche Aneinanderreihung möglich ist 

– wofür auch bei der Neuregelung entscheidend das Telos des Gesetzes sowie der Wortlaut („je 

pflegebedürftigem Angehörigen“) streiten –, kann dies bei der gleichzeitigen Erweiterung des 

Angehörigenkreises zu einer sehr starken Belastung des Arbeitgebers führen. Es sollte daher die 

Einführung absoluter Höchstgrenzen erwogen werden. 

 

3. Der personelle Anwendungsbereich 

 

Noch einmal erörtert werden sollte auch die Regelung zum personellen Anwendungsbereich. Nach § 7 

Abs. 1 PflegeZG, auf den § 3 Abs. 3 FPfZG-E verweist, „sind Beschäftigte 1. Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer, 2. die zu ihrer Berufsbildung Beschäftigten, 3. Personen, die wegen ihrer 

wirtschaftlichen Unselbständigkeit als arbeitnehmerähnliche Personen anzusehen sind; zu diesen 

gehören auch die in Heimarbeit Beschäftigten und die ihnen Gleichgestellten.“ Dies wirft Fragen auf: 

Warum sind von dem Beschäftigtenbegriff nicht auch Beamte, Soldaten und Richter erfasst?22 Können 

                                                           
21 S. etwa Göttling/Neumann, NZA 2012, 119, 126; ebenso Joussen, in: BeckOK ArbR, Stand: 01.09.2014, § 3 
FPfZG Rn. 4: „Zutreffenderweise wird man Abs. 6 in den Fällen teleologisch auszulegen haben, in denen eine 
zweite unmittelbar an die erste anschließende Familienpflegezeit gefördert wird, allerdings mit einer anderen 
Pflegeperson. Im Interesse des Pflegedürftigen steht daher Abs. 6 einer solchen zweiten Familienpflegezeit mit 
einer anderen Pflegeperson nicht entgegen […].“ 
22 In der Gegenäußerung der Bundesregierung zu der Stellungnahme des Bundesrates wird zugesagt, eine 
Übertragung für Bundesbeamten sorgfältig zu prüfen, BT-Drucks. 18/3157. Hier sollte direkt ein mutiger Schritt 
getan werden und eine Erstreckung gesetzlich verankert werden. Es besteht aus teleologischer Sicht jedenfalls 
kein Grund, bei Beamten von einer Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf abzusehen. 
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auch Führungskräfte wie etwa GmbH-Geschäftsführer Arbeitnehmer sein wie dies z.B. im 

Diskriminierungsrecht aus unionsrechtlichen Gründen der Fall ist? Auch bei ihnen besteht sicherlich 

ein gesellschaftliches Anliegen für eine verbesserte Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf. Nicht 

eindeutig ist ferner, ob Leiharbeitnehmer – wie dies auch bei § 23 KSchG nach neuerer Rechtsprechung 

der Fall ist23 – bei der Berechnung der Schwellenwerte (§§ 3 Abs. 1 S. 2 PflegeZG, 2 Abs. 1 S. 3 FPfZG-

E) mitzählen. 

 

Was die Erweiterung des Begriffs der nahen Angehörigen auf sämtliche Schwägerinnen und Schwager 

betrifft, so stellt sich die Frage, warum nicht auch Onkel und Tanten gepflegt werden dürfen. Die 

Grenzziehungen sollten hier insgesamt überdacht werden, auch im Hinblick auf die denkbaren 

Belastungen für Arbeitgeber im Falle einer Aneinanderreihung mehrerer (Familien-) Pflegezeiten von 

jeweils 24 Monaten. 

 

Die Sinnfrage sollte auch noch einmal bei der Erweiterung der (Familien-)Pflegezeit von minderjährigen 

Kindern gestellt werden, die nun auch in außerhäuslichen Einrichtungen sowie beim Pflegenden zu 

Hause ermöglicht wird.24 Telos dieser Regelung ist ausweislich der Gesetzesbegründung: „Eltern wird 

es so ermöglicht, ihre minderjährigen Kinder insbesondere in zeitaufwändigen und Nähe bedürftigen 

Lebens- oder Behandlungsphasen eng zu betreuen.“25 Dies ist zweifelsohne ein legitimes Anliegen. Es 

stellt sich aber die Frage, warum dies bei anderen nahen Angehörigen, insbesondere bei den 

besonders nahestehenden Eltern, nicht möglich sein soll. Hier ist eine außerhäusliche Betreuung nur 

in der letzten Lebensphase vorgesehen (§ 3 Abs. 6 PflegeZG-E). 

 

Sowohl bei den Begrenzungen als auch bei den Erweiterungen ist also stets auf eine folgerichtige 

Umsetzung zu achten. 

 

4. Kündigungsschutz: Negative Reflexwirkung vermeiden 

 

Ein letzter diskussionswürdiger Punkt ist der Sonderkündigungsschutz. Dieser besteht bereits heute 

für Pflegezeit, Familienpflegezeit und Nachpflegephase(§ 5 PflegeZG und § 9 Abs. 3 FPfZG) und er soll 

auch nach der Neufassung des FPfZG aufrecht erhalten bleiben (§ 2 Abs. 3 FPfZG -E iVm. § 5 PflegeZG). 

Sollte eine hintereinandergeschaltete Pflegezeit von je 24 Monaten für unterschiedliche Angehörige 

möglich sein (s. oben), dann führt dies zu einer sehr starken Belastung der Arbeitgeber, zumal nach 

                                                           
23 BAG, NZA 2013, 726. 
24 Dies folgt aus einem Umkehrschluss: § 2 Abs. 5 FPfZG-E (bzw. § 3 Abs. 5 PflegeZG-E) sieht anders als § 2 Abs. 
1 FPfZG (bzw. § 3 Abs. 1 PflegeZG-E) keine Begrenzung auf die Pflege in häuslicher Umgebung vor. 
25 BR-Drucks. 463/14, S. 32 f. 

Seite 86 von 97



11 
 

der Neuregelung eben ein einseitiger Anspruch auf Familienpflegezeit besteht und somit mittelbar als 

Rechtsreflex auch der Sonderkündigungsschutz durch den Arbeitnehmer herbeigeführt werden kann. 

Will man an dieser Regelung nicht rütteln, so sollte die Bundesregierung möglichst zeitnah von der 

Verordnungsermächtigung des § 5 Abs. 2 S. 2 PflegeZG Gebrauch machen und rechtssichere Vorgaben 

machen, wann eine Kündigung im Ausnahmefall zulässig sein kann. Hierbei wird man gerade auch den 

Fall der Ketten-Pflegezeit berücksichtigen müssen. 
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0.  Vorbemerkung 

Der DGB und seine Mitgliedgewerkschaften begrüßen grundsätzlich die mit dem Gesetz-

entwurf verbundene Intention, durch eine Weiterentwicklung des Pflegezeit- sowie des Fa-

milienpflegezeitgesetzes einen Beitrag zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und 

Pflege zu leisten. 

Es ist wichtig Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die Vereinbarkeit von Beruf und Fami-

lienpflichten zu erleichtern. Dies befördert entsprechende Entwicklungen in der Arbeitswelt 

und garantiert vielen Beschäftigten, deren Arbeitsverhältnisse nicht durch bessere tarifver-

tragliche Regelungen flankiert sind, gesetzliche Mindeststandards. Gleichzeitig können ge-

setzliche Vorgaben für die Tarifvertragsparteien Anlass sein zur Vereinbarung von Leistun-

gen, die über die gesetzlichen Mindeststandards hinausgehen. Daher müssen die 

gesetzlichen Regulierungen Ansätze für eine Einbeziehung bestehender oder zukünftiger 

tarifvertraglicher Regelungen. sein. Im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung der Pfle-

gezeit und der Familienpflegezeit auf tariflicher Ebene ist es z. B. denkbar, dass der Entgelt-

ausfall durch das Einbringen angesparter Zeit- oder Wertguthaben durch den Beschäftigten 

oder durch zusätzliche Leistungen des Arbeitgebers kompensiert werden. Es müsste sicher-

gestellt werden, dass sich solche tarifvertraglichen Möglichkeiten nicht negativ auf die Be-

rechnung des Darlehens nach § 3 auswirken. Denkbar ist außerdem der Fall, dass Zeit- o-

der Wertguthaben für eine weitere Absenkung der Mindestarbeitszeit von 15 Stunden 

genutzt werden.  

Insofern sollte der Gesetzentwurf im Hinblick auf die Anschlussfähigkeit tarifvertraglicher 

Lösungen angepasst werden. 

  

  

  

    

  

 

 

  

Beantwortung des Fragenkataloges 
für die öffentliche Anhörung des Ausschusses für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend zum Entwurf eines Gesetzes zur besseren Vereinbarkeit von Fa-
milie, Pflege und Beruf am 24. November 2014 

 

19.11.2014 
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Seite 2 von 10 der   vom 19.11.2014 

1. Wird der Rechtsanspruch Ihrer Meinung nach dazu beitragen, dass 
eine quantitative Veränderung der Inanspruchnahme von Familien-
pflegezeit (bei der vollständigen bzw. teilweisen Freistellung) er-
folgt und sich ggf. auch mehr Männer an der Pflege beteiligen wer-
den und welchen Stellenwert hat dabei die 10 tägige 
Lohnersatzleistung (Pflegeunterstützungsgeld)? 

 

Die Einführung eines Rechtsanspruchs auf Familienpflegezeit war überfällig. Der komplette 

Ausstieg aus dem Erwerbsleben zugunsten von zeitweiliger Pflege kann damit vermieden 

werden, die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf wird nachhaltig gestärkt. Diese Regelung 

bedarf zur Erhöhung ihrer Wirksamkeit zweier Ergänzungen:  

Zum einen muss ein Rückkehrrecht auf den bisherigen Arbeitsplatz in demselben Arbeits-

umfang wie vor der Inanspruchnahme der Familienpflegezeit geregelt sein. Die Stellung der 

pflegenden Beschäftigten während der Familienpflegezeit muss ausreichend gesichert wer-

den.  

Ähnlich wie es häufig nach der Rückkehr aus Elternzeit der Fall ist, besteht auf für pfle-

gende Angehörige die Gefahr, nach einer längeren Familienpflegezeit mit arbeitgeberseiti-

gen Umorganisationsmaßnahmen konfrontiert zu werden, welche zum faktischen Wegfall 

ihres Arbeitsplatzes bzw. des Tätigkeitsbereiches im bisherigen Umfang führen. Der Gesetz-

geber steht daher in der Pflicht, diesen Gefahren durch eine unmissverständliche gesetzli-

che Regelung entgegenzuwirken. Sonst wird die Entscheidung für die Inanspruchnahme der 

Familienpflegezeit und der Pflegezeit den Anspruchsberechtigten noch schwerer fallen, als 

es bereits jetzt schon aufgrund der finanziellen Einbußen und des bürokratischen Aufwands 

der Fall ist.  

Zum anderen ist die Beschränkung des Anspruchs auf Familienpflegezeit auf Arbeitgeber 

mit mehr als 15 Beschäftigten nicht sachgerecht und muss aufgehoben werden. Sie lässt 

außer Acht, dass eine große Zahl von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer – ca. fünf Mil-

lionen Beschäftigte – dadurch der Möglichkeit beraubt wird, die Betreuung ihrer Angehöri-

gen zu übernehmen. Statt diese in kleinen und kleinsten Unternehmen Beschäftigten ohne 

jeden Sachgrund einfach von dem Anspruch auf Familienpflegezeit und Pflegezeit auszu-

nehmen, sollte gerade für diese ohnehin in vielfacher Hinsicht benachteiligte Beschäftigten-

gruppe ein Schwerpunkt staatlicher Regulierung gesetzt und eine passgenaue, auf die be-

trieblichen Verhältnisse zugeschnittene, unbürokratische Regelung im Dialog mit den 

Sozialpartnern entwickelt und umgesetzt werden.  

Die soeben formulierten Kritikpunkte gelten auch für den Anspruch auf die Pflegezeit. So-

wohl die betrieblichen Anspruchsvoraussetzungen (Arbeitgeber mit mehr als 15 Beschäftig-

ten) als auch das fehlende Rückkehrrecht sind als Schwachstellen der Regelung zu bewer-

ten.  

Auch wenn das Modell von Familienpflegezeiten sich auf den ersten Blick an gut bezahlte 

Vollzeitkräfte zu wenden scheint und dadurch auch Männer ansprechen könnte, fehlt im 
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Gesetzesentwurf jeder Anreiz, damit sich das Geschlechterverhältnis hinsichtlich der Bereit-

schaft zur Aufnahme einer Pflegetätigkeit ändert. Derzeit sind 75% der Pflegenden weib-

lich. Dass der Gesetzesentwurf das Potential hat, auf egalitäre Geschlechterverhältnisse bei 

der Verteilung von privaten Pflegeaufgaben hinzuwirken, ist stark zu bezweifeln. Aus 

gleichstellungspolitischer Perspektive sind deshalb zusätzliche Anreize für eine geschlech-

tergerechte Inanspruchnahme der Pflegezeiten und der Familienpflegezeit zu schaffen. 

Diese könnten insbesondere durch einen angemessenen Ausgleich der finanziellen Einbu-

ßen in Form einer Entgeltersatzleistung entstehen. 

 
2. Wird dieses Gesetz den Problemen der Vereinbarkeit von Pflege, Fa-

milie und Beruf für Angehörige gerecht bzw. gerechter als bisher? 
Falls ja, warum? Falls nein, warum nicht?  

 

Insgesamt geht der vorliegende Entwurf in die richtige Richtung; den Anforderungen an 

eine moderne, zukunftsorientierte und geschlechtergerechte Pflegepolitik genügen die vor-

geschlagenen Gesetzesänderungen jedoch nicht. Der Entwurf ist ein weiterer Schritt zur 

besseren Vereinbarkeit von Beruf und Pflege; aber er bleibt hinter den DGB-Forderungen 

zurück. Indem er keine Entgeltersatzleistung für Familienpflegezeit und Pflegezeit vorsieht, 

bleiben die finanziellen Belastungen und Risiken bei den Beschäftigten. Dabei handelt es 

sich vorrangig um Frauen, die ihre Erwerbstätigkeit reduzieren oder aufgeben – zu Lasten 

ihrer wirtschaftlichen Unabhängigkeit und ihrer eigenen Alterssicherung.  

Die Pflege von Angehörigen ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, deren Lasten nicht 

dem einzelnen Pflegenden aufgebürdet werden dürfen - gerade auch deshalb, weil diese 

durch die Übernahme der Pflegetätigkeiten selbst schon einen wichtigen Beitrag zu dieser 

gesamtgesellschaftlichen Aufgabe leisten. Daher dürfen sie nicht zusätzlich durch finanzi-

elle Einbußen und durch die Folgen der Unwägbarkeiten der Pflegesituation belastet wer-

den. Diese Lasten müssen solidarisch und gesamtgesellschaftlich getragen werden. 

Der Entwurf weist keinerlei Wege zur Vereinbarung von Beruf und Pflege für die Beschäf-

tigten in kleinen und kleinsten Unternehmen. Die Beschränkung des Anspruchs auf Fami-

lienpflege- und Pflegezeit auf Arbeitgeber mit mehr als 15 Beschäftigten ist nicht sachge-

recht und muss aufgehoben werden.  

Die Begrenzung der Gesamtdauer von Pflege und Familienpflegezeit auf insgesamt 24 Mo-

nate bedeutet eine Verschlechterung im Vergleich zu der augenblicklichen Rechtslage und 

ist inakzeptabel. Zudem verschlechtert sich der besondere Kündigungsschutz, da dieser im 

Gegensatz zur bisherigen Regelung (§ 9 Abs. 3 FamPflegeZG) nun für die Zeit der Darle-

hensrückzahlung nicht mehr besteht. 
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3. Ist dieses Gesetz insgesamt in der Lage, für eine deutliche Entlas-
tung (erwerbstätiger) pflegender Angehöriger zu sorgen? Falls ja, 
warum? Falls nein, warum nicht, und welche weiteren Maßnahmen 
wären dazu erforderlich?  

 

Für viele Beschäftigte sieht der DGB in dem geplanten Gesetzesvorhaben eine Weiterent-

wicklung der Rechtsgrundlagen zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Pflege. Es regelt 

einige notwendige Verbesserungen im Sinne der Beschäftigten; vor allem den Rechtsan-

spruch auf Familienpflegezeit, die Zahlung eines Pflegeunterstützungsgeldes analog Kin-

derkrankengeld für die zehntägige kurzfristige Auszeit für Angehörige (gemäß § 2 Pflege-

zeitgesetz) und die Ersetzung der Lohnaufstockung über Wertguthaben beim Arbeitgeber 

während der Familienpflegezeit durch den Anspruch der Beschäftigten auf arbeitgeberun-

abhängige Förderung durch ein zinsloses Darlehen. Damit erhalten Beschäftigte einen 

deutlichen Zugewinn an zeitlichen Spielräumen zur Vereinbarkeit von Beruf und Pflege – 

sofern sie die finanziellen Einschränkungen, die sich durch die Arbeitszeit- und die damit 

verbundene Entgeltreduzierung bzw. die Belastung durch Rückzahlung eines Darlehens  

tragen können. 

Langfristig ist es erforderlich, für pflegende Angehörige, die (Familien-)Pflegezeit in An-

spruch nehmen, eine (zeitlich begrenzte) Entgeltersatzleistung analog zum Eltern-

geld zu schaffen. Ihre rentenversicherungsrechtliche Stellung ist ebenfalls in Anlehnung an 

die Regelung des BEEG zu verbessern. Wer eine längere Zeit für die Pflege von Angehöri-

gen seine Erwerbstätigkeit einschränkt, darf in Bezug auf die Höhe der Rentenanwart-

schaften keine Nachteile erleiden. Die Grundlage der Berechnung der Anwartschaften darf 

nicht der Grad der Pflegebedürftigkeit der zu pflegenden Person sein. Die Zeiten der Pflege 

müssen sich – analog zur Elternzeit – rentenbegründend und rentensteigernd auswirken. 

Als Berechnungsgrundlage müsste daher – ähnlich wie beim Elterngeld - der Durchschnitts-

verdienst aller Versicherten herangezogen werden. Denn die Pflege von Angehörigen ist 

eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, deren Lasten nicht dem Einzelnen aufgebürdet wer-

den dürfen, die vielmehr solidarisch und gesamtgesellschaftlich getragen werden müssen.  

Die Übernahme der Regelung des Sonderkündigungsschutzes nach § 5 PfZG in das Famili-

enpflegezeitgesetz (Verweis in § 2 Abs. 3 FamPflegeZG) genügt den Anforderungen an ei-

nen angemessenen Kündigungsschutz für pflegende Angehörige nicht. Zwar ist es 

begrüßenswert, dass nun auch im Zeitraum zwischen der Ankündigung der Inanspruch-

nahme von Familienpflegezeit und dem Beginn der Pflegephase der/die Beschäftigte vor 

eventuellen Kündigungsabsichten seitens des Arbeitgebers geschützt ist. Allerdings bringt 

die geplante Regelung im Vergleich zur bisherigen Regelung (§ 9 Abs. 3 FamPflegeZG) eine 

Verschlechterung des besonderen Kündigungsschutzes dahingehend, da dieser nun für die 

Zeit der Darlehensrückzahlung nicht mehr besteht. Das ist inakzeptabel. Gerade in dieser 

Phase sind die Beschäftigten auf das Fortbestehen ihres Beschäftigungsverhältnisses be-

sonders angewiesen, um ihre Darlehensschulden bedienen zu können. 
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Bei der Freistellung zur Pflege von Angehörigen handelt es sich keineswegs um eine Aus-

zeit, während der das Erholungsziel realisiert werden kann sondern um die Wahrnehmung 

einer gesellschaftlich notwendigen und strapazierenden Aufgabe. Deswegen steht der DGB 

dem unter Ziffer 4 der Stellungnahme des Bundesrates formulierten Forderung nach anteili-

ger Kürzung des Jahresurlaubs für die Dauer der Freistellung innerhalb der Pflegezeit kri-

tisch gegenüber. Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, welche ihre Angehörigen gepflegt 

haben, haben den gleichen, wenn nicht größeren Erholungsbedarf wie ihre erwerbstätigen 

Kolleginnen und Kollegen. Die finanzielle Belastung der Arbeitgeber durch den bezahlten 

Jahresurlaub ist - angesichts der zeitlichen Begrenzung der Freistellung nach dem Pflege-

zeitgesetz auf nur sechs Monate - überschaubar und kann diesen in Sinne eines gesell-

schaftlichen Mindestbeitrags zugemutet werden.   

  

Neben den Beschäftigten in den Betrieben mit weniger als 15 Beschäftigten lässt die Wei-

terentwicklung von Pflegezeit und Familienpflegezeit allerdings eine weitere, große Gruppe 

erwerbstätiger pflegender Angehöriger außen vor: Die Beamtinnen und Beamten, Richte-

rinnen und Richter sowie Soldatinnen und Soldaten (im „Grundbetrieb“). 

 

Dies gilt zum einen für das Pflegeunterstützungsgeld. Während die Beihilfeträger durchaus 

zur Finanzierung des Pflegegeldes für die eine/n Beamtin/en pflegende/n Arbeitnehmer/in 

herangezogen werden sollen, ist die umgekehrte Konstellation nicht vorgesehen: Pflegende 

Beamtinnen und Beamten von Bund, Länder und Kommunen sollen schlicht keinen An-

spruch auf „Pflegeunterstützungsgeld“ haben. Für diese Ausnahme gibt es keinen sachli-

chen Grund. Auch der Verweis der Bundesregierung auf die Regelungshoheit der Länder im 

Beamtenrecht geht fehl. Denn es geht hier um die Anspruchsvoraussetzung für eine Entgel-

tersatzleistung, die von der Pflegekasse oder dem Versicherungsunternehmen der zu pfle-

genden Person getragen werden soll. Die Länder werden nicht in ihrer Dienstherrneigen-

schaft tangiert, wenn diese Leistung grundsätzlich auch ihren Beamtinnen und Beamten zu 

Teil wird. Zum anderen ist der Rechtsanspruch auf Familienpflegezeit zumindest auch auf 

Bundesbeamtinnen und –beamte zu erstrecken. Dass der Bund allen übrigen Arbeitgebern 

unmittelbare Vorgaben machen, sich in seiner eigenen Dienstgeberrolle aber noch eine 

„Prüfung der Übertragung“ ausbedingt, erscheint höchst fragwürdig. Das Bundesbeamten-

recht stellt die Familienpflegezeit derzeit ins Ermessen des Dienstherrn („kann“) und unter 

den Vorbehalt, dass „dringende dienstliche Gründe“ nicht entgegenstehen (§92a BBG). 

Hier brächte ein unbedingter Anspruch eine Entlastung pflegender Beamtinnen und Beam-

ter. 
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4. Wie wirken sich das Darlehensmodell und die Härtefallregelungen für pfle-
gende Angehörige aus vor dem Hintergrund einer existierenden sozialen 
Ungleichheit und der geschlechtsspezifischen Segmentierung der Erwerbs-
struktur? 

 

Das zinslose Darlehen für die Familienpflegezeit ist ein Schritt in die richtige Richtung. Der 

DGB begrüßt die geplante Regelung insofern, als dass sie die bisherige Konstruktion des 

Wertguthabenkontos nach § 3 Abs. 1 Ziff. 1 b FamPflegeZG aufhebt und Arbeitnehmer/in-

nen aus der Rolle als Darlehensschuldner des Arbeitgebers mit der daraus resultierenden, 

über die gegenseitigen Verpflichtungen aus dem Arbeitsverhältnis hinausgehenden Abhän-

gigkeit befreit. Zudem entfällt die zusätzliche Belastung für Arbeitnehmer/innen durch die 

Pflicht einer Familienpflegezeitversicherung.  

 

Die vorgesehene Lösung für die Finanzierung der Familienpflegezeit sowie die Beibehaltung 

einer unbezahlten Freistellung während der Pflegezeit gem. § 3 PfZG kombiniert mit der 

Möglichkeit der Inanspruchnahme des Darlehens während der vollständigen Freistellung 

genügen jedoch den Anforderungen an Maßnahmen zur Sicherung der Vereinbarkeit von 

Beruf und Pflege nicht und müssen weiterentwickelt werden. Ein Anspruch auf Freistellung 

zur Pflege von Angehörigen, ob in der Pflege- oder Familienpflegezeit begründet, erfüllt nur 

dann seine Funktion, wenn sich der/die Anspruchsberechtigte diese Auszeit bzw. die Ver-

ringerung seiner/ihrer Erwerbstätigkeit tatsächlich leisten kann.  

 

Eine unbezahlte Freistellung kann nur von denjenigen Beschäftigten in Erwägung gezogen 

werden, welche auf eine anderweitige Absicherung des Lebensunterhalts – durch Part-

ner/Partnerin, aus Ersparnissen etc. – zurückgreifen können. Gleiches gilt für ein zinsfreies 

Darlehen zur Finanzierung der Familienpflegezeit, da dieses im Anschluss an die Pflege-

phase zurückgezahlt werden muss. Beschäftigte müssen es sich leisten können, über meh-

rere Monate von ihrem Einkommen einen nicht unerheblichen Betrag an Rückzahlung zu 

leisten. Die neu eingeführte Möglichkeit der Teilfinanzierung der vollständigen Freistellung 

während der Pflegezeit mit einem Darlehen ist lückenhaft, weil es sich dabei nicht um eine 

Aufstockung des bestehenden Einkommens handelt.  

Für die große Mehrheit der Beschäftigten stellt daher sowohl die Pflege- als auch die Fami-

lienpflegezeit trotz des zinslosen Darlehens keine ernstzunehmende Alternative dar und 

eignet sich deshalb nicht als Lösung des gesellschaftlichen Problems der Versorgung und 

Betreuung der zunehmenden Zahl pflegebedürftiger Menschen in Deutschland. Der Ver-

dienstausfall muss durch eine steuerfinanzierte Entgeltersatzleistung ausgeglichen werden, 

die ggf. über die Pflegekassen auszuzahlen wäre. Dazu bietet sich das Modell des Elternge-

ldes als Beispiel an. Eine Entgeltersatzleistung würde zudem einen deutlichen gleichstel-

lungspolitischen Anreiz setzen, den der vorliegende Gesetzentwurf leider vermissen lässt. 

Die Bereitschaft beider Geschlechter, private Pflegeaufgaben in gleichem Umfang zu über-

nehmen, könnte durch eine Entgeltersatzleistung langfristig deutlich erhöht werden. 
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Für den DGB gilt: Die Kosten der gesamtgesellschaftlich zu bewältigenden Aufgabe der Be-

treuung älterer Menschen dürfen nicht auf die Betroffenen abgewälzt werden. In diesem 

Sinne sind die für die Familienpflegezeit vorgesehenen Maßnahmen zur Milderung der Be-

lastungen bei der Rückzahlung des Darlehens (Härtefallregelung des § 7 FamPflegeZG) 

nicht als systematische Lösung des Problems zu bewerten, aber trotzdem in ihrer Funktion 

als Härtefallregelung zu begrüßen.  
 

5. Ist die Erweiterung des Angehörigenbegriffs auf Stiefeltern, Schwäger/in-
nen und gleichgeschlechtliche Beziehungen weit genug gefasst, und ist mit 
einem Anstieg bei der Inanspruchnahme der Familienpflegezeit zu rech-
nen? 

 

Der DGB begrüßt die Begriffserweiterung des „nahen Angehörigen“(indem nun auch Stief-

eltern, lebenspartnerschaftsähnliche Gemeinschaften, Schwägerinnen und Schwager einbe-

zogen werden), weil er mehr Menschen die Übernahme von Pflegeverantwortung ermög-

licht. Dadurch wird diese auf mehrere Schultern verteilt und entlastet die Pflegenden. Es ist 

also davon auszugehen, dass mit Erweiterung des Angehörigenbegriffs auch mit einem An-

stieg der Inanspruchnahme der Familienpflegezeit zu rechnen ist; so sich die Beschäftigten 

die damit verbundenen finanziellen Einbußen leisten können. 
 
 
6. Entspricht die Regelung für die Betreuung von pflegebedürftigen minder-

jährigen Kindern, wenn sie stationär untergebracht sind, den Erfordernis-
sen der betroffenen Eltern und wie bewerten Sie diese Regelung? 

 

Der DGB befürwortet die Ausweitung der Freistellung zur Betreuung pflegebedürftiger min-

derjähriger Kinder im eigenen Zuhause oder in einer stationären Einrichtung und zur Be-

gleitung in der letzten Lebensphase.  
 
7. Wie bewerten Sie die Regelung, dass der Rechtsanspruch auf Familienpfle-

gezeit und Pflegezeit nicht für Unternehmen mit 15 oder weniger Beschäf-
tigten gelten soll und wie viele Beschäftigte betrifft dieser Ausschluss? 

 

Die Beschränkung des Anspruchs auf Familienpflegezeit auf Arbeitgeber mit mehr als 15 

Beschäftigten ist nicht sachgerecht und muss aufgehoben werden. Sie lässt außer Acht, 

dass eine große Zahl von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern – nach Angaben des In-

stituts für Mittelstandsforschung ca. fünf Millionen Beschäftigte – dadurch der Möglichkeit 

beraubt wird, die Betreuung ihrer Angehörigen zu übernehmen. Statt diese in kleinen und 

kleinsten Unternehmen Beschäftigten ohne jeden Sachgrund einfach von dem Anspruch auf 

Familienpflegezeit und Pflegezeit auszunehmen, sollte gerade für diese ohnehin in vielfa-

cher Hinsicht benachteiligte Beschäftigtengruppe ein Schwerpunkt staatlicher Regulierung 

gesetzt werden und ein passgenaue, auf die betrieblichen Verhältnisse zugeschnittene, un-

bürokratische Regelung im Dialog mit den Sozialpartnern entwickelt und umgesetzt wer-

den.  
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8. Halten Sie die Begrenzung des Anspruchs auf Familienpflegezeit und Pfle-
gegezeit auf insgesamt 24 Monate sowie die Vorgabe einer Mindestar-
beitszeit von 15 Wochenstunden pro Woche für sachgerecht und entspricht 
dies den Erfordernissen der pflegerischen Praxis? Bitte begründen Sie Ihre 
Einschätzung.  

 

Durch die Begrenzung der Maximaldauer von Familienpflege- und Pflegezeit auf insgesamt 

24 Monate  

(§ 2 Abs. 2 S. 2 FamPflegeZG), was eine Verkürzung um 6 Monate im Vergleich zur beste-

henden Regelung bedeutet, werden Rechte der pflegenden Angehörigen abgebaut und de-

ren Handlungsspielraum beschränkt. Gerade wenn die familiäre Pflege befürwortet und er-

leichtert werden soll, darf den Menschen, die sich hierzu bereitfinden, keine weitere Hürde 

in den Weg gelegt werden.  

 

Die Regelung, wonach das Recht, Pflegezeit oder Familienpflegezeit in Anspruch zu neh-

men auch dann verbraucht ist, wenn der Arbeitnehmer Pflegezeit oder Familienpflegezeit 

für einen kürzeren als den gesetzlich genannten Höchstzeitraum in Anspruch genommen 

hat, bewerten wir kritisch. Hier wurde in Bezug auf § 3 PflegeZG keine Änderung vorge-

nommen. Vielmehr wurde diese Regelung auf die Familienpflegezeit übertragen (§ 2 a des 

Entwurfs FamPflegeZG). Danach kann im o.g. Fall die Pflegezeit oder Familienpflegezeit nur 

verlängert werden, wenn der Arbeitgeber zustimmt. Dabei wird nicht berücksichtigt, dass 

die Vereinbarkeit von Beruf und Pflege, wie bereits ausgeführt, eine besondere Herausfor-

derung ist. Die Dauer der Pflege ist kaum planbar.  Für den Arbeitnehmer muss eine flexib-

lere Inanspruchnahme der Pflegezeit und Familienpflegezeit, entsprechend den Regelungen 

im BEEG zur Elternzeit, z.B. durch Verteilung auf verschiedene Zeitabschnitte, ermöglicht 

werden – auch um sich die Aufgabe mir weiteren Angehörigen (zeitvesetzt) teilen zu kön-

nen. 

Die Kopplung des Anspruchs auf Familienpflegezeit an die Voraussetzung der wöchentli-

chen Arbeitszeit von mindestens 15 Stunden dient den Interessen der berufstätigen Voll-

zeitbeschäftigten und verhindert deren vollständigen Ausstieg aus dem Berufsleben, was 

im Sinne der Stärkung kontinuierlicher Erwerbsbiographie auch von Frauen zu begrüßen  

ist. Allerdings benachteiligt diese Regelung Teilzeitbeschäftigte mit geringer Stundenzahl, 

da diese faktisch von der Möglichkeit der Inanspruchnahme der Familienpflegezeit und da-

mit auch des Darlehens ausgeschlossen sind. Das weckt europarechtliche Bedenken. Hier 

bedarf es einer Lösung, welche die Interessen der Teilzeitbeschäftigten besser berücksich-

tigt. 
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9. Wie beurteilen Sie die Entlastungen der Unternehmen von betrieblichen 
Folgekosten dadurch, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Pflege von 
Angehörigen und Erwerbsarbeit zukünftig besser vereinbaren können - 
zum Beispiel im Hinblick auf die Reduzierung von stressintensiven Doppel-
belastungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer?  

 

Unternehmen müssen sich zukünftig auf eine wachsende Zahl pflegender Beschäftigter ein-

stellen. Aus einer mangelnden Vereinbarkeit von Beruf und Pflege resultieren beträchtliche 

betrieblichen Folgekosten für Unternehmen. Diese sind in erster Linie auf Fehlzeiten, (tem-

poräre) Fluktuation und Reduzierung der Stundenanzahl sowie erhöhten Supervisionsauf-

wand von Führungskräften zurückzuführen.  

Laut der aktuellen Studie „Lebensphasenorientierte Personalpolitik“des Institut der deut-

schen Wirtschaft  (IW-Analysen Nr. 97/2014) zeichnet sich eine lebensphasenorientierte 

Personalpolitik dadurch aus, dass sich Arbeitgeber gezielt bemühen, auf sich im Laufe eines 

Arbeitslebens ändernde Bedürfnisse der einzelnen Beschäftigten einzugehen. Diese Mess-

latte erreichen aber laut Studie nur 7 Prozent der kleinen Unternehmen und auch nur 22 

Prozent der großen. Laut IW-Studie sind Unternehmen mit lebensphasenorientierter Perso-

nalpolitik nicht nur ertragsstärker und innovativer als der Durchschnitt sondern sie haben 

auch geringere Krankenstände und die Fehlzeiten je Beschäftigtem sind durchschnittlich um 

zwei Tage kürzer. 
 

10. Wie beurteilen Sie vor dem Hintergrund der demographischen Herausfor-
derung die Möglichkeit, durch das Gesetz dazu beizutragen, Fachkräfte für 
die Unternehmen zu sichern, die ohne dieses Gesetz für die Pflege naher 
Angehöriger ihre Erwerbsarbeit aufgeben wollen bzw. müssten?  

 

Es ist grundsätzlich vorteilhaft für die Arbeitnehmer, dass sie im Pflegefall aus ihrem Beruf 

nicht vollständig aussteigen müssen und an den Entwicklungen im Unternehmen weiterhin 

beteiligt bleiben. Dadurch profitieren auch die Arbeitgeber von qualifizierten und eingear-

beiteten Beschäftigten. Einen Beitrag zur Sicherung des Fachkräftebedarfs kann dieses Ge-

setz jedoch nur begrenzt leisten. Denn eine unbezahlte Freistellung kann nur von denjeni-

gen Beschäftigten in Erwägung gezogen werden, welche auf eine anderweitige 

Absicherung des Lebensunterhalts – durch Partner/Partnerin, aus Ersparnissen etc. – zu-

rückgreifen können. Gleiches gilt für das zinslose Darlehen zur Finanzierung der Familien-

pflegezeit, da dieses im Anschluss an die Pflegephase zurückgezahlt werden muss. Be-

schäftigte müssen es sich leisten können, über mehrere Monate aus ihrem Einkommen 

einen nicht unerheblichen Betrag für die Rückzahlung des Darlehens aufzubringen. Die neu 

eingeführte Möglichkeit der Teilfinanzierung der vollständigen Freistellung während der 

Pflegezeit mit einem Darlehen kann daher nur begrenzte Wirkung entfalten, weil es sich 

nicht um eine Aufstockung des bestehenden Einkommens handelt. Sie bietet keine finanzi-

elle Grundlage für eine Absicherung während der Pflegezeit.  
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11. Wird das im Gesetzentwurf explizit formulierte Ziel, auch Geringverdiener 
für die Pflegezeit zu gewinnen, erreicht? Wenn ja, warum und wodurch? 
Wenn nein, warum nicht, und an welche Personenkreise richtet sich das 
Gesetz stattdessen?  

Geringverdiener werden trotz der Weiterentwicklung der beiden Gesetze weder von der Pfle-

gezeit noch von der Familienpflegezeit Gebrauch machen können. Der Kreis derjenigen, die 

Familienpflegezeit potenziell nutzen könnten, ist insbesondere durch das ungelöste Problem 

der Finanzierung deutlich eingeschränkt. . Der Konstruktion der Familienpflegezeit liegt das 

Modell eines unbefristeten Arbeitsverhältnisses in Vollzeit zugrunde. Derartige Arbeitsver-

hältnisse sind jedoch – gerade unter den Geringverdienern - rückläufig. Heute verfügen nur 

noch 60% aller Beschäftigten über ein solches Arbeitsverhältnis, der überwiegende Teil 

sind Männer. So baut das Konstrukt der Familienpflegezeit weiterhin auf einem (männlich 

geprägten) Arbeitsmodell auf, dessen mögliche Inanspruchnahme durch die zunehmende 

Prekarisierung der Arbeitswelt immer weiter eingeschränkt wird. Für befristet Beschäftigte 

und/oder LeiharbeitnehmerInnen ist die Inanspruchnahme von Familienpflegezeiten kaum 

möglich, für freie MitarbeiterInnen, ProjektmitarbeiterInnen oder MInijobberInnen unmög-

lich. An der Lebensrealität von in der Mehrheit teilzeitbeschäftigten Frauen läuft dieses Ge-

setz ebenso vorbei. Hinzu kommen vermehrt Familienkonstellationen, für die unter dem Be-

griff der Multilokalität von Familienangehörigen ein derartiges Modell völlig ungeeignet 

sein dürfte. 

(Zum Zusammenhang von Einkommen und Nutzung der Pflegezeit bzw. Familienpflegezeit 

siehe auch Antwort auf Frage 10.) 
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